
637 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Regierungsvorlage 
xxx. Bundesgesetz vom XXXXXXX, mit 
dem das Schulunterrichtsgesetz geändert wird 

(4. Schulunterrichts gesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 139/ 
1974, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr.23111977, 143/1980 und 367/1982 wird wie 
folgt geänden: 

1. Die Bezeichnungen "Bundesminister für 
Unterricht und Kunst" und "Bundesministerium 
für Unterricht und Kunst" ~erden jeweils durch 
die Bezeichnung "Bundesminister fur Unterricht, 
Kunst und Spon" bzw. "Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Spon" ersetzt und gramma­
tikalisch der jeweiligen Bestimmung angepaßt. 

2. Im § 4 Abs. 3 lautet der ~rste Satz: 
"Die Aufnahme als außerordentlicher Schüler im 
Sinne des Abs. 2 ist höchstens für die Dauer von 
zwölf Monaten zulässig, wobei im Falle einer Auf­
nahme während des zweiten Semesters diese Frist 
erst mit dem folgenden 1. September zu laufen 
beginnt." 

3. Im § 9 Abs. 2 lautet der erste Satz: 
"In Schulen mit Klassenlehr~rsystem hat der Schul­
leiter für jedes Unterrichtsjahr jede Klasse einem 
Lehrer als Klassenlehrer zuzuweisen, wobei ein 
Lehrerwechsel bis einschließlich zur vienen Schul­
stufe von einer Schulstufe zur nächsten nur dann 
vorgenommen werden darf, wenn zwingende päd­
agogische oder sonstige Gründe dies notwendig 
machen (Klassenzuweisung) ." 

4. Die Überschrift zu § 11 lautet: 

"Pflichtgegenstände und verbindliche Übungen". 

5. § 11 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten 
sinngemäß, wenn an einer Schule im Pflichtgegen­
stand oder in der verbindlichen Übung Lebende 
Fremdsprache die Möglichkeit der Wahl zwischen 
verschiedenen Sprachen und im Pflichtgegenstand 

Instrumentalmusik die Möglichkeit der Wahl zwi­
schen verschiedenen InstrumeI).ten besteht." 

6. Dem § 11 Abs. 7 wird folgender Satz ange~ 
fügt: 
"Dies gilt auch beim erfolgreichen Besuch von lehr­
planmäßig gleichen berufsbezogenen, ausgenom­
men fachtheoretischen, Pflichtgegenständen bei 
erfolgreichem Abschluß einer öffentlichen oder mit 
dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schule 
niedrigerer Bildungshöhe. " 

7. § 12 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Soweit nicht eine Verpflichtung zur Teil­
nahme am Förderunterricht gemäß Abs. 6 besteht, 
können sich Schüler nach Feststellung der Förde­
rungsbedürftigkeit durch den unterrichtenden Leh­
re.r zur Teilnahme am Förderunterricht anmelden. 
Die Anmeldung gilt nur für den betreffenden Kurs 
des Förderunterrichtes oder - sofern ein Kurs 
lehq,lanmäßig nicht vorgesehen ist - für die für 
den betreffenden Schüler vorgesehene Dauer des 
Förderunterrichtes." 

8. Nach § 13 wird folgender § 13 a eingefügt: 

"Schulbezogene Veranstaltungen 

§ 13 a. (1) Veranstaltungen, die nicht Schulver­
anstaltungen im Sinne des § 13 sind, können zu 
schulbezogenen Veranstaltungen erklän werden, 
wenn sie auf einem lehrplanmäßigen Unterricht 
aufbauen und der Erfüllung der Aufgabe der öster­
reichischen Schule gemäß § 2 des Schulorganisa­
tionsgesetzes dienen und eine Gefährdung der 
Schüler weder in sittlicher noch in körperlicher 
Hinsicht zu befürchten ist. Die Erklärung einer 
Veranstaltung zu einer schulbezogenen Veranstal­
tung obliegt der Schulbehörde; sofern die Veran­
staltung nur einzelne Schulen betrifft und wegen 
der Veranstaltung eine Teilnahme am Unterricht 
nicht entfällt, kann die Erklärung jeweils auch 
durch das Klassen- bzw. Schulforum (§ 63 a) bzw. 
den Schulgemeinschaft.sausschuß (§ 64) erfolgen. 
Schulbezogene Veranstaltungen können zB Wett­
bewerbe in Aufgabenbereichen einzelner Unter­
richtsgegenstände oder Fahnen zu Veranstaltun-
gen, die nicht unter § 13 fallen, sein. . 
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(2) Die Teilnahme an schulbezogenen Veranstal­
tungen bedarf der vorhergehenden Anmeldung 
durch den Schüler. Die Teilnahme ist zu untersa­
gen, sofern der Schüler die für die Teilnahme an 
der schulbezogenen Veranstaltung erforderlichen 
Voraussetzungen nicht erbringt oder durch die 
Teilnahme daran der erfolgreiche Abschluß der 
Schulstufe in Frage gestellt erscheint. Zuständig für 
die Annahme der Anmeldung und für die Untersa­
gung ist der Schulleiter oder ein von ihm hiezu 
beauftragter Lehrer; die Untersagung hat unter 
Angabe des Grundes zu erfolgen. 

(3) Schüler, die zur Teilnahme an der schulbezo­
genen Veranstaltung angemeldet sind und deren 
Teilnahme nicht untersagt worden ist, sind zur 
Teilnahme verpflichtet, sofern kein Grund für das 
Fernbleiben im Sinne der Vorschriften über das 
Fernbleiben von der Schule (§ 45) gegeben ist. 
Sofern die Anmeldung für eine Reihe von Veran­
staltungen erfolgt ist, darf sich der Schüler frühe­
stens nach der ersten Veranstaltung, spätestens 
jedoch vier Wochen vor einer weiteren abmelden." 

9. Im § 18 weiden die Abs. 6 bis 12 als Abs. 7 bis 
13 bezeichnet und wird folgender neuer Abs. 6 ein­
gefügt: . 

,,(6) . Schüler, die wegen einer körperlichen 
Behinderung eine entsprechende Leistung nicht 
erbringen können oder durch die Leistungsfeststel­
lung gesundheitlich gefährdet wären, sind entspre­
chend den Forderungen des Lehrplanes unter 
Bedachtnahme auf den wegen der körperlichen 
Behinderung bzw. gesundheitlichen Gefährdung 
erreichbaren Stand des Unterrichtserfolges zu beur­
teilen, soweit die Bildungs- und Lehraufgabe des 
betreffenden Unterrichtsgegenstandes grundsätz­
lich erreicht wird." 

10. Dem § 18 Abs. 12 wird folgender Satz ange~ 
fügt: 
"Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten nicht 
für die Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen, 
für Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik 
und für Bildungsanstalten für Erzieher." 

11. § 19 Abs. 8 lautet: 

,,(8) In der 4. Schulstufe (ausgenommen an Son­
derschulen mit eigenem Lehrplan) und 8. Schul­
stufe sind die Erziehungsberechtigten gegen Ende 
des ersten Semesters oder am Beginn des zweiten 
Semesters des Unterrichtsjahres über den nach den 
Interessen und Leistungen des Schülers empfehlens­
werten weiteren Bildungsweg mündlich zu infor­
mieren. Die Erziehungsberechtigten sind von der 
Informationsmöglichkeit nachweislich in Kenntnis 
zu setzen. Sofern eine mündliche Information nicht 
möglich ist und eine Information dennoch geboten 
erscheint, kann diese schriftlich erfolgen. Die Infor­
mation hat an Schulen mit Klassenlehrersystem auf 
Grund einer Beratung der Schulkonferenz und an 
den übrigen Schulen auf Grund einer Beratung der 
Klassenkonferenz zu erfolgen." 

12. Im § 20 Abs. 4 lautet der erste Satz: . 
"Wenn ein Schüler an einer berufsbildenden mittle­
ren oder höheren Schule im praktischen Unterricht 
oder an einer Anstalt der Lehrerbildung und der 
Erzieherbildung in Kindergarten~, Hort- oder 
Heimpraxis oder Leibeserziehung mehr als das 
Achtfache der wöchentlichen Stundenzahl eines 
Pflichtgegenstandes in einem Unterrichtsjahr ohne 
eigenes Verschulden versäumt, ist im Gelegenheit 

.zu geben, die in diesem Pflichtgegenstand gefor­
derten Kenntnisse und Fertigkeiten durch eine Prü­
fung nachzuweisen, sofern er die Versäumnisse 
durch eine facheinschlägige praktische Tätigkeit 
nachgeholt hat." 

13. Dem § 23 Abs.2 wird folgender Satz ange-
fügt: . 
"Dies gilt sinngemäß, wenn die Beurteilung mit 
"Nicht genügend" in höchstens zwei Pflichtgegen­
ständen einem erfolgreichen Abschluß der 8. Schul­
stufe im Sinne des § 28 Abs. 3 entgegensteht." 

14. § 27 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Auf Ansuchen des Schülers hat die Klassen­
konferenz die Wiederholung einer- Schulstufe 
durch einen Schüler, der zum Aufsteigen in die 
nächsthöhere Schulstufe berechtigt ist (§ 25), zu 
bewilligen, wenn die Aufholung eines Leistungs­
rückstandes, der aus entwicklungs- oder milieube­
dingten oder aus gesundheitlichen Gründen einge­
treten ist, ermöglicht werden soll und die Einord­
nung des Schülers in die neue Klassengemeinschaft 
zu erwarten ist und Abs. 3 nicht entgegensteht. 
Eine Wiederholung der letzten Stufe einer Schulart 
im Sinne dieses Absatzes - ausgenommen der vier­
ten Stufe der Volksschule sowie der letzten Stufe 
einer Sonderschule - ist unzulässig. Eine freiwil­
lige Wiederholung ist während des gesamten Bil­
dungs ganges nur ein Mal zulässig; hievon ist der 
Schüler nachweislich in Kenntnis zu setzen. Er ist 
berechtigt, trotz einer Bewilligung zur freiwilligen 
Wiederholung in die nächsthöhere Schulstufe auf­
zusteigen. Dem Schüler ist über die wiederholte 
Schulstufe ein Jahreszeugnis (§ 22 Abs. 1) auszu­
stellen. Die Berechtigung des Schülers zum Aufstei­
gen richtet sich nach diesem Jahreszeugnis, es sei 
denn, daß das vor der Wiederholung der Schulstufe 
für ihn günstiger ist." 

15. Dem § 28 Abs. 1 wird folgender Satz ange­
fügt: 
"Für eine Aufnahme in die erste Stufe einer Haupt~ 
schule aus einer Sonderschule mit eigenem Lehr­
plan ist Voraussetzung, daß die Schulbehörde im 
Rahmen des Verfahrens nach § 8 ades Schul­
pflichtgesetz~s feststellt, daß der Schüler auf Grund 
seiner Leistungen mit großer Wahrscheinlichkeit 
den Anforderungen der Hauptschule genügen 
wird." 

16. Dem § 29 wird folgender Absatz angefügt: 
,,(7) Für die Aufnahme in eine Sonderschule 

nach dem Besuch einer V olks- oder Hauptschule 
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und für die Aufnahme in die Volksschule oder die 
zweite bis vierte Stufe der Hauptschule nach dem 
Besuch einer Sonderschule mit eigenem Lehrplan 
hat die Schulbehörde im Verfahren nach § 8 bzw. 
§ 8 ades Schulpflichtgesetzes auf Grund der Lei­
stungen des Schülers festzustellen, welche Stufe der 
aufnehmenden Schulart zu besuchen ist. Zeugnisse 
'von Sonderschulen, in denen der Lehrplan der 
Volksschule, der Hauptschule oder des Polytechni­
schen Lehrganges angewendet wird, sind für den 
Übertritt in eine andere Schulart wie Zeugnisse der 
Volks-bzw. Hauptschule bzw. des Polytechnischen 
Lehrganges zu werten." 

17. Dem § 31 b Abs. 2 wird folgender Satz ange­
fügt: 

. "Sofern der Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport das Ende des Beobachtungszeitraumes 
vor dem Ende des ersten Semesters festlegt, kann er 
in der Verordnung die Schulleiter ermächtigen, in 
begründeten Fällen (wie bei einer besonderen Lern­
situation, besonderen Klassenzusammens~tzungen, 
regionalen Erfordernissen) den Einstufungstermin 
zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch mit 
Ende des ersten Semesters festzusetzen." 

18. § 31 c § Abs. 7 lautet: 

,,(7) über die Umstufung für die nächste Schul-
. stufe gemäß Abs. 2, 3 und 5 entscheidet die Klas­
senkonferenz gemäß § 20 Abs. 6, und zwar in den 
Fällen des Abs. 2 und 3 auf Antrag desunterrich­
tenden Lehrers oder im Falle des Abs. 2 auch auf 
Antrag des Schülers (Abs. 5). Die Entscheidung der 
Klassenkonferenz über die Umstufung in eine nied­
rigere Leistungsgruppe und die Ablehnung eines 
Antrages gemäß Abs. 5 sind spätestens am folgen­
den Schultag unter Angabe der Gründe und Beifü­
gung einer Rechtsmittelbelehrung dem Schüler 
bekanntzugeben:" 

19. Dem § 32 Abs. 7 wird folgender Satz ange­
fügt: 
"Die Übergangsstufe des Oberstufenrealgymna­
siums, des Aufbaugymnasiums und des Aufbaureal­
gymnasiums sowie deren allfällige Wiederholung 
sind auf die zulässige Höchstdauer des Schulbesu­
ches nicht anzurechnen." 

20. Im § 36 Abs. 6 lautet der letzte Satz: 
"In die Zeugnisse über Vorprüfungen sind die Prü­
fungsgegenstände und die Beurteilung der darin 
·erbrachten Leistungen aufzunehmen; darüber hin­
aus gilt § 22 Abs. 2 lit. abis c und lit. j sinngemäß.". 

21. § 42 Abs. 6 lautet: 

,,(6) Voraussetzung für die Zulassung ist, daß 
der Prüfungskandidat im Zeitpunkt der Externi­
stenprüfung nicht jünger ist, als er im Falle des' 
Besuches der betreffenden Schulart ohne Über­
springen von Schulstufen wäre; ein bisheriger 
Schulbesuch bleibt außer Betracht, wenn der Prü­
fungskandidat um mindestens drei Jahre älter ist als 
ein Schüler im Falle des Besuches der betreffenden 

Stufe(n) der betreffenden Schulart ohne vorzeitige 
Aufnahme in die Volksschule, Wiederholen von 
Schulstufen und überspringen von Schulstufen. 
S9weit es sich um eine Externistenprüfung handelt, 
die einer Reife-, Befähigungs- oder Abschlußprü­
fung entspricht, bezieht sich dieses Alterserforder­
nis auf die Zulassung zur Hauptprüfung. Für die 
Zulassung zu einer Externistenprüfung über eine 
Stufe einer mittleren oder höheren Schule (ausge­
nommendie Unterstufe der allgemeinbildenden 
höheren Schule) oder über den ganzen Bildungs­
gang einer .mittleren oder höheren Schule oder zu 
einer Externistenprüfung, die 'einer Reife-, Befähi­
gungs- oder Abschlußprüfung entspricht, ist ferner 
der Nachweis des erfolgreichen Abschlusses zumin­
dest der achten Schulstufe (§ 28 Abs. 3 bis 5) bzw . 
der erfolgreichen Ablegung einer Externistenprü­
fung über diese Schulstufe Voraussetzung. Sofern 
für die Aufnahme in eine Schulart, Form oder 
Fachrichtung neben einer Aufnahms- oder Eig­
nungsprüfung besondere Aufnahmsvoraussetzun­
gen festgelegt sind, ist der Nachweis der Erfüllung 
dieser besonderen Aufnahmsvoraussetzungen V or­
aussetzung für die Zulassung zur Externistenprü­
fung für eine Schulstufe oder einen ganzen Bil­
dungsgang oder zu einer Exteristenprüfung, die 
einer Reife-, Befähigungs- oder Abschlußprüfung 
entspricht." 

22. Der bisherige Wortlaut des § 43 erhält die 
Bezeichnung ,,(1)"; als Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) Der Schüler ist verpflichtet, böswillig durch 
ihn herbeigeführte Beschädigungen oder Beschmut­
zungen der Schulliegenschaft und schulischer Ein­
richt4ngen zu beseitigen, sofern dies zumutbar ist 
und er hiezu beauftragt wird." 

23. § 44 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport hat durch Verordnung die näheren V or­
schriften über das Verhalten der Schüler in der 
Schule, bei Schulveranstaltungen (§ 13) und bei 
schulbezogenen . Veranstaltungen (§ 13 a), über 
Maßnahmen zur Sicherheit der Schüler in der 
Schule, bei Schulveranstaltungen und bei schulbe­
zogenen Veranstaltungen sowie zur Ermöglichung 
eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes auf Grund 
der Bestimmungen dieses Absc~nittes und unter 
Bedachtnahme auf das Alter der Schüler, die Schul­
art sowie die der Schule obliegenden Aufgaben zu 
erlassen. Das Schulforum (§ 63 a) bzw. der Schul­
gemeinschaftsausschuß (§ 64) kann darüber hinaus, 
soweit es die besonderen Verhältnisse erfordern, 
eine Hausordnung erlassen; sie ist der Schulbe­
hörde. erster Instanz zur Kenntnis zu bringen und 
durch Anschlag in der Schule kundzumachen. Die 
Hausordnung einer Privatschule darf deren beson­
dere Zielsetzung nicht beeinträchtigen." 

24. § 45 Abs. 3 lautet: 
,,(3) Der Schüler hat den Klassenvorstand oder 

den Schulleiter von jeder Verhinderung ohne Auf-
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schub mündlich oder schriftlich unter Angabe des 
Grundes zu benachrichtigen. Auf Verlangen des 
Klassenvorstandes oder des Schulleiters hat die 
Benachrichtigung jedenfalls schriftlich zu erfolgen. 
Bei einer länger als eine Woche dauernden Erkran­
kung oder Erholungsbedürftigkeit oder bei wieder­
holtem krankheits bedingtem kürzerem Fernbleiben 
kann der Klassenvorstand oder der Schulleiter die 
Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen, 
sofern Zweifel darüber bestehen, ob eine Krankheit 
oder Erholungsbedürftigkeit gegeben war." 

25. § 46 Abs. 1 und 2 lautet: 
,,(1) Sammlungen unter den Schülern in der 

Schule (einschließlich der Einhebung von Mit­
gliedsbeiträgen) sind nur mit Bewilligung zulässig. 
Zur ErteiIung der Bewilligung für Sammlungen, die 
nur unter Schülern der betreffenden Schule durch­
geführt werden sollen, ist das Klassen- bzw. Schul­
forum (§ 63 a) bzw. der Schulgemeinschaftsaus­
schuß (§ 64), im Übrigen die Schulbehörde erster 
Instanz - für allgemeinbildende Pflichtschulen die 
Schulbehörde zweiter Instanz - zuständig. Die 
Bewilligung darf vom Klassen- und Schulforum 
bzw. vom Schulgemeinschaftsausschuß insgesamt 
für höchstens zwei und von der Schulbehörde 
ebenfalls für höchsu;ns zwei Sammlungen je Schul­
jahr und Klasse und nur dann erteilt werden, wenn 
sichergestellt ist, daß kein wie immer gearteter 
Druck zur Beitragsleistung ausgeübt wird, der 
Zweck der Sammlung erzieherisch wertvoll ist und 
mit der Schule im Zusammenhang steht. Dies gilt 
nicht für Sammlungen, die von den Schülervertre­
tern (§ 59) aus besonderen Anlässen, wie Todesfälle 
und soziale Hilfsaktionen, beschlossen werden. 

(2) Die Teilnahme von Schülern an Veranstal­
tungen, die nicht Schulveranstaltungen (§ 13) oder 
schulbezogene Veranstaltungen (§ 13 a) sind, darf 
in der Schule nur mit Bewilligung organisiert wer­
den. Zur Erteilung der Bewilligung ist das Klassen­
bzw. Schulforum bzw. der Schulgemeinschaftsaus­
schuß zuständig. Ferner kann die Bewilligung 
durch die Schulbehörde erster Instanz erteilt wer­
den; sofern die Teilnahme von Schülern mehrerer 
Schulen, für die verschiedene Schulbehörden in 
erster Instanz zuständig sind, organisiert werden 
soll, kann die Bewilligung von der für alle diese 
Schulen in Betracht kommenden gemeinsamen 
Schulbehörde erteilt werden. Die Bewilligung darf 
nur erteilt werden,· wenn sichergestellt ist, daß die 
Teilnahme der Schüler freiwillig und auf Grund 
schriftlicher Zustimmungserklärung der Erzie­
hungsberechtigten erfolgt sowie eine Gefährdung 
de;: Schüler weder in sittlicher noch in körperlicher 
Hinsicht zu befürchten ist und der Zweck der Ver­
anstaltung auf ander~ Weise nicht erreicht werden 
kann. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht 
für die im Religionsunterricht erfolgende Organisa­
~~on von Schülergottesdiensten sowie religiösen 
Ubungen und Veranstaltungen (§ 2 a Abs. 1 des 
Religionsunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 190/ 
1949)." 

26. § 47 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Im Rahmen der Mitwirkung der Schule an 
der Erziehung der Schüler (§ 2 des Schulorganisa­
tionsgesetzes) hat der Lehrer in seiner Unterrichts­
und Erziehlingsarbeit die der Erziehungssituation 
angemessenen persönlichkeits- und gemeinschafts­
bildenden Erziehungsmittel anzuwenden, die insbe­
sondere Anerkennung, Aufforderung oder 
Zurechtweisung sein können. Diese Maßnahmen 
können auch vom Klassenvorstand, vom Schulleiter 
(Abteilungsvorstand), vom Klassen- und Schulfo­
rum (§ 63 a) oder vom Schulgemeinschaftsausschuß 
(§ 64), in besonderen Fällen auch von der Schulbe­
hörde erster Instanz ausgesprochen werden." 

27. § 51 Abs. 2 lautet:; 

,,(2) Außer den ihm obliegenden unterrichtli­
chen, erzieherischen und administrativen Aufgaben 
hat der Lehrer erforderlichenfalls die Funktionen 
eines Klassenvorstandes, Werkstätten- oder Bau­
hofleiters, Kustos, Fachkoordinators sowie eines 
MitgJiedes einer Prüfungskommission zu überneh­
men und an den Lehrerkonferenzen teilzuneh­
men." 

28. Im § 51 Abs.3 werden nach dem Wort 
"Schulveranstaltungen" die Worte "und schulbezo­
genen Veranstaltungen" eingefügt. 

29. § 55 Abs.. 2 lautet: 

,,(2) Dem Abteilungsvorstand an den Bildungs­
anstalten für Kindergartenpädagogik obliegt außer 
den ihm als Lehrer zukommenden Aufgaben die 
Leitung des Übungskindergartens, gegebenenfalls 
auch des Übungshortes, und der Kindergarten- und 
Hortpraxis in Unterordnung unter den Schullei­
ter." 

30. Im § 56 Abs. 4 lautet der letzte Satz: 
"Er hat dem Schulerhalter Wünsche bezüglich der 
Schulliegenschaft und ihrer Einrichtungen bekannt­
zugeben; wahrgenommene Mängel an der_Schullie­
genschaft und ihren Einrichtungen hat er dem 
Schulerhalter zu melden." 

31. Im § 57 Abs. 3 lautet der letzte Satz: 
"In Lehrerkonferenzen gemäß § 31 b Abs.3, in 
Lehrerkonferenzen betreffend einzelne leistungs­
differenzierte Pflichtgegenstände llnd an Schulen 
unter besonderer Berücksichtigung der musischen 
oder sP9rtlichen Ausbildung in Lehrerkoriferenzen 
betreffend den Schwerpunktbereich hat der jewei­
lige Fachkoordinator den Vorsitz zu führen; ist 
kein Fachkoordinator bestellt od.er ist dieser verhin­
dert, obliegt der Vorsitz dem jeweils anwesenden 
dienstältesten Lehrer." 

32. § 57 Abs. 5 und 6 lautet: 

,,(5) Die Einberufung von Lehrerkonferenzen 
obliegt dem Schulleiter. Darüber hinaus können 
vom Abteilungsvorstand Abteilungskonferenzen 
bzw. auf den Bereich der Kindergarten- und Hort-
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praxis bezogene Konferenzen, vom Fachvorstand 
Lehrerkonferenzen . für seinen Zuständigkeitsbe-

/ reich, vom Werkstättenleiter (Bauhofleiter) Werk­
stättenlehrer(Bauhöflehrer)konferenzen, vom Klas­
senvorstand Klassenkonferenzen und vom Fachko­
ordinator Lehrerkonferenzen, bei denen gemäß 
Abs. 3 der Fachkoordinatör den Vorsitz führt, 
jeweils mit Zustimmung des Schulleiters, einberu­
fen werden; Klassenkonferenzen können auch mit 
Zustimmung des Abteilungsvorstandes einberufen 
werden. 

(6) Der Schulleiter (Abteilungsvorstand, Fach­
vorstand, Werkstättenleiter, Bauhofleiter, Klassen­
vorstand, Fachkoordinator) ist verpflichtet, Lehrer­
konferenzen einzuberufen, wenn dies ein Drittel 
der für die Teilnahme an den Lehrerkonferenzen 
jeweils in Betracht kommenden Lehrer (Abs. 2 
und 3) verlangt. In diesen Fällen ist die im Abs. 5 
vorgesehene Zustimmung zu erteilen. Der Schullei­
ter (Abteilungsvorstand, Fachvorstand, Werkstät­
tenleiter, Bauhofleiter, Klassenvorstand, Fachkoor­
dinator) ist ferner verpflichtet, in den Lehrerkonfe­
renzen jene Angelegenheiten zu beraten, <{eren 
Behandlung von einem Drittel der für die Teil­
nahme an den Lehrerkonferenzen jeweils in 
Betracht kommenden Lehrer (Abs. 2 . und 3) ver­
langt wird." 

33. Dem § 57 wird folgender Abs. 11 angefügt: 

,,(11) In Angelegenheiten; die in die Zuständig­
keit voti Lehrerkonferenzen fallen und bei denen 
den Schülern und Erziehungsberechtigten ein Mit­
entscheidungsrecht zusteht, ist dieses Recht von 
den Vertretern der Schüler bzw. Erziehungsberech­
tigten im Schulgemeinschaftsausschuß (§ 64) durch 
Teilnahme an den Beratungen und Abstimmungen 
in den Lehrerkonferenzen auszuüben. über Antrag 
des Schulsprechers kann ·an den Beratungen in den 
Angelegenheiten des § 58 Abs. 2 Z 2 auch der Klas­
sensprecher der Klasse des betroffenen Schülers 
teilnehmen. " 

34. Nach der überschrift des 11. Abschnittes 
"Schule und Schüler" wird folgender § 57 a einge­
fügt: 

"Rechte der Schüler 

§ 57 a. Der Schüler hat außer den sonst gesetzli­
chen festgelegten Rechten das Recht, sich nach 
Maßgabe seiner Fähigkeiten im Rahmen der Förde­
rung der Unterrichtsarbeit (§ 43) an der Gestaltung 
des Unterrichtes und der Wahl der Unterrichtsmit­
tel zu beteiligen, ferner hat er das Recht aufAnhö­
rung sowie auf Abgabe von Vorschlägen und Stel­
lungnahmen. " 

35. § 58 Abs. 2 lautet: 
-

,,(2) Im Rahmen der Interessenvertretung gegen-
über den Lehrern, dem Schulleiter und den Schul­
behörden stehen den Schülervertretern folgende 
Rechte zu: 

1. Mitwirkungsrechte: 
a) das Recht auf Anhörung, 
b) das Recht auf Information, 
c) das Recht auf Abgabe von Vorschlägen und 

Stellungnahmen, 
d) das Recht auf Teilnahme an einzelnen 

Punkten von Lehrerkonferenzen, ausge­
nommen Beratungen über bestimmte Schü­
ler betreffende Leistungsbeurteilungen und 
die sonstigen im § 22 Abs. 2 lit. f genannten 
Angelegenheiten, 

e) das Recht auf Mitsprache pei der Gestal­
tung des Unterrichtes im Rahmen des Lehr­
planes, -

f) das Recht auf Beteiligung an der Wahl der 
Unterrichtsmittel ; 

2. Mitbestimmungsrechte: 
a) das Recht auf Mitentscheidung bei der 

Androhung des Antrages auf Ausschluß, 
b) das Recht auf Mitentscheidung bei der 

AntragsteIlung auf Ausschluß eines Schü­
lers. 

Die in Z 1 lit. d und Z 2 genannten Rechte stehen 
erst ab der neunten Schulstufe zu. Die Festsetzung 
des Umfanges der Mitwirkungsrechte der Schüler 
obliegt dem Schulgemeinschaftsausschuß (§ 64)." 

36. § 59 Abs. 1 bis 6 lautet: 

,,(1) Zur Interessenvertreiung (§ 58 Abs. 2) und 
zur Mitgestaltung des Schullebens (§ 58 Abs. 3) 
sind an allen Schulen, ausgenommen die V olks­
schulen und jene Sonderschulen, die nicht nach 
dem Lehrplan der Hauptschule oder des Polytech­
nischen Lehrganges geführt werden, Schülervertre­
ter zu bestellen. Sie sind von den Schülern in glei­
cher, unmittelbarer, geheimer und persönlicher 
Wahl zu wählen. Werden an einer Schule mehrere 
Schularten geführt, so ist nur eine Schülervertre­
tung zu bestellen, deren Tätigkeitsbereich sich auf 
die gesamte Schule erstreckt. 

(2) Schülervertreter im Sinne des Abs. 1 sind: 
1. der von den Schülern einer Klasse zu wäh­

lende Klassensprecher, der an Schulen mit 
Jahrgangseinteilung als Jahrgangssprecher zu 
bezeichnen ist, 

2. der von den Klassensprechern einer Fachab­
teilung zu wählende Abteilungssprecher, 

3. an ganzjährigen Berufsschulen die von den 
für die Klassen eines Schultages gewählten 
Klassensprechern einer Schule für die betref­
fenden einzelnen Schultage einer Woche zu 
wählenden Tagessprecher, 

4. der von den Klass.ensprechern einer Schule zu 
wählende Schulsprecher; in Schulen mit min­
destens fünf Fachabteilungen der von den 
Abteilungssprechern zu wählende Schulspre­
cher; in ganzjährigen Berufsschulen der von 
den Tagessprechern zu wählende Schulspre­
cher. 
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An Hauptschulen und an Sonderschulen, die nach 
dem Lehrplan der Hauptschule geführt werden, 
sind nur Klassensprecher zu wählen. An allgemein­
bildenden höheren Schulen sind die Schulsprecher 
nur von den Klassensprechern der Oberstufe zu 
wählen. 

(3) Die Schülervertreter werden im Falle der 
Verhinderung jeweils von ihrem Stellvertreter ver­
treten. An ganzjährigen Berufsschulen wird der 
Schulsprecher vom jeweiligen Tagessprecher ver­
treten. 

(4) Die im Abs. 2 genannten Schülervertreter bil­
den in ihrer Gesamtheit die Versammlung der 
Schülervertreter. Der Versammlung der Schüler­
vertreter obliegt die Beratung über Angelegenhei­
ten der Interessenvertretung der Schüler (§ 58 
Abs. 2) und der Mitgestaltung des Schullebens 
(§ 58 Abs. 3), soweit diese von allgemeiner Bedeu­
tung sind. Ferner dient die Versammlung der Schü­
lervertreter der Information der Schülervertreter 
durch den Schulsprecher und den Abteilungsspre­
cher sowie der Wahl der Schülervertreter in den 
Schulgemeinschaftsausschuß (§ 64 Abs. 5). Die Ein­
berufung der Versammlung obliegt dem Schulspre­
cher (dessen Stellvertreter). Die Versammlungen 
haben außerhalb der Unterrichtszeit stattzufinden; 
sofern die Teilnahme einzelner Schülervertreter an 
der Versammlung wegen für die Schulfahrt benö­
tigter Ver~ehrsmittel außerhalb der Unterrichts zeit 
unmöglich ist, dürfen für derartige Versammlungen 
höchstens fünf Unterrichtsstunden, an Berufsschu­
len jedoch höchstens zwei Unterrichtsstunden, je 
Semester verwendet werden, wobei zur Feststellung 
des zweckmäßigsten Termines das Einvernehmen 
mit dem Schulleiter zu pflegen ist. Den Vorsitz in 
der Versammlung führt der Schulsprecher (dessen 
Stellvertreter). Dieser Absatz findet an Hauptschu­
len und Sonderschulen, die nach dem Lehrplan der 
Hauptschule geführt werden, keine Anwendung. 

(5) Die Festsetzung des Wirkungsbereiches der 
Schülervertreter obliegt dem Schulgemeinschafts­
ausschuß (§ 64). Das Recht auf Teilnahme an Leh­
rerkonferenzen (§ 58 Abs.2 Z 1 lit. d) ist von den 
Vertretern der Schüler im Schulgemeinschaftsaus­
schuß (§ 64 Abs. 5) auszuüben. 

(6) Wählbar zum Klassensprecher ist jeder Schü­
ler der betreffenden Klasse ab der 5. Schulstufe . 
Wählbar zum Abteilungssprecher ist jeder Schüler 
der betreffenden Abteilung, zum Schulsprecher 
jeder Schüler der Schule (an allgemeinbildenden 
höheren Schulen jedoch nur Schüler der Ober­
stufe), zum Tagessprecher jeder Schüler des betref­
fenden Schultages." 

37. Im § 59 Abs. 9 zweiter Satz lautet der Klam­
merausdruck statt ,,(Abs. 3)" " (Abs. 2)". 

38. Die §§ 61 und 62 lauten: 

"Rechte und Pflichten der Erziehungsberechtigten 

§ 61. (1) Die Erziehungsberechtigten haben das 
Recht und die Pflicht, die Unterrichts- und Erzie­
hungsarbeit . der Schule zu unterstützen. Sie haben 
das Recht auf Anhörung sowie auf Abgabe vo·n 
Vorschlägen und Stellungnahmen. Sie sind ver­
pflichtet, die Schüler mit den erforderlichen Unter­
richtsmitteln auszustatten und auf die gewissen­
hafte Erfüllung der sich aus dem Schulbesuch erge­
benden Pflichten des Schülers hinzuwirken sowie 
zur Förderung der Schulgemeinschaft (§ 2) beizu­
tragen. 

(i) Unbeschadet des Vertretungsrechtes der 
Erziehungsberechtigten .gemäß § 67 sowie der 
Tätigkeit eines Elternvereines im Sinne des § 63 
haben die Erziehungsberechtigten das Recht auf 
Interessenvertretung gegenüber den Lehrern, dem 
Schulleiter (Abteilungsvorstand) und den Schulbe­
hörden die Klassenelternvertreter (§ 63 a Abs. 5) 
bzw. durch ihre Vertreter im Schulgemeinschafts­
ausschuß (§ 64 Abs. 5). Diese haben folgende 
Rechte: 

1. Mitwirkungsrechte : 
a) das Recht auf Anhörung, 
b) das Recht auf Information, 
c) das Recht auf Abgabe von Vorschlägen und 

Stellungnahmen, 
d) das Recht auf Teilnahme an einzelnen 

Punkten von Lehrerkonferenzen, ausge­
nommen Beratungen in den Angelegenhei­
ten des § 19 Abs. 8, über bestimmte Schüler 
betreffende Leistungsbeurteilungen sowie 
in den sonstigen im § 22 Abs. 2 lit. f dieses 
Gesetzes genannten Angelegenheiten sowie 
in den Angelegenheiten des § 40 Abs. 1 des 
Schulorganisationsgesetzes; dieses Recht 
besteht nicht an Schulen, an denen Klassen­
foren einzurichten (§ 63 a Abs. 1), 

e) das Recht auf Stellungnahme bei der Wahl 
von Unterrichtsmitteln; 

2. Mitbestimmungsrechte: 
a) das Recht auf Mitentscheidung bei der 

Androhung des Antrages auf Ausschluß, 
b) das Recht auf Mitentscheidung bei .der 

AntragsteIlung auf Ausschluß eines Schü­
lers. 

Die Festsetzung des Umfanges der Mitwirkungs­
rechte . der Erziehungsberechtigten obliegt dem 
Schulforum (§ 63 a) bzw. dem Schulgemeinschafts-
ausschuß (§ 64). . 

(3) Die Erziehuflgsberechtigten haben die für die 
Führung der Amtsschriften der Schule erforderli­
chen Dokumente vorzulegen und Auskünfte zu 
geben sowie erhebliche Änderungen dieser Anga­
ben unverzüglich der Schule mitzuteilen. 
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Beratung zwischen Lehrern und Erziehungsberech­
tigten 

§ 62. (1) Lehrer und Erziehungsberechtigte 
haben eine möglichst enge Zusammenarbeit in allen 
Fragen der Erziehung und des Unterrichtes der 
Schüler zu pflegen. Zu diesem Zweck sind Einzel­
aussprachen (§ 19 Abs. 1) und gemeinsame Bera­
tungen zwischen Lehrern und Erziehungsberech­
tigten über Fragen der Erziehung, den Leistungs­
stand, den geeignetsten Bildungsweg (§ 3 Abs. 1 des 
Schulorganisationsgesetzes) und die Schulgesund­
heitspflege durchzuführen. 

(2) Gemeinsame Beratungen zwischen Lehrern 
und Erziehungsberechtigten können im Rahmen 
von Klassenelternberatungen erfolgen. Klassenel­
ternberatungen 'sind jedenfalls in der ersten Stufe 
jeder Schulart (ausgenommen die Berufsschulen) 
sowie dann durchzuführen, wenn dies die Erzie­
hungsberechtigten eines Drittels der Schüler der 
betreffenden Klasse verlangen, an Schulen, an 
denen Klassenforen eingerichtet sind (§ 63 a 
Abs. 1), sind Klassenelternberatungen nach Mög­
lichkeit gemeinsam mit Sitzungen des Klassenfo­
rums durchzuführen." 

39. § 63 Abs. 4-lautet: 

,,(4) Die Rechte -gemäß Abs. 1 bis 3 stehen nur 
zu, wenn an einer Schule nur ein Elternverein er­
richtet werden soll oder besteht und sich dessen 
Wirkungsbereich nur auf diese Schule bezieht; sie 
stehen ferner zu, wenn sich der Wirkungsbereich 
des Elternvereines auf mehrere in einem engen ört­
lichen Zusammenhang stehende Schulen oder der 
Wirkungsbereich des Elternvereines einer Volks-, 
Haupt- oder Sonderschule auch auf einen Poly­
technischen Lehrgang bezieht." 

40. Nach der Überschrift des 13. Abschnittes 
"Lehrer, Schüler und Erziehungsberechtigte" wird 
eingefügt: 

"Klassen- und Schulforum 

§ 63 a. (1) In den Volksschulen, Hauptschulen 
und Sonderschulen, die nicht nach dem Lehrplan 

. des Polytechnischen Lehrganges geführt werden, 
sind zur Förderung und Festigung der Schulge­
meinschaft (§ 2) für jede Klasse ein Klassenforum 
und für jede Schule ein Schulforum einzurichten. 

(2) Dem Klassenforum obliegt die Beschlußfas­
sung in den folgenden Angelegenheiten, soweit sie 
nur eine Klasse betreffen; dem Schulforum obliegt 
die Beschlußfassung in den folgenden Angelegen­
heiten, soweit sie mehr als eine Klasse berühren 
und im Falle des Überganges der Zuständigkeit 
gemäß Abs. 7: 

1. die Entscheidung über 
a) Fragen der Planung von mehrtägigen 

Schulveranstaltungen, soweit sie die von 
den Schülern zu tragenden Kosten und -
im Falle einer Wahlmöglichkeit durch die 

/' 

Schule - die Art dieser Schulveranstaltun­
gen betreffen, 

b) die Erklärung einer Veranstaltung zu einer 
schulbezogenen Veranstaltung (§ 13 a 
Abs. 1), 

c) die Hausordnung gemäß § 44 Abs. 1, 
d) die Bewilligung zur Durchführung von 

Sammlungen gemäß § 46 Abs. 1, 
e) die Bewilligung zur Organisierung der 

Teilnahme von Schülern an Veranstaltun-
gen gemäß § 46 Abs. 2, . 

f) Maßnahmen im Rahmender Mitwirkung 
der Schule an der Erziehung gemäß § 47 
Abs.1, 

g) die Durchführung von Veranstaltungen der 
Schulbahnberatung, 

h) die Durchführung von Veranstaltungen 
betreffend die Schulgesundheitspflege, 

i) den Umfang der Mitwirkungsrechte der 
Erziehungsberechtigten gemäß § 61 Abs. 2 
Z 1; 

2. die Beratung insbesondere über 
a) wichtige Fragen des Unterrichtes, 
b) wichtige Fragen der Erziehung, 
c) Fragen der Planung von Schulveranstaltun­

gen (insbesondere von Wandertagen und 
mehrtägigen Schulveranstaltungen), soweit 
diese nicht unter Z 1 lit. a fallen, -

d) die Termine und die Art der Durchführung 
von Elternsprechtagen, 

e) die Wahl von Unterrichts mitteln, 
f) die Verwendung von der Schule zur Ver­

waltung übertragenen Budgetmitteln, 
g) Baurnaßnahmen im Bereich der Schule. 

(3) Dem Klassenforum gehören der Klassenleh­
rer oder Klassenvorstand und die Erziehungsbe­
rechtigten der Schüler der.betreffenden Klasse an. 
Den Vorsitz im Klassenforum führt der Klassenleh­
rer bzw. Klassenvorstand; sofern der Schulleiter 
anwesend ist, kann dieser den Vorsitz übernehmen. 
Sonstige Lehrer der Klassen sind berechtigt, mit 
beratender Stimme am Klassenforum teilzuneh­
men. 

(4) Das Klassenforum ist vom Klassenlehrer oder 
Klassenvorstand jedenfalls zu einer Sitzung inner­
halb der ersten sechs Wochen jedes Schuljahres ein­
zuberufen. Ferner ist das Klassenforum einzuberu­
fen, wenn dies die Erziehungsberechtigten eines 
Drittels der Schüler der betreffenden Klasse oder 
der Klassenelternvertreter (Abs, 5) unter gleichzei­
tiger Einbringurtg eines Antrages auf Behandlung 
einer der im Abs. 2 genannten Angelegenheiten ver­
langen; die Frist für die Einberufung beträgt eine 
Woche, gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem das 
Verlangen gestellt wurde. Der Klassenlehrer oder 
Klassenvorstand hat auch ohne Verlangen auf Ein­
berufung das Klassenforum -einzuberufen, sofern 
eine Entscheidung gemäß Abs. 2 Z 1 erforderlich 
ist oder eine Beratung gemäß Abs. 2 Z 2 zweckmä­
ßig erscheint. Mit jeder Einberufung ist die Tages-
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ordnung zu übermitteln. Die Einberufung hat spä­
testens zwei Wochen vor der Sitzung zu erfolgen. 

(5) Das Klassenforum hat in der ersten Sitzung 
jedes Schuljahres einen Klassenelternvertreter und 
einen Stellvertreter, der diesen im Verhinderungs­
falle zu vertreten hat, in gleicher, unmittelbarer, 
geheimer und persönlicher Wahl für die Zeit bis 
zur nächsten Wahl zu wählen. Besteht an der 
Schule ein' Elternverein im Sinne des § 63, so ist 
dieser zur Erstattung eines Wahlvorschlages 
berechtigt. Zum Klassenelternvertreter (Stellvertre­
ter) dürfen nur Erziehungsberechtigte von die 
betreffende Klasse besuchenden Schülern gewählt 
werden. Der Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport hat durch Verordnung die näheren 
Bestimmungen über die Durchführung der Wahl 
der Klassenelternvertreter zu erlassen. 

(6) Im Klassenforum korn,mt dem Klassenlehrer 
oder dem Klassenvorstand und den Erziehungsbe­
rechtigten jedes Schülers der betreffenden Klasse 
jeweils eine beschließende Stimme zu; bei der Wahl 
des Klassenelternvertreters (Stellvertreters) kommt 
dem Klassenlehrer bzw. Klassenvorstand keine 
Stimme zu. Stimmenthaltung ist unzulässig. Eine 
Übertragung der Stimme auf eine andere Person ist 
unzulässig und unwirksam. 

(7) Das Klassenforum ist beschlußfähig, wenn 
der Klassenlehrer oder Klassenvorstand und die 
Erziehungsberechtigten mindestens eines Drittels 
der Schüler anwesend sind. Für einen Beschluß ist 
die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erforderlich. Bei Stimmengleichheit in den Fällen 
des Abs. 2 Z 1 entscheidet die Stimme des Klassen­
lehrers oder Klassenvorstandes und in den Fällen 
des Abs. 2 Z 2 gilt der Antrag als abgelehnt. Ent­
spricht die Stimme des Klassenlehrers oder Klas­
senvorstandes nicht der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, ist der Beschluß auszusetzen und geht die 
Zuständigkeit zur Beschlußfassung auf das Schul­
forum über. Ebenso geht die Zuständigkeit zur 
Behandlung der auf einer Tagesordnung stehenden 
Angelegenheiten auf das Schulforum über, wenn 
die Beschlußfähigkeit des Klassenforums trotz ord­
nungsgemäßer Einladung nicht gegeben ist. Im 
Falle der Wahl des Klassenelternvertreters (Stell­
vertreters) ist die Beschlußfähigkeit auch bei Nicht­
erfüllung der Anwesenheitsvoraussetzungen gege­
ben, sofern die Einladung ordnungsgemäß ergan­
gen und seit dem vorgesehenen Beginn der Sitzung 
eine halbe Stunde vergangen ist. Werden die mei­
sten Stimmen für zwei Kandidaten in gleicher 
Anzahl abgegeben, entscheidet das Los, wer von 
ihnen Klassenelternvertreter ist; der andere ist 
Stellvertreter. 

(8) Dem Schulforum gehören der Schulleiter, 
alle Klassenlehrer oder Klassenvorstände und alle 
Klassenelternvertreter aller Klassen der betreffen­
den Schule an. Das Schulforurri kann zur Behand­
lung und Beschlußfassung von eine oder mehrere 

Klassen betreffenden Angelegenheiten sowie von 
besonderen die gesamte Schule betreffenden Ange­
legenheiten Ausschüsse einsetzen. Den Ausschüssen 
für eine oder mehrere Klassen haben die Klasse,n­
lehrer oder Klassenvorstände und Klassenelternver­
treter der betreffenden Klassen anzugehören. Bei 
der Einsetzung eines Ausschusses für besondere die 
gesamte Schule betreffenden Angelegenheiten ist 
festzulegen, welche Klassenlehrer oder Klassenvor­
stände und Klassenelternvertreter dem Ausschuß 
anzugehören haben; die Anzahl der Klassenlehrer 
oder Klassenvorstände und der Klassenelternvertre­
ter hat gleich zu sein. Den Vorsitz im Schulforum 
führt der Schulleiter und in den Ausschüssen der 
jeweils anwesende dienstälteste -Klassenlehrer oder 
Klassenvorstand; sofern der Schulleiter bei Aus­
schußsitzungen anwesend ist, kann dieser den V or­
sitz führen. 

(9) Das Schulforum ist vom Schulleiter jedenfalls 
zu einer Sitzung innerhalb der ersten acht Wochen 
jedes Schuljahres einzuberufen. Ferner ist das 
Schulforum einzuberufen, wenn dies ein Drittel sei­
ner Mitglieder unter gleichzeitiger Einbringung 
eines Antrages auf Behandlung einer der im Abs. 2 
genannten Angelegenheiten verlangt; die Frist für 
die Einberufung beträgt eine Woche, gerechnet von 
dem Zeitpunkt, zu dem das Verlangen gestellt 
wurde. Der Schulleiter 'hat auch ohne Verlangen 
auf Einberufung das Schulforum einzuberufen, 
sofern eine Entscheidung gemäß Abs. 2 Z 1 erfor­
derlich ist oder eine Beratung gemäß Abs. 2 Z 2 
zweckmäßig erscheint. Mit jeder Einberufung ist 
die Tagesordnung zu übermitteln. Die Einberufung 
hat spätestens zwei Wochen vor der Sitzung zu 
erfolgen, sofern nicht sämtliche Mitglieder einem 
früheren Termin zustimmen. Jedes Schuljahr hat 
mindestens eine Sitzung stattzufinden.' 

(10) Im Schulforum und den Ausschüssen 
kommt den ihnen angehörenden Klassenlehrern 

. oder Klassenvorständen und Klassenelternvertre­
tern jeweils eine beschließende Stimme zu. Stimm~ 
enthaltung ist unzulässig. Eine Übertragung der 
Stimme auf eine andere Person ist unzulässig und 
unwirksam. Der Schulleiter hat keine beschlie­
ßende Stimme. 

(11) Das Schulforum und die Ausschüsse sind 
beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mit­
glieder mit beschließender Stimme anwesend ist. 
Für einen Beschluß ist die unbedingte Mehrheit der 
abgegebenen 'Stimmen erforderlich. Bei Stimmen­
gleichheit in den Fällen des Abs. 2 Z 1 entscheidet 
der Schulleiter; in den Fällen des Abs. 2 Z 2 gilt der 
Antrag als abgelehnt. 

(12) Kann das Schulforum in den Fällen des 
Abs. 2 Z 1 lit. a und c bis i keine Entscheidung tref­
fen, weil die Beschlußfähigkeit nicht gegeben ist, 
hat der Schulleiter das Schulforum unverzüglich zu 
einer neuerlichen Sitzung einzuladen; ist auch in 
der neuen Sitzung eine Beschlußfähigkeit nicht 
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gegeben, hat der Schulleiter zu entscheiden und in 
der nächsten Sitzung des Schulforums über diese 
Entscheidung zu berichten. Dies gilt sinngemäß für 
die Ausschüsse. Ist die Erlassung oder Änderung 
der Hausordnung aus Gründen der körperlichen 
Sicherheit erforderlich und kann eine Entscheidung 
des Schulforums mangels Beschlußfähigkeit nicht 
erfolgen; finden die beiden vorstehenden Sätze mit 
der Maßgabe Anwendung, daß die Zuständigkeit 
zur Entscheidung auf die Schulkonferenz übergeht. 

(13) Sofern Tagesordnungspunkte besondere 
Angelegenheiten betreffen, die die Beteiligung 
anderer Lehrer oder von Klassensprechern zweck­
mäßig erscheinen läßt, hat der Schulleiter die 
betroffenen Lehrer bzw. Klassensprecher einzula­
den; die Einladung von Klassensprechern ist nur 
zulässig, wenn dies auf Grund der besonderen Ver­
hältnisse, insbesondere der Zeit der Sitzung, mög­
lich ist. Bei Behandlung von Angelegenheiten der 
Bildungsberatung ist ein entsprechend befähigter 
Lehrer, bei der Behandlung von Angelegenheiten 
der Schulgesundheitspflege der Schularzt einzula­
den. Der Schulleiter hat weiters den pädagogischen 
Leiter eines Schülerheimes einzuladen, sofern das 
Schülerheim überwiegend von Schülern der betref­
fenden Schule besucht wird und Angelegenheiten 
beraten werden, die die Anwesenheit dieses päd­
agogischen Leiters zweckmäßig erscheinen lassen. 
Den nach diesem Absatz Eingeladenen kommt nur 
beratende Stimme zu. 

(14) Über den Verlauf der Sitzungen ist eme 
schriftliche Aufzeichnung zu führen. 

(15) Das Schulforum kann für sich, die Aus­
schüsse und die Klassenforen bei Bedarf eine 
Geschäftsordnung beschließen. Diese ist der Schul­
behörde erster,Instanz zur Kennt~is zu bringe!).. 

(16) Der Schulleiter hat für die Durchführung 
der Beschlüsse des Klassenforums bzw. des Schul­
forums in den Fällen des Abs. 2 Z 1 zu sorgen; hält 
er einen derartigen Beschluß für rechtswidrig, hat 
er diesen auszusetzen und die Weisung der Schul­
behörde- . erster Instanz einzuholen. Sofern ein 
Beschluß in den Fällen des Abs. 2 Z 2 nicht an den 
Schulleiter gerichtet ist, hat er diesen Beschluß an 
die zuständige Stelle weiterzuleiten. 

(17) In den Angelegenheiten der Klassenforen, 
des Schulforums sowie der Ausschüsse obliegt die 
Vertretung des Klassenlehrers oder Klassenvorstan­
des bei dessen Verhinderung einem für ihn vom 
Schulleiter zu bestellenden Lehrer und die Vertre­
tung des Schulleiters bei dessen Verhinderung 
einem von ihm namhaft gemachten Lehrer. Bei 
Verhinderung eines Klassenelternvertreters ist die­
ser von seinem Stellvertreter zu vertreten. Ein Mit­
glied, das im Sinne des § 7 A VG 1950 befangen ist, 
gilt als verhindert." , 

41. § 64 lautet: 

"Scbulgemeinscbaftsausscbuß 

§ 64. (1) In den Polytechnischen Lehrgängen, in 
den Sonderschulen, die nach dem Lehrplan des 
Polytechnischen Lehrganges geführt werden, in 
den Berufsschulen und in den mittleren und höhe­
ren Schulen ist zur Förderung und Festigung der 
Schulgemeinschaft (§ 2) ein Schulgemeinschafts­
ausschuß zu bilden. 

(2) Dem Schulgemeinschaftsausschuß obliegen 
1. die Entscheidung über 

a) Fragen der Planung von mehrtägigen 
Schulveranstaltungen, soweit sie die von 
den Schülern zu tragenden Kosten und -
im Falle einer Wahlmöglichkeit durch die 
Schule- die Art dieser Schulveranstaltun­
gen betreffen, 

b) die Erklärung einer Veranstaltung zu einer 
schulbezogenen Veranstaltung (§ 13 a 
Abs.1), 

c) die Durchführung (einschließlich der Ter~ 
minfestlegung) von Elternsprechtagen (§ 19 
Abs.1), 

d) die Hausordnung gemäß § 44 Abs. 1, 
e) die Bewilligung zur Durchführung von 

Sammlungen gemäß § 46 Abs. 1, 
f) die Bewilligung zur Organisierung der 

Teilnahme von Schülern an Veranstaltun­
gen gemäß § 46 Abs. 2, 

g) Maßnahmen im Rahmen der Mitwirkung 
der Schule an der Erziehung gemäß § 47 
Abs.l, 

h) die Durchführung von Veranstaltungen der 
Schulbahnberatung, 

i) die Durchführung von Veranstaltungen 
betreffend die Schulgesundheitspflege, 

j) den Umfang der Mitwirkungsrechte der 
Schülervertreter gemäß § 58 Abs. 2, 

k) Vorhaben, die der Mitgestaltung des Schul­
lebens dienen (§ 58 Abs. 3), 

I) den Wirkungsbereich der Schülervertreter 
gemäß § 59 Abs.· 5, 

m) den Umfang der Mitwirkungsrechte der 
Erziehungsberechtigten gemäß § 61 Abs. 2; 

2. die Beratung insbesondere über 
a) wichtige Fragen des Unterrichtes, 
b) wichtige Fragen der Erziehung, 
c) Fragen der Planung von Schulveranstaltun­

gen (insbesondere von Wandertagen und 
mehrtägigen Schulveranstaltungen), soweit 
diese nicht unter Z 1 lit. a fallen, 

d) die Wahl von Unterrichtsmitteln, 
e) die Verwendung von der Schule zur Ver­

waltung übertragenen Budgetmitteln, 
f) Baurnaßnahmen im Bereich der Schule: 

(3) Dem Schulgemeinschaftsausschuß gehören 
der Schulleiter und je drei Vertreter der Lehrer, der 
Schüler und der Erziehungsberechtigten an. An den 
Berufsschulen gehören dem Schulgemeinschafts-

2 
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ausschuß Vertreter der Erziehungsberechtigten nur 
dann an, wenn dies die Erziehungsberechtigten von 
20 vH der Schüler verlangen; das Verlangen hat 
für ein Schuljahr Gültigkeit. 

'(4) Die Vertreter der Lehrer sind von der Schul­
konferenz aus dem Kreis der an der betreffenden 
Schule tätigen Lehrer innerhalb der ersten drei 
Monate eines jeden Schuljahres für die Zeit bis zur 
nä"Chsten Wahl zu wählen. An lehrgangsmäßigen 
Berufsschulen sind die Lehrervertreter im Septem­
ber jedes Jahres zu wählen. Die Schulkonferenz 
kann beschließen, daß die Wahl der Vertreter der 
Lehrer für die Dauer von zwei Jahren erfolgt. Bei 
weniger als vier Lehrern (wobei der Schulleiter 
nicht mitzuzählen ist) an einer Schule ist keine 
Wahl durchzuführen; in diesem Fall gehören alle 
Lehrer dem Schulgemeinschaftsausschuß an. 
Gleichzeitig mit der Wahl der Vertreter der Lehrer 
sind drei Stellvertreter zu wählen. 

(5) Die Vertreter der Schüler sind der Schulspre­
cher sowie zwei weitere Schüler, die zumindest die 
9. Schulstufe besuchen und von der Versammlung 
der Schülervertreter der betreffenden Schule (§ 59 
Abs.4) aus dem Kreis der Schülervertreter inner­
halb der ersten drei Monate eines jeden Schuljah­
res, an lehrgangsmäßigen Berufsschulen innerhalb 
der ersten drei Wochen eines jeden Lehrganges, für 
die Zeit bis Zur nächsten Wahl zu wählen. Bei 
weniger als drei Schülervertretern (wobei der 
Schulsprecher nicht mitzuzählen ist) an einer 
Schule ist keine Wahl durchzuführen; in diesem 
Fall gehören alle Schülervertreter dem Schulge-_ 
meinschaftsausschuß an. Gleichzeitig mit der Wahl 
der Vertreter der Schüler sind zwei Stellvertreter 
zu wählen. 

(6) Die Vertreter der Erziehungsberechtigten 
sind von den Erziehungsberechtigten der Schüler 
der betreffenden Schule aus deren Kreis innerhalb 
dei ersten drei Monate, an lehrgangsmäßigen 
Berufsschulen innerhalb der ersten drei Wochen 
eines jeden Lehrganges, eines jeden Schuljahres für 
die Zeit bis zur nächsten Wahl zu wählen. Gleich­
zeitig mit der Wahl der Vertreter der Erziehungs­
berechtigten sind drei Stellvertreter zu wählen. 
Besteht für die Schule ein Elternverein im Sinne des 
§ 63,50 sind die Vertreter der Erziehungsberechtig­
ten jedoch von diesem zu entsenden; hiebei dürfen 
nur Erziehungsberechtigte von Kindern, die die 
betreffende Schule besuchen, entsendet werden. 

(7) Die Wahlen sind unter der Leitung des Schul­
leiters, die Wahlen der Vertreter der Schüler unter 
der Leitung. des Schulleiters (oder einem vom 
Schulleiter namhaft gemachten Lehrer) und dem 
Beisitz des Schulsprechers durchzuführen. Die 
Wahl ist geheim. Das Wahlrecht ist persönlich 
durch Übergabe des Stimm~ettels an den Leiter der 
Wahl auszuüben. Ist die Wahl ungültig oder wurde 
nicht die erforderliche Anzahl von Vertretern und 
Stellvertretern gewählt, obwohl Wäi}lbare in' genü-

gender Zahl vorhanden sind, ist die Wahl unver­
züglich zu wiederholen. 

(8) Die Ausfüllung und Auswertung der Stimm­
zettel ist wie folgt vorzunehmen: 

1. Von den Wahlberechtigten sind auf dem 
Stimmzettel untereinander so viele Namen zu 
verzeichnen als Mitglieder und Stellvertreter 
zu wählen sind. Hiebei hat ein getrenntes 
Verzeichnis nach Mitgliedern und Stellvertre­
tern zu unterbleiben. Enthält ei.n Stimmzettel 
mehr Namen als Mitglieder und Stellvertreter 
zu wählen sind, so sind die über diese Zahl im 
Stimmzettel eingesetzten Namen unberück­
sichtigt zu lassen. Enthält er weniger Namen, 
so wird deshalb seine Gültigkeit nicht beein­
trächtigt. 

2. Der auf dem Stimmzettel an erster Stelle 
Gereihte erhält so viele Wahlpunkte als Mit­
glieder und Stellvertreter zu wählen sind; der 
an zweiter und weiterer Stelle Gereihte erhält 
jeweils um einen Wahlpunkt weniger. 

3. Ist derselbe Name auf einem Stimmzettel 
mehrmals verzeichnet, so ist er bei der Zäh­
lung der Wahlpunkte nur an der Stelle mit der 
höchsten Zahl von Wahlpunkten zu berück-
sichtigen. . . 

4. Von den Wählbaren sind entsprechend der 
Zahl der zu wählenden Mitglieder und Stell­
vertreter die mit der höheren Zahl an Wahl­
punkten als Mitglieder und die mit der niedri­
geren Zahl an Wahlpunkten als Stellvertreter 
gewählt. Wenn infolge gleicher Zahl an 
Wahlpunkten mehr Wählbare, als zu wählen 
sind, als Mitglieder oder Stellvertreter in 
Betracht kommen, so entscheidet das vom 
Leiter der Wabl zu ziehende Los. 

(9) Der Schulleiter hat den Schulgemeinschafts­
ausschuß einzuberufen, wenn dies ein Drittel der 
Mitglieder des Schulgemeinschaftsausschusses 
unter gleichzeitiger Einbringung eines Antrages auf 
Behandlung einer der im Abs. 2 genannten Angele­
genheiten verlangt; die Frist für die Einberufung 
beträgt eine Woche, gerechnet von dem Zeitpunkt, 
z~ dem das Verlangen gestellt wurde. Oer Schullei­
ter hat auch ohne Verlangen auf Einberufung den 
Schulgemeinschaftsausschuß einzuberufen, sofern 
eine Entscheidung gemäß Abs. 2 Z 1 erforderlich 
ist oder eine Beratung gemäß Abs. 2 Z '2 zweckmä­
ßig erscheint. Mit jeder Einberufung ist die Tages­
ordnung zu übermitteln. Die Einberufung hat spä­
testens zwei Wochen vor der Sitzung zu erfolgen, 
sofern nicht sämtliche Mitglieder einem früheren 
Termin zustimmen. Jedes Schuljahr haben minde­
stens zwei Sitzungen, davon die erste innerhalb von 
zwei Wochen nach der Bestellung der Lehrer-, 
Schüler- und Elternvenreter für dieses Schuljahr, 
stattzufinden; an Berufsschulen hat mindestens eine 
Sitzung im Schuljahr stattzufinden. 

(10r Den Vorsitz im Schulgemeinschaftsaus­
schuß führt der Schulleiter. 

637 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)10 von 61

www.parlament.gv.at



637 der Beilagen 11 

(11) Jedem Mitglied der im Schulgemeinschafts­
ausschuß vertretenen Gruppen (Lehrer, Schüler, 
Erziehungsberechtigte) kommt eine beschließende 
Stimme zu. Stimmenthaltung ist unzulässig. Eine 
Übertragung der Stimme auf eine andere Person ist 
unzulässig und unwirksam. Der Schulleiter hat 
keine beschließende Stimme. 

(12) Der Schulgemeinschaftsausschuß ist 
beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mit­
glieder mit beschließender Stimme und mindestens 
je ein Mitglied der im Ausschuß vertretenen Grup­
pen (Lehrer, Schüler, Erziehungsberechtigte) anwe­
send sind; an lehrgangsmäßigen und saisonmäßigen 
Berufss<;hulen ist der Schulgemeinschaftsausschuß 
bei ordnungsgemäßer Einladung jedenfalls eine 
halbe Stunde nach dem ursprünglich vorgesehenen 
Beginn beschlußfähig. Für einen Beschluß ist die 
unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erforderlich. Bei Stimmengleichheit in den Fällen 
des Abs. 2 Z 1 entscheidet der Schulleiter; in den 
Fällen des Abs. 2 Z 2 gilt der Antrag als abgelehnt. 

(13) Für die Vorberatung einzelner der im Abs. 2 
genannten Angelegenheiten kann der Schulgemein­
schaftsausschuß Unterausschüsse einsetzen. Die 
Einsetzung eines Unterausschusses unterliegt den 
Beschlußerfordernissen des Abs. 12. 

(14) Sofern Tagesordnungspunkte besondere 
Angelegenheiten einzelner Abteilungen oder Klas­
sen betreffen, hat der Schulleiter die entsprechen­
den Abteilungsvorstände, Fachvorstände, Lehrer, 
Abteilungssprecher bzw. Klassensprecher einzula­
den, soweit dies zweckmäßig ist; bis einschließlich 
zur ächten Schulstufe darf die Einladung eines 
Klassensprechers nur erfolgen, wenn dies auf 
Grund der besonderen Verhältnisse, insbesondere 
der Zeit der Sitzung, möglich ist. Bei Behandlung 
von Angelegenheiten der Bildungsberatung ist ein 
entsprechend befähigter Lehrer, bei der Behand~ 
lung von Angelegenheiten der Schulgesundheits­
pflege der Schularzt einzuladen. Der Schulleiter 
hat weiters den pädagogischen Leiter eines Schüler­
heimes einzuladen, sofern das Schülerheim über­
wiegend von Schülern der betreffenden Schule 
besucht wird und Angelegenheiten beraten werden, 
die die Anwesenheit dieses pädagogischen Leiters 
zweckmäßig erscheinen lassen. Den nach diesem 
Absatz Eingeladenen kommt nur beratende Stimme 
zu. 

(15) Über den Verlauf der Sitzungen ist eine 
schriftliche Aufzeichnung zu führen. 

(16) Der Schulgemeinschaftsausschuß kann bei 
Bedarf eine Geschäftsordnung beschließen. Diese 
ist der Schulbehörde erster Instanz zur Kenntnis zu 
bringen: 

(-17) Der Schulleiter hat für die Durchführung 
der Beschlüsse des Schulgemeinschaftsausschusses 
in den Fällen des Abs.2 Z 1 zu sorgen; hält er 
einen derartigen Beschluß für rechtswidrig, hat er 

diesen auszusetzen und die Weisung der Schulbe­
hörde erster Instanz einzuholen. Sofern ein 
Beschluß in den Fällen des Abs. 2 Z 2 nicht an den 
Schulleiter gerichtet ist, hat er diesen Beschluß an 
die zuständige Stelle weiterzuleiten. 

(18) Kann der Schulgemeinschaftsausschuß in 
den Fällen des Abs. 2 Z 1 lit. a und c bis i keine Ent­
scheidung treffen, weil die Beschlußfähigkeit nicht 
gegeben ist, hat der Schulleiter den Schulgemein­
schafts ausschuß unverzüglich zu einer neuerlichen 
Sitzung einzuladen; ist auch in der neuen Sitzung 
eine Beschlußfähigkeit nicht gegeben, hat der 
Schulleiter zu entscheiden und in der nächsten Sit­
zung des Schulgemeinschaftsausschusses über diese 
Entscheidung zu berichten. Ist die Erlassung oder 
Änderung der Hausordnung aus Gründen der kör­
perlichen Sicherheit erforderlich und kann eine 
Entscheidung des Schulgemeinschaftsausschusses 
mangels Beschlußfähigkeit nicht erfolgen, finden 
die beiden vorstehenden Sätze mit der Maßgabe 
Anwendung, daß die Zuständigkeit zur Entschei­
dung auf die Schulkonferenz übergeht. 

(19) In den Angelegenheiten des Schulgemein­
schafts ausschusses obliegt die Vertretung des 
Schulleiters bei dessen Verhinderung dem Leiter­
stellvertreter (§ 56 Abs. 6) oder einem vom Schul­
leiter namhaft gemachten Lehrer und die Vertre­
tung des Schulsprechers seinem Stellvertreter. Bei 
Verhinderung eines sonstigen Mitgliedes des Schul­
gemeinschaftsausschusses hat das verhinderte Mit­
glied aus den Stellvertretern der betreffenden 
Gruppe seinen Vertreter zu bestellen; sofern das 
verhinderte Mitglied seinen Stellvertreter nicht 
bestimmen kann, hat das älteste nicht verhinderte 
Mitglied der betreffenden Gruppe den Vertreter. 
für das verhinderte Mitglied .zu bestimmen. Ein 
Mitglied, das im Sinne des § 7 AVG 1950 befangen 
ist, gilt als verhindert. Scheidet ein Mitglied aus 
dem Schulgemeinschaftsausschuß aus, tritt der mit 
der höchsten Wahlpunkteanzahl gewählte Stellver­
treter (Abs. 8 Z 4) der betreffenden Gruppe an die 
Stelle des ausgeschiedenen Mitgliedes. 

(20) Der Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport hat durch Verordnung die näheren 
Bestimmungen über die Durchführung der Wahl 
der Mitglieder des Schulgemeinschaftsausschusses 
zu erlassen." 

.. 42. § 66 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Insoweit bei Lehrerkonferenzen oder Sit­
zungen des Klassen- und Schulforums bzw. des 
Schulgemeinschaftsausschusses Angelegenheiten 
des Gesundheitszustandes von Schülern oder Fra­
gen der Gesundheitserziehung behandelt werden, 
sind die Schulärzte zur Teilnahme an den genann­
ten Konferenzen bzw. Sitzungen mit beratender 
Stimme einzuladen." 
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43. Im § 68 lautet der dritte Satz: 
"Die Erziehungsberechtigten können durch Erklä­
rung dem Klassenvorstand gegenüber auf die 
Kenntnisnahme in allen oder einzelnen in lit. abis 
w genannten Angelegenheiten schriftlich verzich­
ten, diesen Verzicht jedoch jederzeit schriftlich 
widerrufen. " 

44. Im § 68 entfällt lit. b, erhalten die lit. c bis f 
die Bezeichnungen "b" bis "e" und ist als lit. f ein­
zufügen: 

"f) Anmeldung zu schulbezogenen Veranstal-
tungen (§ 13 a),". . 

45. § 68 lit. g lautet: 
"g) Antrag betreffend Beurteilung fremdspra­

chiger Schüler (§ 18 Abs. 12),". 

46. § 70 Abs. 1 lit. d lautet: 
"d) Bestimmung von Beurteilungsgrundlagen 

gemäß § 18 Abs. 12,". 

47. Dem § 71 wird folgender Abs.9 angefügt: 

,,(9) Gegen Entscheidungen, die weder im Abs. 1 
noch im Abs. 2 genannt werden, noch in erster 
Instanz von einer Schulbehörde zu treffen sind, ist 
eine Berufung nicht zulässig." 

48. § 75 Abs. 1 lautet: 

,,( 1) Zeugnisse über einen im Ausland zurückge­
legten Schulbesuch oder über im Ausland abgelegte 
Prüfungen von Personen mit ordentlichem W ohn­
sitz im Inland oder von österreichischen Staatsbür­
gern mit ordentlichem Wohnsitz im Ausland sind 
auf deren Ansuchen vom Bundesminister für Unter­
richt, Kunst und Sport mit einem Zeugnis über 
einen Schulbesuch oder die Ablegung von Prüfun­
gen im Sinne dieses Bundesgesetzes als gleichwertig 
anzuerkennen (Nostrifikation), wenn glaubhaft 
gemacht wird, daß die Nostrifikation für das Erlan­
gen einer angestrebten Berechtigung oder eines 
angestrebten Anspruches erforderlich ist und die in 
den folgenden Bestimmungen festgelegten V oraus­
setzungen erfüllt sind. Eine Nostrifikation ist nicht 
erforderlich, wenn ein Schüler die Aufnahme in 
eine Schule anstrebt und die Ablegung von Einstu­
fungsprüfungen (§ 3 Abs.6) zulässig ist. Die 
Nostrifikation kann auch mit Zeugnissen von 

Schularten und mit Prüfungen, die nicht mehr 
bestehen, vorgenommen werden; ausgenommen 
davon ist eine Anerkennung als dem Zeugnis einer 
Lehrerbildungsanstalt gleichartig, soweit es sich um 
die Lehrbefähigung handelt." 

49. § 76 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Eine Ersatzbestätigung für ein ausländisches 
Zeugnis kann bei Vorliegen der im § 75 Abs.1 
genannten Voraussetzungen auch einer N ostrifika:­
tion gemäß § 75 unterzogen werden, wobei die bei­
den Verfahren verbunden werden können." 

50. Im § 77lit. a entfallen das Wort "Erziehungs­
bögen" und der folgende Strichpunkt. 

51. Der bisherige Wortlaut des § 79 erhält die 
Bezeichnung ,,(1)"; als Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) Erklärungen von Veranstaltungen zu schul­
bezogenen Veranstaltungen gemäß § 13 a Abs. 1 
sind abweichend von sonstigen Kundmachungsvor­
schriften durch Anschlag in der (den) betreffenden 
Schule(n) kundzumachen. Eine Kundmachung 
kann unterbleiben, wenn alle in Betracht kommen­
den Schüler und deren Erziehungsberechtigte von 
der Erklärung in Kenntnis gesetzt werden." 

Artikel 11 

Bei der Anwendung des § 28 Abs. 3 erster Satz 
des Schulunterrichtsgesetzes bleibt bei Zeugnissen 
über den ~esuch der achten Schulstufe vor dem 
1. September 1989 auch ein "Nicht genügend" in 
den Pflichtgegenständen "Lebende Fremdsprache" 
und "Kurzschrift" außer Betracht. 

Artikel III 

(1) Artikel I tritt mit 1. September 1986, Arti­
kel II mit 1. September 1985 in Kraft. 

(2) Vero;dnungen auf Grund dieses Bundesge­
setzes können bereits von dem seiner Kundma­
chung folgenden Tag an erlassen werderi. Sie treten 
frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeit­
punkt in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport betraut. . 
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VORBLATT 

Probleme: 

1. Eltern- und Familienverbände und der Bundes-Schülerbeirat haben wiederholt eine Erweiterung 
der Schulpartnerschaft, insbesondere durch Ausweitung der Kompetenzen des Schulgemeinschaftsaus­
schusses, verlangt. 

2. Der Nationalrat hat in seiner Entschließung vom 30. Juni 1982 den Wunsch zum Ausdruck 
gebracht, daß im Schulunterrichtsgesetz Maßnahmen zur Erweiterung der Mitwirkungsrechte der Eltern 
auch im Bereich der V olks-, Haupt- und Sonderschule vorgesehen werden, wobei in Erwägung gezogen 
werden soll, die Mitwirkung der Schüler miteinzubeziehen. -

3. Schließlich wurden sonstige Wünsche auf Änderung des Schulunterrichtsgesetzes vorgebracht. 

Ziel: 

Die aufgezeigten Probleme sollen auch im Hinblick auf die innere Schulreform einer Lösung zuge­
führt werden. 

Inhalt: 

1. Ausweitung der Kompetenzen des Schulgemeinschaftsausschusses, insbesondere auch Erweiterung 
der Zuständigkeiten zur Entscheidung. 

2. Ausweitung der Mitwirkungsrechte der Erziehungsberechtigten auf alle Schulstufen. Generelle 
Einführung der Schülermitvenyaltung ab der 5. Schulstufe, wobei jedoch die Zuständigkeiten im Bereich 
der 5. bis 8. Schulstufe eingeschränkt sind. 

3. Sonstige Änderungen des Schulunterrichtsgesetzes, soweit diese nicht die Leistungsbeurteilung und 
damit zusammenhängende Fragen betreffen. 

Alternativen: 

Diese würden der Zielsetzung weniger entsprechen. 

Kosten: 

Keine. 

\ 
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Erläuterungen 
I. Allgemeiner Teil 

Hauptanliegen der. 4. Schulunterrichtsgesetz­
Novelle ist die Ausweitung der Schulpartnerschaft. 

Das Schulunterrichtsgesetz hat im Jahre 1974 
erstmalig eine gesetzliche Grundlegung der Part­
nerschaft von Lehrern, Schülern und Erziehungsbe­
rechtigten in der Schule gebracht. In. diesem 
Zusammenhang wurden Schulgemeinschaftsaus­
schüsse eingerichtet, denen im wesentlichen Bera­
tungskompetenzen zustehen. Zur Vertretung der 
Interessen der Schüler im Rahmen der einzelnen 
Schulen wurde die Schülermitverwaltung eingerich­
tet. Sowohl die Schulgemeinschaftsausschüsse als 
auch die Schülermitverwaltung sind erst ab der 
9. Schulstufe zwingend vorgesehen. Für die Erzie­
hungsberechtigten ist auch die gesetzlich vorgese­
hene Förderung Von Elternvereinen und die 
Zusammenarbeit mit ihnen auf allen Schulstufen 
von Bedeutung. 

Die Eltern- und Familienverbände und der Bun­
des-Schülerbeirat haben in den letzten Jahren wie­
derholt eine Erweiterung der Schulpartnerschaft, 
insbesondere durch Ausweitung der Kompetenzen 
des Schulgemeinschaftsausschusses, verlangt. Fer­
ner hat der Nationalrat in seiner bei der Beschluß­
fassung der 3. Schulunterrichtsgesetz-Novelle am 
30. Juni 1982 gefaßten Entschließung den Wunsch 
zum Ausdruck gebracht, daß im Schulunterrichts­
gesetz Maßnahmen zur Erweiterung der Mitwir­
kungsrechte der Eltern auch im Bereich der Volks-, 
Haupt- und Sonderschule vorgesehen werden, 
wobei in Erwägung gezogen werden soll, die Mit­
wirkung der Schüler miteinzubeziehen. 

Bei den 6. Schulgemeinschaftsgesprächen im 
Bundesministerium für Unterricht und Kunst am 
6. Juni 1983 wurde sowohl von den Vertretern der 
Eltern und Schüler als auch von den Vertretern der 
Lehrer, eine Ausweitung der Schulpartnerschaft 
befürwortet. Daraufhin wurde eine Gesprächsun­
terlage für die Beratungen zu diesem Themenbe­
reich ausgearbeitet, welche bei den Schulgemein­
schaftsgesprächen vom 23. September 1983 grund­
sätzlich diskutiert wurde. In der Folgezeit fand eine 
Reihe von Beratungen mit Lehrervertretern, mit 
Elternvertretern und mit Schülervertretern statt. 
Hiebei zeigten sich zum Teil unterschiedliche Auf­
fassungen, insbesondere über ·das Ausmaß der Aus-

weitung der Schulpartnerschaft. Die Beratungen 
über dieses Thema in der Gesamtkommission der 
Schulreformkommission am 13. April 1984 ergab" 
daß in den wesentlichen Bereichen der Ausweitung 
der Zuständigkeiten des Schulgemeinschaftsaus­
schusses eine Lösung gefunden werden kann, die 
die Interessen aller Beteiligten wahrt. Ferner fand 
die ausdrückliche Aufzählung der Rechte der 
Erziehungsberechtigten grundsätzliche Zustim­
mung .. 

Im vorliegenden Zusammenhang erscheint eine 
Umfrage des Bundes-Schülerbeirates aus dem Jahre 
1983 über die Anzahl der Sitzungen der Schulge­
meinschaftsausschüsse auf Grund der geltenden 
Regelung von besonderem Interesse. Das Ergebnis 
dieser Umfrage zeigte, daß in den meisten Schulen 
eine oder zwei Sitzungen stattfanden (eine Sitzung 
in 33,1 % und zwei Sitzungen in 29,2% der Schu­
len). Keine Sitzungen erfolgten in 7,5%, drei Sit­
zungen in 16,1%, vier Sitzungen in 11,3% und fünf, 
Sitzungen in 2,8% der Schulen. Durch die vorgese­
henen Neuregelungen wird eine stärkere Motiva­
tion zur Zusammenarbeit erwartet, die sich jedoch 
nicht unbedingt in einer wesentlich größeren 
Anzahl von Sitzungen äußern muß. Im Regelfall 
wird mit zwei oder drei Sitzungen auch bei den 
zusätzlichen Aufgaben das Auslangen gefunden 
werden können. 

Zur eingangs erwähnten Entschließung des 
Nationalrates betreffend Maßnahmen zur Erweite­
rung der Mitwirkungsrechte der Eltern auch im 
'Bereich der Volks-, Haupt- und Sonderschule 
konnte voretst kein Einvernehmen zwischen 
Eltern- und Lehrervertretern über die Art der 
Erweiterung dieser Mitwirkungsrechte erzielt wer­
den, obwohl alle Beteiligten im Grundsätzlichen 
das Anliegen unterstützen. 

Da gerade eine Ausweitung der Schulpartner­
schaft in sinnvoller Weise nicht gegen den Willen 
eines beteiligten Partners verwirklicht werden 
kann, wurde in einer Reihe von Verhandlungen 
versucht, ein Einvernehmen zu erzielen; dieses 
konnte erst am 8. Jänner 1985 hergestellt werden. 
Auf der 1. bis 8. Schulstufe soll die Zusammenar­
beit auf Klassenebene im Vordergrund stehen. Dies 
deshalb, weil in diesem Bereich dem Verhältnis 
Erziehungsberechtigte Lehrer besonderes 
Gewicht zukommt. Hiebei ist auch zu berücksichti-
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gen, daß im Hinblick auf das Alter der Schüler die 
Schülermitverwaltung vor der 9. Schulstufe nicht 
voll ausgebaut werden kann. Daher wurde auf 
Klassenebene die Einrichtung eines Klassenforums 
angeregt, wo der Klassenvorstand (an Volksschu­
len und einigen Sonderschularten der Klassenleh­
rer) und die Erziehungsberechtigten der Schüler 
der betreffenden Klasse die diese;n Forum zukom­
menden Aufgaben gemeinsam zu beraten und zu 
beschließen haben. Der Aufgabenbereich soll gleich 
dem des Schulgemeinschaftsausschusses sein, aus­
genommen lediglich jene Angelegenheiten, bei 
denen im Bereich der 1. bis 8. Schulstufe auf Grund 
von schulunterrichtsrechtlichen Vorschriften 
andere Voraussetzungen bestehen. Soweit die Auf­
gaben nicht vom Klassenforum wahrgenommen 
werden können (weil zB die gesamte Schule betrof­
fen ist, wie bei der Hausordnung), soll ein Schulfo­
rum . diese erfüllen. Die diesbezüglichen Entwurfs­
regelungen sind im Artikel I Z 40 (§ 63 a) enthal­
ten. Besonders muß in. diesem Zusammenhang 
betont werden, daß den Elternvereinen weiterhin 
auch im Pflichtschulbereich große Bedeutung 
zukommen wird. Die Erfahrungen im Bereich der 
weiterführenden Schulen haben gezeigt, daß 
gerade durch die gesetzliche Einrichtung von For­
men der Schulpartnerschaft (ab der 9. Schulstufe ist 
dies der Schulgemeinschaftsausschuß) die Tätigkeit 
von Elternvereinen bedeutende Impulse erhalten 
hat. 

In besonderer Weise sollen durch die im EntWurf 
vorliegende Novelle die Rechte der Erziehungsbe­
rechtigten betont werden. Während im Jahre 1974 
das Schulunterrichtsgesetz wohl die Beteiligung der 
Erziehungsberechtigten im Schulgemeinschaftsaus-
schuß vorgesehen hat, ist ein Mitentscheidungs­
recht nach der geltenden Rechtslage nicht gegeben. 
Nunmehr sollen im Schulgemeinschaftsausschuß 
die Erziehungsberechtigten die gleichen Rechte wie 
die Lehrer und Schüler erhalten (Artikel I Z 41). 
Darüber hinaus sollen den Erziehungsberechtigten 
nicht nur - wie es beim derzeitigen § 61 der Fall 
ist - Pflichten zukommen, sondern auch Rechte, 
und zwar in einer der Schülermitverwaltung ver­
gleichbarel;l Weise (Artikel I Z 38). Davon unbe­
rührt bleiben jedoch das Vertretungsrecht der 
Erziehungsberechtigten (§ 67) und die besondere 
Stellung der Elternvereine (§ 63). 

Im übrigen sollen auch sonstige Wünsche zum 
Schulunterrichtsgesetz 13erücksichtigung finden, 
soweit es sich nicht um Fragen der Leistungsbeur­
teilung und damit zusammenhängenden Problemen 
handelt. Die Angelegenheiten der Leistungsbeurtei­
lung sollen deshalb durch den vorliegenden Ent­
wurf noch nicht berührt werden, da diese Fragen 
entsprechend dem Beratungsergebnis der Schulre­
formkommission am 25. Jänner 1985 noch einer 
weiteren Erörterung bedürfen. (Mit Fragen· der 
Leistungsbeurteilung stehen unmittelbar im Zusam­
menhang die Angelegenheiten des' Aufsteigens in 

die nächsthöhere Schulstufe sowie in Teilbereichen 
auch Fragen des Verfahrens.) 

Ein dem vorliegenden Entwurf entsprechendes 
Bundesgesetz, das für die im Schulorganisatiorrsge­
setz sowie im Land- und forstwirtschaftlichen Bun­
desschulgesetz und Forstgesetz 1975 geregelten 
Schularten, mit Ausnahme der Akademien und aka- -
demieverwandten Lehranstalten sowie der Schulen 
für Berufstätige ,gilt, hat seine verfassungsgesetzli­
che Grundlage im Artikel 14 Abs. 1, bezüglich der 
land- und forstwirtschaftlichen Schulen im Artikel 
14 a Abs. 2 lit. abis c B-VG. Hinsichtlich der nicht 
land- und forstwirtschaftlichen Schulen unterliegen 
im Sinne der Feststellungen des Unterrichtsaus­
schusses des Nationalrates anläßlich der Beratung 
des Schulunterrichtsgesetzes, 1028 der Beilagen zu 
den steno Protokollen des NR, XIII. GP, die Neu­
fassungen der §§ 44 . Abs. 1 (letzter Satz), 57, 59 
und 64 sowie der neue § 63 a den besonderen 
Beschlußerfordernissen des Artikels 14 Abs. 10 
B-VG, nach denen Beschlüsse im Nationalrat nur 
in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mit­
glieder mit einer Mehrheit von zwei Dritt:eln der 
abgegebenen Stimmen erfolgen können. . 

11. Besonderer Teil 

Zu Artikel I: 

Zu Z 1: 

Gemäß 1. Teil Artikel I Z 15 des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 439/1984, mit dem das Bundesministe­
riengesetz 1973 geändert wird, erhielt mit Wirkung 
vom 1. Jänner 1985 der Bundesminister für Unter­
richt und Kunst die Bezeichnung "Bundesminister 
für Unterricht, Kunst und Sport". Dementspre­
chend wären jene Bestimmungen, die auf den Bun­
desminister für Unterricht und Kunst Bezug neh­
men, zu ändern. 

ZuZ 2: 

Gemäß § 4 Abs. 2 und 3 des Schulunterrichtsge­
setzes ist die Aufnahme als außerordentlicher Schü­
ler während der allgemeinen Schulpflicht sowohl 
dem Grunde als auch der Dauer nach beschränkt. 
Im Hinblick auf die besonderen Gründe, nämlich 
die mangelnde Kenntnis der Unterrichtssprache 
sowie die Ablegung von Einstufungsprüfungen, hat 
sich die zeitliche Befristung insbesondere für jene 
Schüler, die erst gegen Ende des zweiten Semesters 
in die Schule aufgenommen worden sind, als bela­
stend erwiesen; für diese Schüler wäre ein 
Abschluß des Urtterrichtsjahres noch als außeror­
dentlicher Schüler zweckritäßig. In die~em Zusam­
menhang ist darauf hinzuweisen, daß am Ende des 
Unterrichtsjahres gemäß § 22 Abs. 11 des Schulun­
terrichtsgesetzes eine Schulbesuchsbestätigung mit 
der Beurteilung in den Pflichtgegenständen auszu­
stellen ist und bei früherer Ablegung der notwendi­
gen Einstufungsprüfungen bzw. früherer Erlernung 
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der Unterrichtssprache die frühere Beendigung des 
außerordentlichen Schulbesuches und die Fortset­
zung des Schulbesuches als ordentlicher Schüler 
möglich ist. 

Zu Z 3: 

§ 9 Abs. 2 sieht vor, daß in Schulen mit Klassen­
lehrersystem (das sind gemäß § 13 Abs. 1 und § 26 
des Schulorganisationsgesetzes Volksschulen sowie 
bestimmte Anen von Sonderschulen) ein Lehrer­
wechsel nur aus zwingenden pädagogischen oder 
sonstigen Gründen zulässig ist, um das Verhältnis 
zwischen Schüler und Lehrer zu fördern. Diese 
spezielle Schutzbestimmung erscheint jedoch nicht 
mehr für die Volksschuloberstufe erforderlich. 

ZuZ4: . 

Durch die 3. Schulunterrichtsgesetz-Novelle 
wurden in den § 11 auch Bestimmungen betreffend 
die verbindlichen Übungen aufgenommen, doch 
wurde die Überschrift nicht entsprechend erweitert. 
Nunmehr soll auch in der Überschrift auf die ver­
bindlichen Übungen verwiesen werden. 

Zu Z 5: 

§ 11 Abs. 1 bis 3 des Schulunterrichtsgesetzes 
bestimmt, iIl welcher Weise zwischen mehreren 
alternativen Pflichtgegenständen seitens des Schü­
lers die Auswahl zu treffen ist. Der gleiche V or­
gang gilt nach Abs. 4, wenn eine Wahlmöglichkeit 
zwischen verschiedenen lebenden Fremdsprachen 
besteht. Eine vergleichbare Sachlage besteht, wenn 
im Pflichtgegenstand Instrumentalmusik die Mög­
lichkeit der Wahl zwischen verschiedenen Instru­
menten gegeben ist; für diese Wahl enthält das 
Schulunterrichtsgesetz jedoch bisher keine Bestim­
mungen. Nunmehr soll eine Regelung fUr die Wahl 
zwischen verschiedenen Instrumenten in der glei­
chen Weise vorgenommen werden, wie sie für die 
Wahl zwischen verschiedenen Sprachen besteht. 

ZuZ 6: 

Im Rahmen der berufsbildenden Schulen werden 
in einer Reihe von Fällen im Rahmen der berufsbe­
zogenen Pflichtgegenstände (soweit es sich nicht 
um fachtheoretische Pflichtgegenstände handelt) in 
den mittleren Schulen die gleichen, zT sogar 
umfangreichere Anforderungen gestellt, als in den 
höheren Schulen. Dies ist zB in Stenotypie und 
Textverarbeitung in der Handelsschule und der 
Handelsakademie sowie beim Werkstätten unter­
richt bei technischen und gewerblichen lehranstal­
ten der Fall. Derzeit kann jedoch nur eine Anrech­
nung erfolgen, wenn vorher eine Schule mit glei­
cher oder größerer Bildungshöhe besucht worden 
ist. Aus diesem Grund erscheint die vorgesehene 
Ergänzung des § 11 Abs. 7 zweckmäßig. 

ZuZ7: 

§ 12 Abs.6 des Schulunterrichtsgesetzes sieht 
vor, daß "Schüler an Schularten mit Leistungsgrup­
pen" verpflichtet sind, den Förderunterricht zu 
besuchen, wenn. der Schüler zur Vorbereitung auf 
den Übertritt in eine höhere Leistungsgruppe oder 
zur Vermeidung des Übertrittes in eine niedrigere 
Leistungsgruppe des Förderunterrichtes bedarf. 
Abs.7 des § 12 bezieht sich nur auf "Schüler an 
Schularten ohne Leistungsgruppen" ; nach dieser 
Bestimmung kann sich der Schüler bei Bedarf zum 
Förderunterricht anmelden. Dieser Wortlaut der 
Abs. 6 und 7 entspricht nicht mehr den Definitio­
nen des Förderunterrichtes nach § 8 lit. f des Schul­
organisationsgesetzes in der Fassung der 7. Schul­
organisationsgesetz-Novelle. Durch die Neufas­
sung des Abs. 7 wird eindeutig festgestellt, daß nur 
für die Fälle der Vorbereitung auf den Übertritt in 
eine höhere Leistungsgruppe und zur Vermeidung 
des Übertrittes in eine niedrigere Leistungsgruppe 
der Förderunterricht verpflichtend ist, wogegen für 
alle anderen Anen des Förderunterrichtes das 
Anmeldeprinzip gilt. Durch diese Änderung wird 
klargestellt, daß auch an Schulen mit Leistungs­
gruppen (Polytechnischer Lehrgang, Berufsschule 
und ab 1. September 1985 auch Hauptschule) fol­
gende Anen des Förderunterrichtes durchgeführt 
werden können, für die die Anmeldung des Schü­
lers Voraussetzung ist: 

1. Förderunterricht während des Beobachtungs­
zeitraumes in den leistungsdifferenzierten Unter­
richtsgegenständen für SchUler, die die Anforde­
rungen in wesentlichen Bereichen nur mangelhaft 
erfüllen oder wegen des Schulwechsels Umstel­
lungsschwierigkeiten haben, 

2. Förderunterricht für Schüler der niedrigsten 
Leistungsgruppe in leistungsdifferenzierten Pflicht­
gegenständen, weil sie die Anforderungen auch in 
der niedrigsten Leistungsgruppe nur mangelhaft 
erfüllen, 

3. Förderunterricht in nichtleistungsdifferenzier­
ten Pflichtgegenständen für Schüler, die eines 
zusätzlichen Lernangebotes bedürfen, weil sie die 
Anforderungen in wesentlichen Bereichen nur man­
gelhaft erfüllen (ob ein Förderunterricht in derarti­
gen Pflichtgegenständen zulässig ist, wird im Lehr­
plan bestimmt). 

ZuZ 8: 

Das Schulunterrichtsgesetz sieht neben dem lehr­
planmäßigen Unterricht zu dessen Ergänzung iih 
§ 13 Schulveranstaltungen vor, wobei die Art, die 
Anzahl und die Durchführung in einer Verordnung 
näher zu bestimmen sind. An diesen Schulveranstal­
tungen haben die Schüler ohne Rücksicht darauf 
teilzunehmen, ob die Veranstaltung innerhalb oder 
außerhalb der Schulliegenschaft stattfindet, sofern 
nicht die Vorschriften über das Fernbleiben von der 
Schule Anwendung finden oder mit der Veranstal-
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tung eine Nächtigung außerhalb des Wohnortes 
verbunden ist. Andere Veranstaltungen können in 
der Schule nur gemäß § 46 Abs. 2 des Schulunter­
richtsgesetzes organisiert werden, wozu derzeit 
eine Bewilligung der Schulbehörde erforderlich ist. 
Neben diesen "schulfremden" Unterrichtsveran­
staltungen einerseits und den Schulveranstaltungen 
andererseits gibt es jedoch eine Reihe von Veran­
staltungen, die nicht den lehrplanmäßigen Unter­

'richt ergänzen, auf ihm jedoch aufbauen und 
zusätzliche Hilfen zur Erfüllung der Aufgabe der 
österreichischen Schule bieten. Es sind dies insbe­
sondere Wettkämpfe im Bereich einzelner Unter­
richtsgegenstände auf nationaler und internationa­
ler Basis, wie zB im Bereich der Mathematik, der 
Physik oder der Leibesübungen bzw. des Schul­
sports, Ferner gibt es gemeinsame Fahrten von 
Schülern zu Theateraufführungen, die nicht als 
Schulveranstaltungen erfolgen (vgl. § 2 Z VIII der 
Verordnung über die Art, die Anzahl und die 
Durchführung von Schulveranstaltungen, BGBI. 
Nr. 369/1974), weil nicht für alle Schüler als ver­
pflichtend vorgeschrieben (zB Fahrten zu Veran­
staltungen im Rahmen des "Theaters der Jugend"). 
Die Unterstellung derartiger Veranstaltungen unter 
§ 46 des Schulunterrichtsgesetzes brachte keine 
befriedigende Lösung. Auch ein Heranziehen der 
derzeitigen Regelungen des § 13 des Schul unter­
richtsgesetzes (Schulveranstaltungen) ist nicht mög­
lich, weil einerseits nicht alle Schüler zur Teil­
nahme an derartigen Veranstaltungen verpflichtet 
werden können und andererseits eine von vornher­
ein erfolgende verordnungs mäßige Grundlegung 
nicht möglich ist. Daher sollen eigene Bestimmun­
gen für Veranstaltungen geschaffen werden, die 
zwar keine Schulveranstaltungen im Sinne des § 13 
des Schulunterrichtsgesetzes sind, aber doch unter 
der Autorität der Schule stattfinden. Die Bezeich­
nung "schulbezogene Veranstaltungen" für' derar­
tige V eranstaJtungen ist bereits derzeit gebräu eh -
lieh (siehe' den Erlaß des Bundesministeriums für 
Unterricht und Kunst über die Aufsichtspflicht des 
Lehrers, V ~rordnungsblatt für den Dienstbereich 
des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst 
Nr. 89/1982). Ourch die beispielsweise Angabe von 
schulbezogenen Veranstaltungen im letzten Satz 
des Abs. 1 soll eine zusätzliche Hilfe für die Deter­
minierung des Begriffes "schulbezogene Veranstal­
tung" erfolgen. 

Damit eine Veranstaltung zu einer schulbezoge­
nen Veranstaltung wird, bedarf es einer diesbezüg­
.lichen Erklärung, die von einer Schulbehörde oder 
dem Klassenforum bzw. Schulforum bzw. Schulge­
meinschaftsausschuß der betreffenden Schule erfol­
gen kann. Bezüglich dieser Erklärung liegen keine 
besonderen Zuständigkeitsbestimmungen vor, da 
der Inhalt und Umfang der Veranstaltung unter­
schiedlich sein kann. Bereits derzeit erfolgen Ver­
anstaltungen, die in Hinkunft unter anderem zu 
den schulbezogenen Veranstaltungen zählen wer­
den, auf Grund von Planungen des Bundesministe-

riums für Unterricht, Kunst und Sport oder eines 
Landesschulrates (vgl. die Sportwettkämpfe). Die 
Erklärung kann jedoch nur für Schulen erfolgen, 
die in den örtlichen und sachlichen Zuständigkeits­
bereich der betreffenden Schulbehörde fallen. Die 
Erklärung ist ihrer Rechtsnatur nach eine Verord­
nung, sodaß auch die zweckmäßigste Form der 
Kundmachung geprüft werden muß. Da die Erklä­
rungen sich im Regelfall auf einzelne Veranstaltun­
gen beziehen bzw. auf eine Veranstaltungsreihe, 
die meist terminmäßig umschrieben ist, erscheint 
eine Kundmachung in den üblichen Publikationsor­
ganen unzweckmäßig. Daher sieht der neue Abs. 2 
des § 79 vor, daß diese Erklärungen jeweils in den 
betroffenen Schulen anzuschlagen sind. Abs. 2 
weicht insofern vom derzeitigen Wortlaut des § 79 
ab, als hinsichtlich der Erklärungen von Veranstal­
tungen zu schulbezogenen Veranstaltungen die 
Ktmdmachung in den üblichen Publikationsorga­
nen auch dann nicht zu erfolgen hat, wenn die 
Erklärung sich nicht auf einzelne Schulen, sondern 
zB auf alle Schulen einer bestimmten Schulart 
bezieht. Außerdem erscheint eine Kundmachung 

-durch Anschlag nicht erforderlich, wenn alle in 
Betracht kommenden Schüler einer Schule infor­
miert werden. Dies kann zB bei einer Schachmei­
sterschaft zweckmäßig sein, da für diese nur jene 
Schüler in Betracht kommen, die den betreffenden 
Freigegenstand besuchen; die unmittelbare Infor­
mation der in Betracht kommenden Schüler und 
deren Erziehungsberechtigten erscheint in diesem 
Falle zweckmäßiger. 

Die Teilnahme an schulbezogenen Veranstaltun­
gen soll freiwillig sein. Aus organisatorischen Grün­
den ist es jedoch erforderlich, daß im Falle einer 
Anmeldung eine Nichtteilnahme nur aus gerecht­
fertigten Gründen zulässig sein soll (siehe diesbe­
züglich die Absätze 2 und 3). Die Anmeldung zu 
einer schulbezogenen Veranstaltung hat durch den 
Schüler, sofern er noch nicht eigenberechtigt ist 
durch den Erziehungsberechtigten (§ 67) zu erfol­
gen; für Schüler ab der 9. Schulstufe soll die Son­
derregelung des § 68 Anwendung finden, weshalb 
diesbezüglich eine zusätzliche Bestimmung in den 
§ 68 eingebaut werden soll (neue lit. f des § 68). Da 
schulbezogene Veranstaltungen auch in einer Ver­
anstaltungsreihe vorgesehen sein können (zB Wett­
bewerbe mit Ausscheidungsveranstaltungen auf 
regionaler und überregionaler Ebene), erscheint es 
zweckmäßig, eine Abmeldemöglichkeit vorzuse­
hen. Durch den diesbezüglichen letzten Satz des 
Abs. 3 wird jedoch über allfällige zivilrechtliche 
Verpflichtungen (zB Folgen aus Quartierbestellun­
gen) nichts ausgesagt. 

Da bestimmte Arten von schulbezogenen Veran­
staltungen bei d~n Schülern entsprechende Voraus-

. setzungen erfordern (zB bei Schachwettkämpfen 
entsprechende Kenntnisse, bei Sportwettkämpfen 
die entsprechende körperliche Eignung) muß die 
Möglichkeit zur Untersagung der Teilnahme bei 

3 
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Fehlen der Voraussetzungen bestehen. Eine ent­
sprechende Vorkehrung wird im Abs. 2 getroffen. 

Die schulbezogenen Veranstaltungen sind in 
gleicher Weise zu beaufsichtigen wie Schulveran­
staluingen. Eine diesbezügliche KlarsteIlung erfolgt 
durch die vorgesehene Ergänzung des § 51. 

Zu Z 9: 

Diese Bestimmung entspricht der bereits gelten­
den Regelung des § 11 Abs. 8 der Leistungsbeurtei­
lungsverordnung, BGBI. Nr.371/1974. Die Auf­
nahme in den Gesetzestext erscheint insbesondere 
deshalb zweckmäßig, weil damit die Bedeutung 
dieser Regelung unterstrichen wird. 

Zu Z 10: 

Der bisherige § 18 Abs. 11 (nunmehr Abs. 12) 
sieht vor, daß auf Antrag eines Schülers, dessen 
Muttersprache nicht die Unterrichtssprache der 
betreffenden Schule ist, hinsichtlich der Beurteilung 
die Unterrichtssprache an die .stelle der lebenden 
Fremdsprache tritt, wenn eine lebende Fremdspra­
che als Pflichtgegenstand in der betreffenden 
Schule lehrplanmäßig vorgesehen ist. Eine gerin­
gere Ausbildung in der Unterrichtssprache (im 

. RegeHalle Deutsch) ist im Hinblick auf das Bil-
dungsziel der Bildungsanstalten für Kindergarten­
pädagogik und der Bildungsanstalten für Erzieher 
nicht vertretbar, da gerade für die Kindergärtnerin­
nen und Erzieher gute Kenntnisse in Deutsch (ein­
schließlich Kinder- und Jugendliteratur) von beson­
derer Bedeutung sind. (Bisher hat sich bei den Bil­
dungsanstalten für Kindergärtnerinnen und für 
Erzieher dieses Problem nicht gestellt, da für die 
Anwendung des bisherigen § 18 Abs. 11 die Füh­
rung einer lebenden Fremdsprache als Pflichtge­
genstand in der betreffenden Schulart V orausset­
zung ist, diese jedoch in den nunmehr auslaufenden 
genannten mittleren Anstalten der Lehrerbildung 
und der Erzieherbildung nicht geführt worden ist.) 

Zu Z 11: 

Die Regierungsvorlage für eine 7. Schulorganisa­
tionsgesetz-Novelle (1000 der Beilagen zu den ste­
nographischen ProtokoHen des Nationalrates, XV. 
GP) sah vor, daß für die erste Klasse der allgemein­
bildenden höheren Schule ebenso wie für die 
Hauptschule (in der Regierungsvorlage Mittel­
schule genannt) neben dem erfolgreichen Abschluß 
der vierten Schulstufe keine besonderen Aufnahms­
voraussetzungen gelten sollten. In diesem Zusam­
menhang sah die Regierungsvorlage für die 
3. Schulunterrichtsgesetz-Novelle (1030 der Beila­
gen zu den stenographischen protokollen des 
Nationalrates, XV. GP) in einem neuen § 19 Abs. 8 
eine besondere Beratung der Erziehungsberechtig-· 
ten vor. Die Erläuterungen zur Regierungsvorlage 
führten in diesem Zusammenhang aus: 

"Der Wegfall des Ersten Klassenzuges der 
Hauptschule nach dem Entwurf der 7. Schulorgani­
sationsgesetz-Novelle macht auch die besondere 
Eignung für den Ersten Klassenzug der Haupt­
schule überflüssig. Somit entfällt auch dieses der­
zeit gemäß § 131 c des Schulorganisationsgesetzes 
an die Stelle der Aufnahmsprüfung vorgeschriebene 
Aufnahmserrordernis in die erste Klasse der allge­
meinbildenden höheren Schule. An die SteHe dieses 
Aufnahmserfordernisses soll eine besondere Bera­
tung der Erziehungsberechtigten über den empfeh­
lenswerten weiteren Bildungsweg des Schülers tre­
ten, wobei jedoch den Erziehungsberechtigten die 
Entscheidung überlassen bleibt. 

Die vorgesehene Information kann schriftlich 
oder mündlich erfolgen. Aus der Wendung "Bera­
tung der Schul-(Klassen-)konferenz" geht hervor, 
daß keine formelle Beschlußfassung zu erfolgen 
hat. Die Aufnahme nicht nur der vierten, sondern 
auch der achten Schulstufe in diese Bestimmung 
erscheint im Hinblick auf § 3 des Schulorganisa­
tionsgesetzes sowie die. Absicht zweckmäßig, in 
einigen Jahren auch die Aufnahmsprüfung in die 
. berufsbildenden Schulen abzuschaffen." 

Obwohl die vom Nationalrat beschlossene Fas­
sung der 7. Schulorganisationsgesetz-Novelle im 
§ 40 Abs. 1 entgegen der seinerzeitigen Regierungs­
vorlage besondere Aufnahmsvoraussetzungen für 
die erste Klasse der allgemeinbildenden höheren 
Schule vorsieht, wurde § 19 Abs. 8 des Schulunter­
richtsgesetzes in der Form der Regierungsvorlage 
beschlossen. Bei der Anwendung dieser Bestim­
mung ergaben sich besondere Probleme, wenn die 
Information schriftlich erfolgen mußte; dies ist in 
allen jenen Fällen nötig, in denen eine mündliche, 
Information deshalb nicht erfolgen kann, weil die 
Erziehungsberechtigten vom Angebot des Sprech­
tages bzw. von sonstigen Aussprachemöglichkeiten 
mit den Lehrern keinen Gebrauch machen. Die 
besondere Problematik liegt darin, daß bei einer . 
schriftlichen Mitteilung der Eindruck einer absolu­
ten Aussage über den möglichen künftigen Bil­
dungsweg erweckt wird, was im Hinblick auf die 
Schwierigkeit der Prognose nicht in aHen Fällen 
zutreffend sein kann. Aus diesem Grund ist nun­
mehr vorgesehen, daß die Information über den 
empfehlenswerten weiteren Bildungsweg grund­
sätzlich mündlich zu erfolgen hat. Nur wenn eine 
solche mündliche Information nicht möglich ist (zB 
weil das Kind in einem Schülerheim wohnt und die 
Erziehungsberechtigten keine Gelegenheit finden, 
sich unmittelbar zu informieren) und eine Informa­
tion dennoch geboten erscheint (zB weil aus der 
Kenntnis der familiären Situation anzunehmen ist, 
daß der Schüler die für ihn in Betracht kommenden 
Bildungschancen nicht nützen kann oder· daß er 
durch einen von den Erziehungsberechtigten in 
Aussicht genommenen Bildungsweg überfordert 
werden würde), soll die Möglichkeit einerschriftli­
chen Information offenbleiben. Jedenfalls ist den 
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Erziehungsberechtigten die Informationsmöglich­
keit bekanntzugeben. 

Die Wendung "Empfehlenswerter weiterer Bil­
dungsweg" entspricht der Formulierung im letzten 
Satz des § 3 Abs. 1 des Schulotganisationsgesetzes, 
wobei festzustellen ist, daß das Wort "Bildungs­
weg" nicht die Beschränkung auf bestimmte Schul­
arten beinhaltet. Die Information muß sich daher 
nicht auf eine einzige Schulart, Form oder Fach­
richtung beschränken, sondern kann für den Schü­
ler geeignete Bildungsmöglichkeiten aufzeigen. 

Zu Z 12: 

Der praktische Unterricht an berufsbildenden 
mittleren oder höheren Schulen ist für die Errei-

'chung des Bildungszieles dieser Schulen von 
wesentlicher Bedeutung. Aus diesem Grunde ent­
hält § 20 eine Sonderbestimmung, nach der eine 
Schulstufe nur dann erfolgreich abgeschlossen wer­
den kann, wenn nicht mehr als das Achtfache der 
wöchentlichen Stundenzahl des praktischen Unter­
richtes versäumt worden ist. Für den Fall des Ver­
säumens ohne eigenes Verschulden besteht die 
Möglichkeit, die im praktischen Unterricht gefor­
derten Kenntnisse und Fertigkeiten durch eine Prü­
fung nachzuweisen, sofern der Schüler die V er~ 
säumnisse durch eine fach einschlägige praktische 
Tätigkeit nachgeholt hat. Da für die Bildungsan­
stalten für Kindergärtnerinnen bzw. Kindergarten­
pädagogik . sowie für Erzieher die Ausbildung in 
Kindergarten-, Hort- oder Heimpraxis .oder lei­
beserziehung (wo es auch um das Erlernen der 
Voraussetzungen für die spätere Tätigkeit mit den 
Kindern im leibeserziehlichen Bereich geht) von 
gleicher Wichtigkeit für die Erreichung des Ausbil­
dungszieles ist, wie der praktische Unterricht im 
berufsbildenden Schulwesen, erscheint die Ausdeh­
nung des bisherigen § 20 Abs. 4 auch auf die 
genannten Anstalten der Lehrerbildung und Erzie­
herbildung erforderlich. 

Zu Z 13: 

Gemäß § 23 Abs. 2 darf ein Schüler, der im Jah­
res zeugnis in mehr als zwei Pflichtgegenständen 
mit "Nicht genügend" beurteilt worden ist, trotz-

. dem zur Wiederholungsprüfung antreten, wenn 
nur zwei dieser Beurteilungen einem Übertritt in 
eine andere Schulart gemäß § 29 entgegenstehen. 
Dadurch wird dem Schüler die Möglichkeit gege­
ben, in eine für ihn besser geeignete Schulform 
überzutreten. § 29 des Schulunterrichtsgesetzes 
betrifft jedoch nur die Aufnahme in eine höhere als 
die erste Stufe einer Schule. . 

Als Härte wird empfunden, wenn ein Schüler in 
der achten Schulstufe im Jahreszeugnis wohl drei 
"Nicht genügend" erhält, jedoch nur zwei davon 
dem erfolgreichen Abschluß der achten Schulstufe 
im Sinne des § 28 Abs. 3 entgegenstehen. Er hat in 
diesem Falle nicht die Chance, durch Wiederho-

lungsprüfungen doch noch diese Aufnahmsvoraus­
setzung für weiterführende Schulen (zB Fachschu­
leri) zu erfüllen. Da eine Unterscheidung zwischen 
der Aufnahme in eine erste Stufe und in eine 
höhere Stufe einer Schulart hier nicht gerechtfertigt 
erscheint, wäre die derzeitige Regelung des § 23 
Abs. 2 entsprechend zu erweitern. 

Zu Z 14: 

Gemäß dem § 27 Abs. 2 kann ein Schüler, "der 
zum Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe 
berechtigt ist" , unter den im Gesetz genannten 
Voraussetzungen eine Schul stufe freiwillig wieder­
holen. Da ein ,,Aufsteigen" (§ 25) nach der letzten 
Stufe einer Schulart begrifflich nicht möglich ist, ist 
auch die freiwillige Wiederholung der letzten Stufe 
einer Schulart nicht möglich. Diese Bestimmung ist 
für den Regelfall vom pädagogischen Standpunkt 
zu begrüßen. In zwei Bereichen bringt jedoch diese 
Beschränkung in Einzelfällen Nachteile: 

1. Gemäß den §§ 11 und 12 des Schulorganisa­
tionsgesetzes hat die Volksschule neben der 1. bi~ 
4. Schulstufe (Grundschule) bei Bedarf auch die 5. 
bis 8. Schulstufe (Oberstufe) zu umfassen. Entspre­
chend den regionalen Gegebenheiten sehen ein­
zelne Ausführungsgesetze zum Schulorganisations­
gesetz die Volksschuloberstufe überhaupt nicht 
mehr vor. Daher käme es zu einer ungleichen 
Behandlung der Schüler je nach der Organisations­
form der Volksschule, weil bei Bestehen einer 
Oberstufe ein freiwilliges Wiederholen der 
4. Schulstufe möglich, sonst jedoch untersagt wäre. 
Ferner ist zu bedenken, daß den Beurteilungen im 
Jahreszeugnis über die 4. Schulstufe im Hinblick 
auf die Einstufung in die Leistungsgruppen der 
Hauptschule sowie die Aufnahme in die allgemein­
bildende höhere Schule besondere Bedeutung 
zukommt. Um zu vermeiden, daß ein Kind (zB 
wegen länger dauernder Krankheit in der 4. Schul­
stufe) in der 5. Schulstufe nicht in die seiner Lei­
stungsfähigkeit entsprechende Leistungsgruppe ein­
gestuft wird oder nicht die allgemeinbildende 
höhere Schule besuchen kann, erscheint es jeden­
falls sinnvoll, die freiwillige Wiederholung auf der 
4. Schulstufe zu ermöglichen. 

2. Sofern ein Schüler die letzte (achte) Schulstufe 
einer Sonderschule erfolgreich abgeschlossen hat 
und ein der BehinderungSart entsprechender Poly­
technischer Lehrgang nicht besteht, kann es für den 
Schüler besser sein, wenn die letzte Schulstufe wie­
derholt wird. Auch dies soll durch die Novelle 
ermöglicht werden. 

Zu Z 15: 

Eine Rückführung von Sonderschülern gestaltet 
sich besonders bei einem möglichen Eintritt in die 
1. Klasse der Hauptschule günstig. Für die Auf­
nahme in die 1. Klasse der Hauptschule ist jedoch 
der erfolgreiche Abschluß der 4. Stufe der Volks-
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schule Voraussetzung. Durch die vorliegende Ent­
wurfsbestimmung soll auch den Schülern einer 
Sonderschule, die mit eigenem Lehrplan geführt 
wird (insbesondere einer allgemeinen Sonder­
schule), der Übertritt in die 1. Stufe einer Haupt­
schule ermöglicht werden, sofern auf Grund der 
Leistungen des Schülers der erfolgreiche Besuch 
der Hauptschule angenommen werden kann. Die 
diesbezügliche Feststellung hat di~ Schulbehörde 
1. Instanz im Rahmen des Verfahrens nach § 8 a 
des Schulpflichtgesetzes zu treffen. In diesem 
Zusammenhang kommt einerseits dem Förderun­
terricht im Sinne des § 8 lit. f sublit. bb des Schulor­
ganisationsgesetzes und den Möglichkeiten der 
neuen Hauptschule mit der Leistungsdifferenzie­
rung in Deutsch, Lebender Fremdsprache und 
Mathematik andererseits besondere Bedeutung zu. 

Zu Z 16: 

§ 29 regelt den Übertritt in eine andere Schulart, 
wobei festgestellt wird, unter welchen V orausset­
zungen jeweils der Schüler in welche Stufe der 
neuen Schul art eintreten darf. Bei der Aufnahme 
oder der Entlassung in die bzw. aus der Sonder­
schule können jedoch die sonst üblichen Regelun­
gen nicht immer sinnvoll angewendet werden. 
Einerseits kann trotz des nicht, erfolgreichen 
Abschlusses einer Schulstufe in eine'r V olks- oder 
Hauptschule der Besuch der nächsthöheren Schul­
stufe in der Sonderschule gerechtfertigt sein, ande­
rerseits wird bei einer Entlassung aus der Sonder­
schule in der anderen Schulart der Besuch der glei­
chen Schulstufe während des Schuljahres bzw. der 
nächsthöheren Schulstufe bei Entlassung am Ende 
eines Schuljahres mit Schwierigkeiten verbunden 
sein. Eine generelle Regelung ist jedoch in derarti­
gen Fällen nicht möglich. Aus diesem Grunde sol­
len die Schulbehörden im Verfahren nach § 8 bzw. 
§ 8 ades Schulpflichtgesetzes auch die Feststellung 
treffen, welche Stufe der aufnehmenden Schulart 
der Schüler zu besuchen hat. 

Zu Z 17: 

Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport hat gemäß § 31 b Abs. 2 unter Bedachtnahme 
auf den Lehrplan des leistungsdifferenzierten 

. Unterrichtes den Beobachtungszeitraum für die 
Einstufung in die Leistungsgruppen festzusetzen. 
Diese Festsetzung erfolgt wegen des inhaltlichen 
Zusammenhanges im Rahmen der Lehrpläne. Im 
Begutachtungsverfahren zum neuen Hauptschul­
lehrplan wurde darauf hingewiesen, daß die gene­
relle verordnungsmäßige Festsetzung des Beobach­
tungszeitraumes in manchen Fällen (zB bei einer 
durch Lehrerwechsel für einen Teil der Schüler 
bedingte besondere Lernsituation 'oder einer beson­
deren Klassenzusammensetzung durch einen hohen 
Anteil von Gastarbeiterkindern) den individuellen 
Erfordernissen nicht immer gerecht werden kann. 
Daher erscheint die Aufnahme einer besonderen 

Ermächtigung für eine den örtlichen Erfordernis­
sen Rechnung tragende Ausnahmeregelung durch 
die Schulleiter zweckmäßig. 

Da die Festlegung des besonderen Endes des 
Beobachtungszeitraumes durch den Schulleiter eine 
Verordnung ist, die nur für eine bestimmte Schule 
gilt, hat die Kundmachu'ng gemäß § 79 des Schul­
unterrichtsgesetzes zu erfolgen. 

Zu Z 18: 

Die Aufnahme des zusätzlichen Hinweises auf 
Abs.3 in den Wortlaut des § 31 c Abs. 7 dient zur 
KlarsteIlung . 

Zu Z 19: 

Die Anfügung des die Übergangsstufe des Ober­
stufenrealgymnasiums sowie des Aufbaugynina­
siums und des Aufbaurealgymnasium~ betreffenden 
Satzes dient der KlarsteIlung. Die Übergangsstufe 
ist nämlich nicht in die Schulstufenzählung einzu­
binden. Der neue Satz entspricht der mit Erlaß des 
Bundesministeriums für Unterricht und Kunst vom 
9, Mai 1980, Zl. 11 012/57-12/80, erfolgten Fest­
stellung. 

Zu Z 20: 

Durch die Neufassung des Zitates im § 36 Abs. 6 
letzter Satz soll dieses der durch die 3. Schulunter­
richtsgesetz-Novelle geänderten Fassung des § 22 
angepaßt werden. 

Zu Z 21: 

§ 42 regelt die Externistenprüfungen, durch wel­
che die mit einem Zeugnis über den erfolgreichen 
Besuch einer Schulstufe oder Schulart sowie die mit 
der erfolgreichen Ablegung einer Reife-, Befähi­
gungs- oder Abschlußprüfung verbundenen 
Berechtigungen auch ohne vorhergegangenen 
Schulbesuch erworben werden können. Abs. 6 des 
genannten Paragraphen enthält die Zulassungsvor­
aussetzungen zu den Externistenprüfungen, wobei 
festgelegt ist, daß der Prüfungskandidat im Zeit­
punkt der Externistenprüfung nicht jünger sein 
darf, als er im Falle des Besuches der betreffenden 
Schulart ohne Überspringen von Schulstufen wäre; 
soweit es sich um eine Externistenprüfung handelt, 
die' einer Reife--, Befähigungs- oder Abschlußprü­
fung entspricht, bezieht sich dieses Alterserforder­
nis auf die Zulassung zur Hauptprüfung. 

Der Grund für diese auf den betreffenden Prü­
fungskandidaten abgestellte Regelung liegt in dem 
Erfordernis einer Gleichbehandlung von Schülern 
und Externistenprüfungskandidaten in jenen Fäl­
len, in denen die Ablegung der Externistenprüfung 
unmittelbar nach Unterbrechung eines nicht erfolg­
reichen Besuches einer Schulart oder Schulstufe 
angestrebt wird. (Auf diese Fälle muß ebenfalls' 
Bedacht genommen werden, wenngleich die grund-
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sätzliche Zielrichtung der Externistenprüfung -
wie sich aus deli einleiteriden Ausführungen ergibt 
- nicht diese Fälle erfaßt.) Würde es diese Rege­
lung nicht geben, könnten ua. folgende Fälle eintre­
ten: 

1. Ein Schüler schließt in zwei Pflichtgegenstän­
den der 8. Klasse einer allgemeinbildenden höheren 
Schule mit "Nicht genügend" ab. Bleibt der Schü­
ler an der Schule, darf er erst nach erfolgreicher 
Ablegung der Wiederholungsprüfungen am Beginn 
des nächsten Schuljahres zur Reifeprüfung antre­
ten; tritt er aus der Schule aus, könnte er unter 
günstigen Umständen (zB früherer Reifeprüfungs­
termin an seiner Schule in Wien - Antreten zu den 
notwendigen Vorprüfungen und schließlich zur 
Hauptprüfung der Reifeprüfung noch vor den 
Hauptferien in Westösterreich) die Externistenrei­
feprüfung noch vor dem Sommer ablegen. 

2. Ein Schüler war gemäß § 14 des Schulpflicht­
gesetzes zurückgestellt und hat in der allgemeinbil­
denden höheren Schule zwei Klassen wiederholt; 
tritt er nach der S. Klasse der allgemeinbildenden 
höheren Schule aus, könnte er sofort die Ablegung 
der Externistenreifeprüfung versuchen, wogegen er 
als Schüler noch drei Jahre warten müßte. 

3. Ein Schüler muß, wenn er die Wiederholungs­
prüfung gemäß § 23 Abs. 1 des Schulunterrichtsge­
setzes nicht bestanden hat, 'die Klasse wiederholen. 
Verläßt er jedoch nach dem Nichtbestehen der 
Wiederholungsprüfungdie Schule und dürfte er 
unverzüglich zu einer Externistenprüfung gemäß 
§ 1 Abs. 1 Z 1 der Verordnung über die Externi­
stenprüfungen, BGBI. Nr. 362/1979, antreten, so 
hätte er im Falle einer erfolgreichen Ablegung die­
ser Prüfung anders als alle Schüler des ersten Bil­
dungsweges die Möglichkeit im laufenden Schul­
jahr in die nächsthöhere Schulstufe aufgenommen 
zu werden. 

Derartige Vorgänge, die sich nur wenige Schüler 
leisten könnten und die zu einer Ungleichbehand­
lung führen würden, sind durch die derzeitige 
gesetzliche Regelung ausgeschlossen, da der Schü­
ler die entsprechenden abschließenden Prüfungen 
im Rahmen der Externistenprüfung nicht früher 
ablegen kann, als bei einem normalen Schulbesuch. 

In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, 
daß die Externistenprüfungen im Hinblick auf ihre 
verfassungsmäßige Grundlegung immer nur im 
Zusammenhang mit der Schule als eine Angelegen­
heit des Schulwesens (Artikel 14 B-VG) gesehen 
werden können. Daher finden sich auch die Bestim­
mungen über die Externistenprüfungen im Rahmen 
des Schulunterrichtsgesetzes, welches an sich die 
innere Ordnung des Schulwesens als Grundlage des 
Zusammenwirkens von Lehrern, Schülern und 
Erziehungsberechtigten als Schulgemeinschaft (§·2) 
regelt. Im Rahmen des Schulunterrichtsrechtes 
können daher für den Bereich der Externistenprü­
fungen nicht völlig eigenständige Regelungen erfol-

gen bzw. Regelungen geschaffen werden, die eine 
Umgehung zwingender schulischer Vorschriften 
ermöglichen. Auch dieser Zusammenhang bedingt 
eine möglichste Gleichbehandlung der Schüler und 
Externistenprüfungskandidaten. Ferner hat die 
Erfahrung gezeigt, daß selbst beim geltenden Recht 
ein im Vergleich zu den Ergebnissen eines Schulbe­
suches geringerer Teil von Prüfungskandidaten 
zum erstmöglichen Termin die entsprechenden 
Prüfungen erfolgreich abschließt. 

Allerdings enthält die derzeitige Regelung in 
manchen Fällen insofern eine besondere Härte, als 
die Zulassungsbedingungen eine - im Vergleich 
zum ordentlichen Schulbesuch - unzumutbare 
Verzögerung des Bildungsabschlusses im Externi­
stenprüfungswege zur Folge haben kann. Dies ist 
zB in folgenden Fällen gegeben: 

1. Der erfolgreiche Abschluß einer Schulart bzw. 
einer Schulstufe verzögert sich um mehr als drei 
Jahre. Dies kann unter Bedachtnahme auf die 
Bestimmungen der über die Höchstdauer des 
Schulbesuches (§ 32) nur der Fall sein, wenn sich 
diese Verzögerung aus dem Besuch mehrerer 
Schul arten ergibt, weil selbst in Ausnahmefällen die 
Höchstdauer des Besuches einer mittleren oder 
höheren Schule mit vier und mehr Stufen nur um 
drei Jahre verlängert werden kann. Daher wäre 
eine längere Zurückstellung als drei Jahre gegen­
über dem normalen Abschluß eine aus dem Ver­
gleich von Schülern und Externistenprüfungskandi­
daten nicht gebotene Maßnahme. 

2. Voraussetzung für die Ablegung von Externi­
stenprüfungen im Bereiche der mittleren und höhe­
ren Schulen ist im Regelfalle der erfolgreiche 
Abschluß der 8. Schulstufe. Wenn dieser erst im 
Zusammenhang mit einer späteren Anmeldung zu 
einer derartigen Externistenprüfung (zB Externi­
stenreifeprüfung) nachgeholt werden muß, ergeben 
sich nach der derzeitigen Rechtslage besondere 
Härten. Zum Beispiel muß ein Zwanzigjähriger, 
der den erfolgreichen Abschluß der 8. Schulstufe 
erst in diesem Lebensjahr nachholt, noch vier Jahre 
auf die Zulassung zur Ablegung einer Externisten­
reifeprüfung einer allgemeinbildenden höheren 
Schule warten. 

Nach dem vorliegenden Entwurf wird grund­
sätzlich die derzeitige Regelung beibehalten, doch 
soll ein Externistenprüfungskandidat jedenfalls spä­
testens drei Jahre nach dem für den betreffenden 
Bildungsabschluß bei Schulbesuch vorgesehenen 
Alter zu der betreffenden Externistenprüfung zuge­
lassen werden können. Durch die vorgesehene 
Regelung würden einerseits die dargestellten unbil­
ligen Härten vermieden werden können, anderer­
seits würde der gebotenen Gleichstellung zwischen 
Schülern und Externistenprüfungskandidaten doch 
noch Rechnung getragen werden. In diesem 
Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß in 
Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof betref-
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fend die Zulassungsbedingungenzu den Externi­
stenprüfungen auch die Frage des Gleichheits­
grundsatzes angesprochen worden ist, und bei der 
bestehenden Regelung seitens des Verfassungsge­
richtshofes keine Gleichheitswidrigkeit festgestellt 
worden ist (vgl. die Erkenntnisse V 11/81 vom 
15. Oktober 1981 und B 557/80 vom 21. Oktober 
1981). 

Grundsätzlich sieht das Schulorganisationsgesetz 
als Aufnahmsvoraussetzung für den Besuch weiter­
führender Schulen den erfolgreichen Abschluß der 
8. Schulstufe vor. Aus diesem Grund verlangt § 42 
Abs. 6 als Voraussetzung für die Zulassung zu 
einer Externistenprüfung über eine Stufe einer mitt­
leren oder höheren Schule, über den ganzen Bil­
dungsgang einer derartigen Schule sowie zu einer 
Externistenreife-, -befähigungs- oder ~abschlußprü­
fung einen diesbezüglichen Nachweis. Es besteht 
die Möglichkeit, daß ein Schüler ein Zeugnis über 
eine Schulstufe einer weiterführenden Schule 
besitzt, ohne den Nachweis über die 8. Schulstufe 
zu haben (zB wenn er mit einer Einstufungsprü­
fung gemäß § 3 Abs. 6 des Schulunterrichtsgesetzes 
in diese Schulstufe aufgenommen worden ist oder 
ein gemäß § 75 nostrifiziertes ausländisches Zeug­
nis über die höhere Schulstufe hat). In diesen Fällen 
ist es entbehrlich, den zusätzlichen Nachweis über 
den erfolgreichen Abschluß der 8. Schulstufe zu 
verlangen. Auf diese Überlegung nimmt die Wen­
dung "ist ferner d.er Nachweis des erfolgreichen 
Abschlusses zum i n des t der achten Schul­
stufe ... " Bedacht. 

Durch die, 7. Schulorganisationsgesetz-Novelle 
wurden die Kollegs eingeführt, die als Aufnahms­
voraussetzung die erfolgreiche Ablegung einer Rei­
feprüfung haben. Um eine Externistenreifeprüfung, 
die einer Kollegreifeprüfung entspricht, ablegen zu 
können, erscheint es notwendig, ebenfalls die vor­
hergeh~nde Ablegung einer anderen Reifeprüfung 
als Zulassungsvoraussetzung vorzusehen. Ferner 
wurden durch die gleiche Novelle Speziallehrgänge 
vorgesehen, die eine entsprechende berufliche V or­
bildung voraussetzen. Auch hier wäre die Zulas­
sung zu einer Externistenprüfung ohne die entspre­
chenden Vorkenntnisse nicht gerechtfertigt. In hei­
den Fällen haben die abschließenden Zeugnisse nur 
im Zusammenhang mit den besonderen Aufnahms­
voraussetzungen einen Aussagewert. Daher mußte 
im letzten Satz des § 42 Abs. 6 auf diese besonde­
ren Zulassungsbedingungen Bedacht genommen 
werden. 

Zu Z 22: 

Wiederholt wurde die Frage erhoben, ob Schü­
ler, die böswillig Beschädigungen oder Beschmut­
zungen der Schulliegenschaften oder schulischer 
Einrichtungen herbeigeführt haben, beauftragt wer­
den köimen, diese zu beseitigen. Vom rechtlichen 
Standpunkt ist hiezu festzustellen, daß in diesem 
Zusammenhang nut die allgemeinen schadenersatz-

rechtlichen Bestimmungen gelten, bei denen es in 
manchen Fällen schwierig ist, die entsprechende 
Ersatzleistung zu erhalten. Dazu kommt, daß die . 
Schule auch einen Erz~ehungsauftrag hat. Aus die­
sem Grunde wird vorgeschlagen, im Rahmen der 
Schülerpflichten auch die Verpflichtung zur Besei­
tigung böswillig, herbeigeführter Beschädigungen 
oder Beschmutzungen verlangen zu können, sofern 
die Befolgung eines derartigen Auftrages für den 
Schüler zumutbar ist. Aus dem Wort "beseitigen" 
geht hervor, daß der betreffende Schüler selbsttätig 
zu werden hat; bei dieser Bestimmung handelt es 
sich somit um keine Regelung betreffend die Ein­
bringung von Geldleistungen im Rahmen des Scha­
denersatzrechtes. Bei der Prüfung der Zumutbar­
keit sind sowohl die Fähigkeiten des Schülers als 
auch die erzieherische Wirkung zu beachten. 

Den Auftrag darf der Schulleiter oder der unter­
richtende bzw. aufsichtsführende Lehrer, nicht 

.jedoch mit Unterrichts- und Erziehungsaufgaben 
nicht betrautes Schulpersonal (zB Schulwart) ertei­
len. 

Sofern während der Zeit der Beseitigung von 
Beschädigungen und Beschmutzungen eine Beauf­
sichtigung erforderlich ist, und hiefür nicht bereits 
im Rahmen der üblichen Aufsichtsführung (§ 51 
Abs. 3 des Schulunterrichtsgesetzes) vorgesorgt ist, 
hat der Schulleiter die erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen. 

Zu Z 23: 

Die vorgesehene Änderung des § 44 Abs. 1 hat 
folgende Inhalte: 

1. Derzeit hat der Bundesminister für Unterricht, 
Kunst und Sport durch eine Schulordnung die 
näheren Vorschriften über das Verhalten der Schü­
ler in der Schule und bei Schulveranstaltungen zu 
erlassen. Im Hinblick auf die vorgesehene Einfüh­
rung von "schulbezogenen Veranstaltungen" 
(§ 13 a) hätte die Schulordnung auch auf diese Ver­
anstaltungen Bedacht zu nehmen. Daher wäre der . 
erste Satz des § 44 Abs. 1 zu erweitern. . 

2. Soweit es die besonderen Verhältnisse einer 
Schule erfordern, hat derzeit die Schulkonferenz 
eine Hausordnung zu erlassen. Durch eine derar­
tige Hausordnung werden die Interessen der Schü­
ler und Erziehungsberechtigten in besonderer 
Weise berührt. Aus diesem Grunde wurde im 
Zusammenhang mit den Beratungen über die Aus­
weitung der Schulpartnerschaft verlangt, daß die 
Hausordnung vom Schulgemeinschaftsausschuß 
erlassen wird. Diesem Wunsche soll durch die 
Änderung des zweiten Satzes des § 44 Abs. 1 Rech­
nung getragen werden. Im Hinblick auf die Ein­
richtung eines Schulforums in den Volks-, Haupt­
und Sonderschulen statt des Schulgemeinschafts­
ausschusses (siehe § 63 a) wäre in den genannten 
Schulanen die Erlassung der ,Hausordnung dem 
Schulforum zu übertragen. Die ausdrückliche 

637 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)22 von 61

www.parlament.gv.at



637 der Beilagen , 23 

Bedachtnahme auf die besondere Interessenslage 
privater Schulerhalter erscheint im Hinblick darauf 
zweckmäßig, daß nunmehr nicht die Schulkonfe­
renz, sondern das Schulforum bzw. der Schulge­
meinschaftsausschuß die Hausordnung zu beschlie­
ßen hat. 

Zu Z 24: 

Ein Anliegen der 4. Schulunterrichtsgesetz­
Novelle soll es auch sein, die in einzelnen Fällen 
feststellbare Häufung vom Fernbleiben vom Unter­
richt einzuschränken. In diesem Zusammenhang 
wird neben der vorgesehenen Änderung des § 45 
Abs. 3 auch auf Z 43 verwiesen. Durch die Ände­
rung des § 45 Abs. 3 soll - sofern Zweifel über das 
Vorliegen einer Krankheit oder Erholungsbedürf­
tigkeit bestehen - ein ärztliches Zeugnis nicht nur 
bei einer länger als einer Woche dauernden 
Erkrankung oder Erholungsbedürftigkeit, sondern 
auch bei einem wiederholten krankheitsbedingten 
kürzeren Fernbleiben verlangt werden können. 

Zu Z 25: 

Derzeit sind Sammlungen unter den Schülern in ' 
der Schule nur mit Bewilligung der Schulbehörde 
erster Instanz, bei allgemeinbildenden Pflichtschu­
len der Schulbehörde zweiter Instanz, zulässig. Im 
Rahmen der Erörterungen für die Verbesserung 
der Schulpartnerschaft wurde die Auffassung ver­
treten, daß gerade Sammlungen im Regelfalle die 
Eltern betreffen, weshalb diesen ein Mitentschei­
dungsrecht für die Bewilligung von Sammlungen 
eingeräumt -werden sollte. Für Sammlungen, die 
nur unter Schülern einer Schule durchgeführt wer­
den sollen, sieht daher der Entwurf die Erteilung 
der Bewilligung durch das Klassen- bzw. Schulfo­
rum bzw. den Schulgemeinschaftsausschuß vor. 
Unzweckmäßig erschiene es, Sammlungen, die 
generell durchgeführt werden sollen, wie zB 
Sammlungen des Jugendrotkreuzes, von den Schul­
foren bzw. Schulgemeinschaftsausschüssen sämtli­
cher Schulen bewilligen zu lassen; hier erscheint 
aus verwaltungsökonomischen Gründen die Bewil­
ligung durch die Schulbehörde zweckmäßiger. Bei 
den Beratungen mit Lehrer-, Eltern- und Schüler­
vertretern wurde es als zweckmäßig empfunden, 
die Gesamtzahl der Sammlungen in einem Schul­
jahr auf vier zu beschränken, wobei je zwei der 
Schule und der Schulbehörde zur Bewilligung über­
tragen werden sollen. Bezüglich der Bewilligung 
für Sammlungen sei auf die Feststellungen des 
Unterrichtsausschusses des Nationalrates anläßlich 
der Erörterung des Schulunterrichtsgesetzes (1028 
der Beilagen zu den Protokollen des NR, 
XIII. G P) hingewiesen, in denen ausgeführt wird: 
,,Angesichts der vorgesehenen Beschränkung der 
Zahl der Sammlungen unter den Schülern in ·der 
Schule ... vertritt der Ausschuß die Meinung, daß 
bei der, Erteilung der Bewilligung für Sammlungen 
in erster Linie auf Sammlungen mit karitativen 

Zwecken, wie etwa solche des Jugendrotkreuzes, 
Bedacht genommen werden sollte." 

Derzeit darf in der Schule die Teilnahme von 
Schülern an Veranstaltungen, die nicht Schulveran­
staltungen im Sinne des § 13 des Schulunterrichts­
gesetzes sind, nur mit schulbehördlicher Bewilli­
gung organisiert werden. Im Hinblick auf die vor­
gesehene Einführung von "schulbezogenen Veran­
staltungen" wäre eine Bewilligung zur Organisie­
rung der Teilnahme von Schülern nur an jenen 
Veranstaltungen vorzusehen, die weder Schulver­
anstaltungen noch schulbezogene Veranstaltungen 
sind. Auch bezüglich der Bewilligung für derartige 
Veranstaltungen haben die Beratungen mit den 
Lehrer-, Schüler- und Elternvertretern ergeben, 
daß in jenen Fällen, in denen sich die Veranstaltung 
nur auf eine be,stimmte Schule bezieht, die Bewilli­
gung im Rahmen dieser Schule erfolgen sollte. 
Daher sieht der Entwurf für die Bewilligung zur 
Organisierung derartiger Veranstaltungen die 
Zuständigkeit des Klassen- bzw. Schulforums bzw. 
des Schulgemeinschaftsausschusses vor. Sollte die 
Veranstaltung jedoch Schüler mehrerer Schulen 
betreffen, wäre aus verwaltungsökonomischen 
Gründen die Erteilung der Bewilligung durch die 
Schulbehörde zweckmäßig. Der Entwurf sieht im 
Gegensatz zur derzeitigen Regelung jedoch nicht 
mehr die ausschließliche Zuständigkeit der Schul­
behörde erster Instanz vor, weil Veranstaltungen 
auch Schüler von Schulen betreffen können, die 
verschiedenen Schulbehörden erster Instanz unter­
stehen. 

Bezieht sich die Veranstaltung zB auf die Schüler 
von Hauptschulen und allgemeinbildenden höheren 
Schulen eines Bundeslandes, so wären für _ die 
Bewilligung nach der derzeitigen Regelung alle 
Bezirksschulräte (für die Hauptschulen) und der 
Landesschulrat (für die allgemeinbildenden höhe­
ren Schulen) zuständig. In Hinkunft soll die Ertei­
lung einer derartigen Bewilligung für alle diese 
Schulen durch den Landesschulrat möglich sein. 

Zu Z 26: 

Im Rahmen der Mitwirkung der Schule an der 
Erziehung der Schüler können nach § 47 Abs. 1 der 
Erziehungssituation angemessene persönlichkeits­
und gemeinschaftsbildende Erziehungsmittel (ins­
besondere Anerkennung, Aufforderung oder 
Zurechtweisung) vom Lehrer, Klassenvorstand, 
Schulleiter (Abteilung~orstand), in besonderen 
Fällen auch von der Schulbehörde erster Instanz 
ausgesprochen werden. Insbesondere bei einem die 
Schulpartnerschaft betreffenden positiven oder 
negativen Verhalten des Schülers erscheint der 
Ausspruch derartiger Erziehungsmittel auch durch 
das Klassen- oder Schulforum bzw. den Schulge­
meinschaftsausschuß zweckmäßig. § 47 Abs. 1 wäre 
dementsprechend zu ergänzen. 
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Zu Z 27: 

§ 51 Abs. 2 des. Schulunterrichtsgesetzes sieht 
vor, daß ein Lehrer erforderlichenfalls auch 
bestimmte in den §§ 52 ff. genannte Funktionen 
übernehmen muß. Durch die 3. Schulunterrichtsge­
setz-Novelle wurde als neue Funktion der Fachko­
ordinator geschaffen (§ 54 a). Daher wäre im § 51 
Abs. 2 auch diese Funktion zu nennen. 

Zu Z 28: 

§ 51 Abs. 3 legt fest, wann ein Lehrer zur Auf­
sichtsfüh~ng verpflichtet .ist. Die Verpflichtung 
zur AufsIchtsführung wäre Im Hinblick auf die neu 
g~schaffenen schulbezogenen Veranstaltungen 
(Siehe Z 8) auf diese auszudehnen, soweit dies nach 
dem Alter und der geistigen Reife der Schüler 
erforderlich ist. In diesem Zusammenhang ist fest­
zustellen, daß bei der Erklärung einer Veranstal­
t~ng zu einer schulbezogenen Veranstaltung im 
Smne des § 13 a auf die allenfalls entstehende 
zusätzliche Verpflichtung der Lehrer und auf die in 
diesem Zusammenhang allenfalls zu beachtenden 
dienstrechtlichen Voraussetzungen Bedacht 
genommen werden muß (vgl. auch die diesbezügli­
chen Ausführungen zum neuen § 64 Abs. 2· in 
Z 41). 

Zu Z 29: 

Auf Grund der 7. Schulorganisationsgesetz­
~ove~le wird mit Wirkung vom 1. September 1985 
die Bildungsanstalt für Kindergärtnerinnen durch 
die Bildun~sans~~lt für Kindergartenpädagogik 
erset~t. Gleichzeitig soll der Aufgabenbereich des 
Abtedungsvorstandes an diesen Bildungsanstalten 
auch auf den Übungshort erstreckt werden sofern 
~.in solcher geführt wird. § 55 Abs. 2 wär~ dieser 
Anderung anzupassen. 

Zu Z 30: 

Gemäß § 56 Abs. 4 letzter Satz hat der Schullei­
ter die Verpflichtung, dem Schulerhalter wahrge­
nommene Mängel der Schulliegenschaft und ihrer 
Einri~htung zu melden. Im Hinblick auf die päd­
agogische Verantwortung des Schulleiters für die 
Schule. hat er jedoch auch die Aufgabe, Wünsche 
bezüglich der Schulliegenschaft und ihrer Einrich­
tung an den Schulerhalter bekanntzugeben. Dies 
soll durch die Neuformulierung des genannten Sat­
zes klargestellt werden. 

Zu Z 31 und 32: 

Wie bereits erwähnt, wurde durch die 3. Schul­
unterrichrsgesetz-N.ovelle die Funktion eines Fach­
koordinators eingeführt, und zwar an Schulen mit 
Leistungsgruppen zur Koordination der Unter­
richtstätigkeit in leistungsdifferenzierten Pflichtge­
genständen und an Schulen unter besonderer 
Berücksichtigung der musischen oder sportlichen 

Ausbildung zur Koordinierung der Unterrichtstä­
tigkeit im jeweiligen Schwerpunktbereich. Im Hin­
blick auf diese Aufgaben erscheint es sinnvoll wenn 
die Fachkoordinatoren diesbezüglich Lehrerkonfe­
renzen einberufen und in ihnen den Vorsitz führen 
können, sofern dies nicht durch den Schulleiter 
erfolgt. § 57 Abs. 3 sieht dies derzeit nur für Leh­
rerkonferenzen gemäß § 31 b Abs. 3 vor, in denen 
die Einstufung in Leistungsgruppen erfolgt. 

§ 57 in seiner derzeitigen Fassung nimmt nur auf 
Abteilungskonferenzen, wie sie an technischen und 
gewerblichen Lehranstalten mit Abteilungsgliede­
rung vorgesehen sind, Bedacht. Gemäß § 55 Abs. 2 
gibt es jedoch auch Abteilungsvorstände an Bil­
d~ngsa~1Stalten für . .Kindergartenpädagogik, denen 
die Leltun~ des Ubungskindergartens (allenfalls 
auch des Ubungshortes) und der Kindergarten­
und Hortpraxis zukommt. Ebenso wie die Leitung 
fachbezogener Konferenzen bezüglich des lei­
stungsdifferenzierten Unterrichtes und des musi­
schen bzw. sportlichen Schwerpunktes den Fachko­
ordi~atoren zukommen soll, wäre dies analog beim 
Abteilungsvorstand an den Bildungsanstalten für 
Kindergartenpädagogik vorzusehen. 

§ 57 Abs. 3, 5 und 6 wäre daher entsprechend zu 
ergänzen. 

Zu Z 33: 

Auch nach dem vorliegenden Entwurf sollen den 
Lehrerkonferenzen Entscheidungen übertragen 
bleiben, die Angelegenheiten betreffen, in denen 
Vertretern der Erziehungsberechtigten und der 
Schüler ein Mitentscheidungsrecht zusteht. Dies ist 
bei der Androhung der Stellung eines Antrages auf 
Ausschluß des Schülers (§ 47 Abs. 2 zweiter Satz) 
und bei einem Antrag auf AusscQluß des Schülers 
(§ 49 Abs. 2 vierter Satz) der Fall. Hinsichtlich die­
ser Entscheidungen haben bereits derzeit die Schü­
ler gemäß § 58 Abs. 2 lit. bein Mitentscheidungs­
recht, das nach der im Entwurf vorliegenden 
Novelle beibehalten werden soll (siehe Z 35). Ein 
gleichartiges Recht soll den Vertretern der Erzie­
hungsberechtigten durch den neuen § 61 Abs. 2 Z 2 
eingeräumt werden (siehe Z 38). Der neue Abs. 11 
des § 57 soll klarstellen, in welcher Weise die Ver­
treter der Schüler und der Erziehungsberechtigten 
dieses Mitentscheidungsrecht ausüben können. Da 
es sich bei den erwähnten Angelegenheiten um Dis­
ziplinarangelegenheiten handelt, erscheint es 
zweckmäßig, wenn der Klassensprecher der betref­
fenden Klasse Stellung nehmen kann. Da dieser 
Klassensprecher jedoch nicht immer Schülervertre­
ter im Schulgemeinschaftsausschuß ist, ist seine 
Beteiligungsmöglichkeit vorgesehen. 

Da derartige Mitentscheidungsfälle im Bereich 
der allgemeinbildenden· Pflichtschulen nicht vorge­
sehen sind, ist hier lediglich auf die Vertreter im 
Schulgemeinschaftsausschuß Bedacht zu nehmen. 
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Zu Z 34: 

Nach der derzeitigen Regelung des Schulunter­
richtsgesetzes haben wohl die Schüler einer Schule 
ab der 9. Schul stufe das Recht auf Schülermitver­
waltung in der Form der Vertretung ihrer Interes­
sen und das Recht auf Mitgestaltung des Schulle­
bens durch Schülervertreter (§§ 58 und 59), doch 
werden die Rechte des einzelnen Schülers nicht 
ausdrücklich erwähnt. Während gemäß § 51 Abs. 1 
der Lehrer das Recht und die Pflicht hat, an der 
Gestaltung des Schullebens mitzuwirken, ,bestimmt 
§ 43 im Rahmen der Regelung über die Schulord­
nung lediglich eine diesbezügliche Verpflichtung 
des Schülers. Bei der Beratung der Schul unter­
richtsgesetz-Novelle in der Schulreformkommis­
sion am 13. April 1984 wurde daher angeregt, aus­
drücklich auch die Rechte der einzelnen Schüler im 
Schulunterrichtsgesetz zu verankern. Dies soll 
durch einen neuen § 57 a geschehen, der den 
11. Abschnitt des Schulunterrichtsgesetzes ("Schule 
und Schüler") einleitet. 

Zu Z 35: 

Bezüglich des § 58 Abs.2 enthält der Entwurf 
folgende Änderungsvorschläge : 

1. Die in Z 1 ·lit. d vorgenommene textliche 
Änderung dient lediglich der Klarstellung. 

2. Wie bereits zu Z 23 erwähnt worden ist, soll 
die derzeitige Zuständigkeit der Schulkonferenz 
zur Erstellung einer Hausordnung dem Schulge­
meinschaftsausschuß übertragen werden. Da im 
Schulgemeinschaftsausschuß den Schülern ohnehin 
ein Mitentscheidungsrecht zusteht, ist die Erwäh­
nung dieses Mitentscheidungsrechtes im Rahmen 
der Mitbestimmungsrechte der Schülermitverwal­
tung entbehrlich und daher zu streichen. 

3. Durch die in Z 36 vorgeschlagene Änderung 
des § 59 soll die Schülermitverwaltung auf die 5. bis 
8. Schulstufe ausgeweitet werden. Selbstverständ­
lich erscheint es, daß den Schülern dieser Schulstu­
fen nicht bereits alle Rechte, die bisher der Schüler­
mitverWaltung zukommen, übertragen werden kön­
nen; darauf nimmt der vorletzte Satz des neuen 
§ 58 Abs. 2 Bedacht. 

ZuZ 36: 

§ 59 Abs. 2 in der derzeit geltenden Fassung sieht 
vor, daß der Schulleiter nach Anhören der Schul­
konferenz eine Beteiligung der Schüler am Schulle­
ben auch unter der 9. Schulstufe einzurichten hat, 
insoweit es im Hinblick auf die Reife der Schüler 
und aus erzieherischen Gründen zweckmäßig 
erscheint. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Ein ~ 
richtung von Klassensprechern in den Hauptschu­
len, in den Sonderschulen, die nach dem Lehrplan 
der Hauptschule geführt werden, sowie in der 
Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schu­
len generell vertretbar und wünschenswert ist. 

Allerdings haben die Erfahrungen auch gezeigt, 
daß die Schüler dieser Altersstufen generell gese­
hen überfordert sind, wenn sie über den Bereich 
einer Klasse hinausgehende Interessen vertreten 
sollen. Daher wäre die Bestellung von Klassenspre­
chern bereits ab der 5. Schulstufe, die Bestellung 
von Schulsprechern aber weiterhin erst ab der 
9. Schulstufe vorzusehen. Schulsprecher an allge­
meinbildenden höheren Schulen sollen jedoch auch 
die Interessen der Schüler unter der 9. Schulstufe 
vertreten können, sie wären allerdings auch in Hin~ 
kunft nur von Schülern ab der 9. Schulstufe zu ' 
wählen. Diesen Überlegungen trägt die Neufotmu­
lierung der Abs. 1 bis 4 und 6 des § 59 Rechnung. 

Ferner soll klargestellt, werden, daß an einer 
Schule mit mehreren Schularten (zB Handelsschule 
und Handelsakademie in einer Schule) nur eine 
Schülervertretung zu bestellen ist (siehe den letzten 
Satz des Abs. 1). 

Schließlich wurden von den SchlilerVertretungen 
wiederholt die Festlegung von Zuständigkeiten für 
die Versammlung der Schülervertretung sowie die 
Möglichkeit der Durchführung derartiger Ver­
sammlungen während der Unterrichtszeit gefor­
dert. Diesem Wunsch soll durch die Neugestaltung 
des Abs. 4 Rechnung getragen werden, wobei 
jedoch unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse 
des Unterrichtes die Möglichkeit der Durchfüh­
rung von Versammlungen der Schülervertreter " 
während der Unterrichtszeit entsprechend einge­
schränkt bleiben muß. Die besondere Bedacht­
nahme auf die Berufsschule ist deshalb erforderlich, 
weil sonst bis zu einem Viertel der Gesamtstunden­
anzahl eines Pflichtgegenstandes entfallen könnte. 

Zu Z 37: 

Die im § 59 Abs. 9 vorgesehene Zitatänderung ist 
durch die übrigen Änderungen in diesem Paragra­
phen bedingt. 

Zu Z 38: 

Das Schulunterrichtsgesetz enthält im § ?1 ledig­
lich Pflichten der Erziehungsberechtigten. Eine der 
Interessenvertretung der Schüler im Rahmen der 
Schülermitverwaltung (§ 58) entsprechende Beteili­
gung der Eltern sieht das Schulunterrichtsgesetz 
derzeit nicht vor. Daher wäre dem § 61 ein neuer 
Abs. 2 einzufügen, der dem § 58 Abs. 1 und 2 nach­
gebildet ist. 

Eine Abweichung findet sich in Z 1 lit. d, und 
zwar deshalb, weil auch die Teilnahme an Lehrer­
konferenzen ausgeschlossen ist, wenn Angelegen­
heiten des § 19 Abs. 8 des Schulunterrichtsgesetzes 
und des § 40 Abs. 1 des Schulorganisationsgesetzes 
behandelt werden; die Anführung dieser Angele­
genheiten im § 58 Abs. 2 Z 1 lit. d ist deshalb über­
flüssig, weil diese ab der 9. Schulstufe nicht in 
Betracht kommen und erst ab dieser Schulstufe 
Schülervertreter an Lehrerkonferenzen teilnehmen 

4 
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dürfen. Ferner ist die Teilnahme der Erziehungsbe­
rechtigten an Lehrerkonferenzen erst ab d~r 
9. Schulstufe vorgesehen, weil bei den Volks-, 
Haupt- und Sonderschulen durch die Klassen- und 
Schulforen ohnehin eine sehr enge Zusammenar­
beit zwischen den Klassenlehrern bzw. Klassenvor­
ständen und den Erziehungsberechtigten gegeben 
ist (vgl. Z 40), keine Angelegenheiten in den 
Zuständigkeitsbereich der Lehrerkonferenzen fal­
len, bei denen die Eltern ein Mitentscheidungsrecht 
besitzen (vgl. die Erläuterungen zu Z 33) und letzt­
lich Schülervertreter in diesem Bereich kein Recht 

'auf Teilnahme haben. Wenngleich eine Teilnahme 
von Elternvertretern an Lehrerkonferenzen gesetz­
lich -nicht vorgeschrieben wird, besteht kein Ein­
wand, wenn Elternvertreter 'zu einzelnen Punkten 
von Lehrerkonferenzen eingeladen werden, wie 
dies in manchen Schulen bereits derzeit üblich ist. 

Ferner ist § 61 Abs.2 Z 1 lit. e abweichend von 
§ 58 Abs. 2 Z llit. f formuliert. Während den Schü­
lervertretern "das Recht auf Beteiligung an der 
Wahl der Unterrichtsniittel" zusteht, -haben die 
Elternvertreter "das Recht auf Stellungnahme bei 
der Wahl von Unterrichtsmitteln" . Die unterschied­
liche Regelung ist deshalberfordeflich, weil die 
Eltern nicht in der gleichen Weise am Unterrichts­
geschehen beteiligt sind wie die Schüler. Durch die 
Wortwahl ("v 0 ri Unterrichtsmitteln") bei den 
Eltern wird auch klargestellt, daß nicht bei der 
Wahl jedes Unterrichtsmittels eine Stellungnahme 
erforderlich ist. 

Die Ausübung der im Abs. 2 Z 1 und 2 genann­
ten Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte soll 
nicht den einzelnen Eltern selbst, sondern - in 
Analogie zur Regelung des § 58 - nur Vertretern 
der Erziehungsberechtigten zukommen. Durch 
diese zusätzlichen Rechte dürfen jedoch die Ver­
tretungsrechte der Erziehungsberechtigten gemäß 
§ 67 sowie die für das Schulleben sehr wichtige 
Tätigkeit der Elternvereine nicht eingeschränkt 
werden. Darauf nimmt die Einleitung des § 61 
Abs.2 Bedacht. 

Der derzeitige § 62 enthält grundlegende Bestim­
mungen über die Beratung zwischen Lehrern und 
Erziehungsberechtigten. Im Rahmen dieser Rege­
lung sind 'auch gemeinsame Beratungen zwischen 
Lehrern und Erziehungsberechtigten vorgesehen. 
Diese gemeinsamen Beratungen werden in der 
Regel als Elternabende durchgeführt. Die Eltern 
und Familienorganisationen haben wiederholt den 
Wunsch geäußert, daß derartige Klassenelternbera­
tungen mindestens einmal jährlich durchgeführt 
werden. Die Erfahrungen haben jedoch gezeigt, 
daß nicht in allen Fällen ein entsprechendes Inter­
esse der Erziehungsberechtigten an derartigen Ver­
anstaltungen gegeben ist; dies kann aus der gerin­
gen Teilnahme an manchen derartigen -Veranstal­
tungen ,geschlossen werden. 

Der vorliegende Entwurf sieht daher vor, daß 
Klassenelternberatungen jedenfalls in der ersten 

Stufe jeder Schulart anzuberaumen sind, da in den 
Eingangsstufen jeweils eine Reihe von Themen 
durch Lehrer und Erziehungsberechtigte gemein­
sam' zu erörtern sind. In der weiteren Folge sollen 
Klassenelternberatungen jedenfalls durchgeführt 
werden, 'wenn dies die Erziehungsberechtigten 
eines Drittels der Schüler der betreffenden Klasse 
verlangen; bei einem derartigen Yerlangen ist 
anzunehmen, daß ein entsprechendes Elterninter­
esse besteht. Darüber hinaus können selbstver­
ständlich' auch Klassenelternberatungen durch den 
Schulleiter oder den Klassenvorstand (an Schulen 
mit Klassenlehrersystem vom Klassenlehrer) anbe­
raumt werden, sofern die Durchführung einer der­
artigen gemeinsamen Beratung als zweckmäßig 
erachtet wird. Im Regelfall wird seitens der Schule 
der Klassenvorstand an den Klassenelternberatun­
gen teilzunehmen haben; nur in besonderen Fällen 
(zB bei Planungsvorhaben [wie Besprechungen zur' 
Vorbereitung von Schikursen]) werden zweckmä­
ßigerweise andere Lehrer (im genannten Beispiel 
der Schikurs leiter) seitens der Schule teilnehmen. 

Wie bei Elternsprechtagen ist es auch bei Klas­
senelternberatungen zulässig, daß bei einem Ein­
vernehmen zwischen Lehrern und Eltern (Eltern­
vertreter) auch Schüler teilnehmen (vgl. bezüglich _ 
der Elternsprechtage den Erlaß des Bundesministe­
riums für Unterricht und Kunst vom 28. Feber 
1980, Zl. 21281/5-4/80). 

Bezüglich des Verhältnisses der Klassenelternbe­
ratungen und der Klassenforen (§ 63 a) ist festzu­
stellen, daß diese unterschiedliche Aufgaben haben. 
Es erscheint jedoch zweckmäßig, daß beide Arten 
von Zusammenkünften von Lehrern und Erzie­
hungsberechtigten zur gleichen Zeit stattfinden, um 
unnötige zusätzliche Belastungen für Lehrer und 
Eltern zu vermeiden. 

Zu Z 39: 

Derzeit beßtehenan Volks-, Haupt- und Sonder­
schulen keine schulrechtlichen Einrichtungen, in 
denen den Erziehungsberechtigten ein Mitwir­
kungs- und Entscheidungsrecht zusteht; dies ist 
erst ab der 9. Schulstufe im Rahmen des Schulge­
meinschaftsausschusses der Fall. Aus diesem Grund 
sieht § 63 Abs. 4 in der derzeitigen Fassung vor, 
daß den Elternvereinen in den sonst dem Schulge­
meinschaftsausschuß zukommenden Angelegenhei­
ten die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräu­
men ist, damit ein Anhörungsrecht der Erziehungs­
berechtigten gewährleistet ist. Nunmehr solL in 
einem neuen § 63 a das Mitwirkungsrecht der 
Erziehungsberechtigten auch an den genannten 
Schulen durch die Einrichtung von Klassen- und 
Schulforen gegeben werden. Deshalb ist die Beibe­
haltung der bisherigen Regelung des Abs. 4 nicht 
mehr sinnvoll. Das Recht der Elternvereine auf 
Mitteilung von Vorschlägen, Wünschen und 
Beschwerden und die Verpflichtung des Schullei­
ters, diese Vorbringen zu prüfen und mit den Orga-
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nen des Elternvereines zu besprechen, bleibt jedoch 
uneingeschränkt aufrecht. Außerdem erfährt die 
Vorschrift, daß dem Elternverein hinsichtlich der 
Festlegung von Unterrichts mitteln Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben ist, keine Änderung. 

Aus der derzeitigen gesetzlichen Regelung ergibt 
, sich, daß die im Abs. 1 bis 3 des § 63 dem Elternver­

ein zukommenden Rechte nur dann bestehen, 
wenn an der betreffenden Schule nur ein EIternver­
ein eingerichtet ist und sich d~ssen. Wirkungsbe­
reich nur auf diese Schule bezieht. Diese Regelung 
erscheint einerseits deshalb sinnvoll, weil aus ver­
waltungsmäßigen Gründen der Kontakt einer 
Schulleitung mit mehreren Elternvereinen nicht 
ökonomisch wäre und bei widersprüchlichen 
Ansichten der Elternvereine Probleme entstünden. 
Andererseits. erscheint das Einräumen besonderer 
Rechte bezüglich der einzelnen Schulen bei über­
schulischen Elternvereinen nicht sinnvoll, weil in 
diesen Fällen die· besondere Bezogenheit auf die 
betreffende Schule fehlen kann. Eine besondere 
Situation besteht jedoch bei den Polytechnischen 
Lehrgängen, da diese Schulen nur ein Schuljahr 
umfassen. Aus diesem Grund ist die Einrichtung 
und das Bestehen eines Elternvereines nur für eine 
derartige Schule mit großen Schwierigkeiten ver­
bunden. Ferner gibt es manchmal mehrere Schulen 
in einem Gebäude (zB Volks- und Hauptschule 
oder zwei Volksschulen). Der Entwurf sieht daher 
einerseits eine KlarsteIlung vor, für welche Eitern­
vereine die im ·Abs. 1 bis 3 umschriebenen Rechte 
zustehen, und andererseits, daß sich der Wirkungs­
bereich eines Elternvereines einer V olks-, Haupt­
oder Sonderschule auch auf einen Polytechnischen 
Lehrgang oder auf in engem örtlichen Zusammen­
hang bestehende Schulen beziehen kann. Aus der 
Wendung "Wirkungsbereich... bezieht" ergibt 
sich im Hinblick auf die dem Elternverein im Rah­
men der Schule zukommenden Aufgaben, daß sicp 
der Wirkungsbereich nicht nur formell, sondern 
auch in der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit auf die 
einzelnen Schulen zu erstrecken hat. Auf Grund 
"der letztgenannten Sonderregelung ist es jedoch 
erforderlich, auch im neuen.§ 64 Abs.6 hinsichtlich 
des Rechtes auf Entsendung der Elternvertreter in 
den Schulgemeinschaftsausschuß eine Sonderbe­
stimmung ·aufzunehmen. 

Zu Z 40: 

Wie bereits im allgemeinen Teil der Erläuterun­
gen ausgeführt worden ist, hat der Nationalrat am 
30. Juni 1982 im Zusammenhang mit der 3. Schul­
unterrichtsgesetz-Novelle durch Entschließung den 
Wunsch zum Ausdruck gebracht, daß im Schulun­
terrichtsgesetz Maßnahmen zur Erweiterung der 
Mitwirkungsrechte der Eltern auch im Bereich der 
V olks-, Haupt- und Sonderschule vorgesehen wer­
den. Wie ebenfalls im allgemeinen Teil der Erläute­
rungen dargelegt worden ist, soll im Bereich der 1. 
bis 8. Schulstufe die Zusammenarbeit zwischen 

Lehrern und Erziehungsberechtigten auf Klassen­
ebene im Vordergrund stehen. Dies deshalb, weil in 
diesem Bereich dem Verhältnis Lehrer - Erzie­
hungsberechtigte besonderes Gewicht zukommt. 
Die Mitwirkungsrechte der Erziehungsberechtigten 
sollen daher ihre Basis in einem Klassenforum fin­
den. Dieses Klassenforum besteht aus dem Klassen· 
vorstand und den Erziehungsberechtigten der 
Schüler einer Klasse. (An Schulen mit Klassenleh­
rersystem, das sind die Volksschulen und zum Teil 
die Sonderschulen, kommen gemäß § 54 Abs. 3 die 
Aufgaben des Klassenvorstandes dem Klassenlehrer 
zu; dies gilt auch für die Aufgaben im Rahmen des 
§ 63 a. Eine besondere Nennung des Klassenlehrers 
im § 63 a wäre daher nicht nötig. Im Begutach­
tungsverfahren haben jedoch mehrere Stellen trotz­
dem die Nennung des Klassenlehrers im Gesetzes­
text verlangt, sodaß diese runmehr erfolgt.) 

Diese Zusammensetzung und die Vorsitzführung 
im Klassenforum ist im Abs. 3 geregelt. Die nähe­
ren Vorschriften über die Einberufung des Klassen­
forums finden sich im Abs. 4, bei dessen Gestaltung 
auf die Neuregelungen für den Schulgemein­
schaftsausschuß im § 64 Abs. 9 Bedacht genommen 
wurde (siehe a.uch die diesbezüglichen Erläuterun­
gen zu Z 41). 

Im Bereich der 1. bis 4. Schulstufe gibt es von 
Schülerseite her keine Klassensprecher. Obwohl 
auf der 5. bis 8. Schulstufe nunmehr nach den 
Änderungen in den §§ 58 und 59 (siehe die Erläute­
rungen zu Z 35 und 36), Klassensprecher generell 
vorgesehen sind, ist doch zu berücksichtigen, daß 
diese nicht den vollen Umfang der Vertretungs­
rechte haben. Aus diesen Gründen sowie im Hin­
blick auf die weiteren Ausführungen zu § 63 a 
ergibt sich, daß der Einrichtung von Klasseneltern­
vertretern im Bereich der Volks-, Haupt- und Son­
derschulen besonderes Gewicht zukommt. Daher 
soll das Klassenforum bereits in seiner ersten Sit- . 
zung jedes Schuljahres einen Klassenelternvertreter 
und seinen Stellvertreter wählen. Hiefür soll dem 
Elternverein das Recht auf Erstattung eines Wahl­
vorschlages eingeräumt werden, weil 

1. es im Interesse der Koordination liegt, wenn 
der Klassenelternvertreter vom Vertrauen des 
Elternvereines getragen wird und 

2. ein derartiges Vorschlagsrecht' die Wahl des 
Klassenelternvertreters vereirifacht. (Von einer 
Bestellung des Klassenelternvertreters durch den 
Elternverein in analoger Weise, wie dies bei der 
Entsendung der Vertreter der Erziehungsberechtig­
ten in den Schulgemeinschaftsausschuß im derzeiti­
gen § 64 Abs. 5 der Fall ist,· wird im Entwurf 
Abstand genommen, weil die Wahl eines Klassenel­
ternvertreters unmittelbar durch die Eltern einer 
Klasse im Hinblick auf die Einberufung des Klas­
senforums am Beginn des Schuljahres ohne Schwie­
rigkeiten möglich ist, wogegen die unmittelbare 
Wahl der Vertreter der Erziehungsberechtigten in 
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den Schulgemeinschaftsausschuß einen hohen Ver­
waltungsaufwand verursacht.) 

Die Bestimmungen über das Stimmrecht und die 
Beschlußerfordernisse im Klassenforum sind in den 
Abs. 6 und 7 enthalten. Bezüglich des Stimmrechtes 
der Erziehungsberechtigten im Klassenforum wird 
darauf hingewiesen, daß auf Grund der Formulie­
rung des Abs. 6 (" ... den Erziehungsberechtigten 
j e des Schülers der betreffenden Klasse j ewe i I s 
ein e S tim m e ... ce) bezüglich eines Schülers 
nur eine einzige Stimme abgegeben werden darf. 

Weitere Bestimmungen bezüglich des Klassenfo­
rums enthalten die Abs. 13 bis 17. 

Da sich die Angelegenheiten, für die ein Mitwir­
kungsrecht den Erziehungsberechtigten einzuräu­
men ist, nicht immer nur auf eine Klasse beschrän­
ken, ist auch eine klassenübergreifende Einrichtung 
vorzusehen. Dies soll durch das Schulforum 
geschehen, dem unter dem Vorsitz des Schulleiters 
gleich viele Lehrer und Erziehungsberechtigte 
angehören, nämlich die Klassenvorstände bzw. 
Klassenlehrer einerseits und die KlasseneIternver­
treter andererseits. Die Bestimmungen betreffend 
das Schulforum finden sich . in einer den Bestim­
mungen für das Klassenforum entsprechenden 
Weise in den Abs. 8 bis 17. In diesem Zusammen­
hang ist besonders auf die Möglichkeit der Einrich­
tung von Ausschüssen des Schulforums hinzuwei­
sen (siehe Abs. 8). 

Der Aufgabenbereich der Klassen- und Schulfo­
ren ist im Abs. 2 umschrieben, welcher inhaltlich 
dem neuen. § 64 Abs. 2 im wesentlichen entspricht 
(siehe auch die diesbezüglichen Erläuterungen zu 
Z 41). § 63 a Abs. 2 weicht nurin folgenden Punk­
ten vom vorgeschlagenen neuen Abs. 2 des § 64 ab: 

l. Dem Klassenforum bzw. Schulforum obliegt 
nicht die Entscheidung über die Durchführung von 
Elternsprechtagen; dies deshalb, weil gemäß § 19 
Abs. 1 die Durchführung von zwei Elternsprechta­
gen im Unterrichtsjahr an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen verbindlich vorgeschrieben ist. Im 
Gegensatz dazu sind an allen anderen Schularten 
Sprechtage nur bei Bedarf anzusetzen, sodaß im 
letzteren Fall über die Durchführung von Eltern­
sprechtagen überhaupt erst eine Entscheidung zu 
treffen ist. Allerdings erscheint eine Mitwirkung 
der Erziehungsberechtigten hinsichtlich des Termi­
nes und der Art der Durchführung von Eltern­
sprechtagen auch im Bereich der V olks-, Haupt­
und Sonderschulen zweckmäßig, sodaß ein diesbe­
zügliches Beratungsrecht in Z 2 lit. d vorgesehen 
ist. 

2. Ferner fehlen die Mitentscheidungsrechte 
bezüglich der Schülermitverwaltung, die im § 64 
Abs.2 Z 1 lit. j, k und I vorgesehen sind; dies des­
halb, weil auf der l. bis 4. Schulstufe keine Schüler­
mitverwaltung vorgesehen ist und im Bereich der 5. 
bis 8. Schulstufe auf Grund der für diese Schulstu-

fen geltenden Sonderbestimmungen in den §§ 58 
und 59 keine derartigen Entscheidungen erforder­
lich sind. 

Die Zuständigkeitsverteilung zur Entscheidung 
bzw. Beratung über die im Abs. 2 angeführten 
Angelegenheiten für das Klassenforum einerseits 
und Schulforum andererseits richtet sich - wie 

. dies aus der Einleitung des Abs. 2 hervorgeht -
danach, ob die einzlClne Angelegenheit nur eine 
Klasse betrifft oder über deren Interessensbereich 
hinausgeht; im ersteren Fall ist das Klassenforum 
der betreffenden Klasse, im anderen Fall das Schul­
forum zuständig. 

. Bei der Behandlung von Angelegenheiten des 
Abs. 2 im Klassenforum können sich folgende 
Möglichkeiten ergeben: 

1. Auf Grund der Erfüllung der entsprechenden 
Abstimmungserfordernisse hinsichtlich der Anwe­
senheit und der Stimmenmehrheit ergibt sich ein 
Beschluß, der gemäß Abs. 16 durchzuführen ist. 

2. Bei der Beschlußfassung ergibt sich eine 
Stimmengleichheit; in diesem Fall muß unterschie­
den werden, ob es sich um eine Angelegenheit han­
delt, in der dem Klassenforum ein Entscheidungs­
recht zusteht oder nur ein Beratungsrecht. In den 
Fällen, in denen Entscheidungen zu treffen sind 
(Abs.2 Z 1), ist meist Dringlichkeit geboten, sodaß 
es zweckmäßig ist, das Dirimierungsr~cht durch die 
Stimme des Klassenvorstandes vorzusehen, zumal 
es sich im Regelfall um Angelegenheiten mit einer 
pädagogischen Komponente handelt. Hingegen ist 
in den Beratungsfällen (Abs. 2 Z 2) diese Dringlich­
keit nicht gegeben, sodaß von einem derartigen 
Dirimierungsrecht abgesehen werden kann und die 
Angelegenheit bis zur Beratung über einen neuen 
einschlägigen Antrag verschiebbar ist. 

3. Wenn die Beschlußfähigkeit des Klassenfo­
rums nicht gegeben ist, erscheint es zweckmäßig, 
nicht eine neuerliche Sitzung des Klassenforums 
einzuberufen, wo die Gefahr der mangelnden 
Beschlußfähigkeit wiederum besteht. Der über­
gang der Zuständigkeit auf das Schulforum 
erscheint zweckmäßig, da dieses einen kleineren 
Teilnehmerkreis umfaßt und daher die Beschlußfä­
higkeit eher erreichbar ist. Lediglich im Falle der 
Wahl des Klassenelternvertreters erscheint ein 
übergang der Zuständigkeit an. das Schulforum 
nicht zweckentsprechend; in diesem Fall soll daher 
das Klassenforum eine halbe Stunde nach dem vor­
gesehenen Beginn auf jeden Fall beschlußfähig sein. 

4. Im Rahmen der Abstimmung unterliegt die 
Meinung des Klassenvorstandes (Klassenlehrers). 
Da das Klassenforum nicht paritätisch zusammen­
gesetzt ist, könnte ein derartiges überstimmen der 
Partnerschaft abträglich sein. Daher erscheint es 
zweckmäßig, wenn in diesen Fällen die Zuständig­
keit auf ein Gremium, in welchem Lehrer und 
Erziehungsberechtigte paritätisch vertreten sind, 
übergeht, dh. auf das Schulforum. 

637 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)28 von 61

www.parlament.gv.at



637 der Beilagen 29 

Der Übergang einer Angelegenheit auf das 
Schulforum bedeutet jedoch nicht in allen Fällen, 
daß das gesamte Schulforum, dh. alle Klassenvor­
stände (Klassenlehrer) und alle Klassenelternvertre­
ter über eine Angelegenheit, die sonst dem Klassen­
forum zustünde, beraten und entscheiden müssen. 
Das Schulforum hat gemäß Abs. 8 die Möglichkeit, 
zur Behandlung und Beschlußfassung von eine 
oder mehrere Klassen betreffenden Angelegenhei­
ten sowie von besonderen die gesamte Schule 
betreffenden Angelegenheiten Ausschüsse einzuset­
zen. Danach besteht die Möglichkeit, daß zur Ver­
einfachung des Verfahrens nicht für alle Angele­
genheiten, die nach der ersten Sitzung des Klassen­
forums anfallen, immer wieder das Klassenforum 
einberufen wird; das Schulforum kann zur Bera­
tung der laufenden Angelegenheiten auch nur für 
eine Klasse einen Ausschuß einsetzen, dem der 
Klassenvorstand (Klassenlehrer) und der Klassenel­
ternvertreter angehört. Nähere Regelungen in die­
sem Zusammenhang kann das Schulforum durch 
eine Geschäftsordnung (Abs. 15) beschließen. 
Dadurch kann das Mitwirkungsmodell entspre­
chend den örtlichen Gegebenheiten wesentlich ver­
einfacht werden. Sofern eine Angelegenheit nicht 
die gesamte Schule, jedoch mehrere Parallelklassen 
einer Schulstufe betrifft, könnte die Behandlung 
der betreffenden Angelegenheiten durch einen Aus"': 
schuß zweckmäßig sein, dem alle Klassenvorstände 
der betroffenen Parallelklassen sowie deren Klas­
senelternvertreter angehören. Die vorgesehenen 
gesetzlichen Bestimmungen ermöglichen daher je 
nach den örtlichen Bedürfnissen ein flexibles 
Modell, bei dem einerseits die Eltern einer Klasse 
ein starkes Mitwirkungsrecht haben, andererseits 
jedoch Möglichkeiten zu einer sehr verwaltungs­
ökonomischen Vorgangsweise bestehen. 

Durch Abs c 13 wird ermöglicht, daß ab der 
5. Schulstufe zum Klassen- und Schulforum auch 
die Klassensprecher eingeladen werden können, 
sodaß dem vom Nationalrat in seiner Entschlie­
ßung ausgedrückten Wunsch, auf möglichste Betei­
ligung der Schüler, Rechnung getragen wird. 

Im übrigen wird auf die Bemerkungen zu Z 41 
verwiesen, die in ihren grundsätzlichen Ausführun­
gen auch hier zutreffen. 

Zu Z 41: 

per den Schulgemeinschaftsausschuß regelnde 
§ 64 soll in seinen grundsätzlichen Bestimmungen 
beibehalten, jedoch in seiner Wirkung ausgebaut 
werden. So wie bisher soll der Schulgemeinschafts­
ausschuß erst ab der 9. Schulstufe bestehen, zumal 
erst ab dieser Schulstufe eine voll wirksame Schü­
lermitverwaltung und damit auch eine entspre­
chende Beteiligung der Schüler im Schulgemein­
schaftsausschuß möglich ist. 

Die Neufassung des Abs. 1 'nimmt darauf 
Bedacht, daß gemäß den Bestimmungen der 

7. Schulorganisationsgesetz-Novelle Sonderschulen 
auch nach dem Lehrplan des Polytechnischen Lehr­
ganges geführt werden können. Nicht vertretbar 
erschiene es, -Schüler dieser Sonderschulen (hier 
handelt es sich insbesondere um Kinder mit physi­
schen Behinderungen und erziehungsschwierige 
Kinder) von der Möglichkeit der Beteiligung an 
demokratischen Einrichtungen der Schule fernzu­
halten, insbesondere wenn man bedenkt, daß einer 
derartigen Beteiligung auch erzieherische Bedeu­
tung zukommt. 

Entsprechend dem Aufbau des § 63 a soll der 
Aufgabenbereich des Schulgemeinschaftsausschus­
ses bereits möglichst an die Spitze des § 64 gestellt 
werden. Wie bereits im allgemeinen Teil der Erläu­
terungen ausgeführt wurde, ist ein wesentliches 
Anliegen des Entwurfes der 4. Schulunterrichtsge­
setz-Novelle eine Ausweitung der Schulpartner­
schaft. In diesem Sinne sollen nicht nur die Zustän­
digkeiten des Schulgemeinschaftsausschusses 
gegenüber der derzeitigen Rechtslage erweitert, 
sondern sollen dem Schulgemeinschaftsausschuß 
vor allem Entscheidungsrechte übertragen werden. 
In diesem Zusammenhang erscheinen einige Fest­
stellungen wichtig: 

1. Der Schulgemeinschaftsausschuß ist ein Organ 
der Schule, dem sowohl Entscheidungs- als auch 
Beratungsfunktionen übertragen werden. Im Rah­
men der Entscheidungen ist der Schulgemein­
schaftsausschuß ebenso ein behördliches Organ, 
wie dies andere Organe der Schule sein können (zB 
der Schulleiter, der Klassenvorstand oder Lehrer­
konferenzen). Der Schulgemeinschaftsausschuß ist 
bereits derzeit entscheidendes Organ in den Fällen 
des geltenden § 64 Abs. 7 lit. bund c, wobei aller­
dings nur den Lehrern und Schülern ein beschlie­
ßendes Stimmrecht zukommt. 

2. Für den Schulgemeinschaftsausschuß als bera­
tendes Organ und als entscheidendes Organ gelten 
die gleichen Vorschriften wie für sonstige behördli­
che Organe. Die Mitglieder des Schulgemein­
schaftsausschusses unterliegen daher sowohl der 
Amtsverschwiegenheit als auch der Verantwortung 
für ihre Entscheidungen. Da es sich um ein Kolle­
gialorgan handelt, haften für die Entscheidungen 
jeweils jene Organwalter, die für den letztlich 
zustande gekommenen Beschluß gestimmt haben. 

3. Auch Kollegialorgane sind an die geltenden 
Gesetze und Verordnungen gebunden und unter­
liegen - soweit sie nicht durch Verfassungsgesetz 
weisungsfrei gestellt worden sind, was hier nicht 
der Fall ist - den Weisungen vorgesetzter Organe. 
Der Schulleiter ist nicht vorgesetztes Organ des 
Schulgemeinschaftsausschusses, sondern nur dessen 
Vorsitzender. Stellt er fest, daß eine Entscheidung 
des Schulgemeinschaftsausschusses rechtswidrig ist, 
hat er die Weisung der Schulbehörde erster Instanz 
einzuholen (siehe Abs. 17). 
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4. Wie alle staatlichen Organe, kann auch der 
Schulgemeinschaftsausschuß nur im Rahmen seines 
Zuständigkeitsbereiches wirksam werden. Betrifft 
daher eine Entscheidung auch Angelegenheiten, die 
in den Zuständigkeitsbereich anderer Organe fallen 
(zB Angelegenheiten des Dienstrechtes), so kann 
ein Beschluß des Schulgemeinschaftsausschusses 
nur wirksam werden, wenn auch die diesbezügli­
chen Voraussetzungen gegeben sind. In diesem 
Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß der 
Schulgemeinschaftsausschuß über Angelegenheiten, 
die rriit Kosten verbunden sind, nur entscheiden 
kann, wenn die entsprechende budgetmäßige Dek­
kung gegeben ist (dies gilt nicht nur für öffentliche 
Schulen, sondern auch für Privatschulen; bei letzte­
ren wird daher erforderlichenfalls das Einverneh­
men mit dem Schulerhalter herzustellen sein). Eine 
Entscheidung, die mit dienstrechtlichen AnordnilO­
gen verbunden ist, kann nur dann wirksam werden, 
wenn auch die erforderlichen dienstrechtlichen 
Maßnahmen gesetzt werden. Sofern der Schulge­
meinschaftsausschuß eine Entscheidung trifft, die 
in den Bereich der Diensteinteilung der Lehrer ein­
greift, ist die Befassung des Dienststellenausschus­
ses entsprechend den Bestimmungen des Bundes­
Personalvertretungsgesetzes erforderlich. 

Zu den einzelnen Zuständigkeiten des Schulge­
meinschaftsausschusses ist festzustellen: 

Zum vorgesehenen Abs. 2 Z 1 des § 64: 

Dieser Abschnitt enthält die Entscheidungszu­
ständigkeiten des Schulgemeinschaftsausschusses ; 
sofern ein Beschluß in diesen Angelegenheiten im 
Hinblick auf das Fehlen der erforderlichen Anwe­
senheit nicht zustande kommt bzw. sofern Stim­
mengleichheit besteht, kommt Abs. 18 zur Anwen­
dung. 

Zu lit. a: 

Die Entscheidungszuständigkeit des Schulge­
meinschaftsausschusses im Zusammenhang mit 
Schulveranstaltungen ist auf die in diesen Angele­
genheiten genannten Punkte beschränkt. Im übri­
gen hat der Schulgemeinschaftsausschußlediglich 
ein Beratungsrecht gemäß Z 2 lit. c. Die Entschei­
dung im Falle einer Wahlmöglichkeit durch die 
Schule betreffend die Art der Schulveranstaltung 
bedeutet nicht von vornhere'in die Genehmigung 
der diesbezüglichen Schulveranstaltung, sondern 
die Auswahl bei der AntragsteIlung; dies ist zB der 
Fall, wenn gemäß § 1 Z III der, Verordnung über 
die Art, die Anzahl und die Durchführung von 
Schulveranstaltungen, BGBI. Nr. 369/1974, an die 
Stelle eines Schulschikurses Schulschitage treten 
können oder wenn gemäß § 2 Z III/l lit. b dieser 
Verordnung die Schullandwoche in der Form einer 
Schulschwimmwoche oder der "Wien-Aktion". 
durchgeführt werden sollen. ' 

Zu lit. b wird auf die Ausführungen zu Z 8 ver­
wIesen. 

Zu lit. c; 

Gemäß § 19 Abs. 1 liegt die Durchführung von 
Elternsprechtag~n an den weiterführenden Schulen 
im Ermessen der betreffenden Schule. Da die 
Durchführung von Elternsprechtagen im besonde­
ren Interesse der Erziehungsberechtigten liegt, 
erscheint es vertretbar, die diesbezügliche Entschei­
dung nicht wie bisher durch den Schulleiter nach 
Beratung im Schulgemeinschaftsausschuß, sondern 
durch den Schulgemeinschaftsausschuß selbst zu 
treffen. 

Zu lit. d; 

Die Entscheidung über die Hausordnung soll 
von der bisherigen Zuständigkeit der Schulkonfe­
renz auf den Schulgemeinschaftsausschuß überge­
hen; im übrigen wird auf die Ausführungen zu Z 23 
verwIesen. 

Zu lit. e und f wird auf die Bemerkungen zu Z 25 
verwIesen. 

Zu lit. g finden sich nähere Ausführungen bereits 
im Rahmen der Bemerkungen zu Z 26. 

Zu lit. hund i: 

Diese Angelegenheiten waren bisher vom Schul­
gemeinschaftsausschuß lediglich zu beraten; da 
hier im besonderen Interessen der Schüler und 
deren Erziehungsberechtigten betroffen werden, 
erscheint es sinnvoll, die Entscheidung dem Schul­
gemeinschaftsausschuß zu übertragen. 

Zu lit. j und 1; 

Diese Angelegenheiten fallen bereits derzeit in 
die Entscheidungszuständigkeit des Schulgemein­
schaftsausschusses (derzeitiger § 64 Abs.7 lit. b), 
doch besitzen hiebei derzeit nur die Lehrer- und 
Schülervertreter, nicht jedoch die Vertreter der 
Erziehungsberechtigten ein Stimmrecht; in Hin­
kunft soll auch den Vertretern der Erziehungsbe­
rechtigten im Sinne des Pannerschaftsgedankens 
eine Mitentscheidung bei der Festsetzung des 
Umfanges der Mitwirkungsrechte und des, Wir­
kungsbereiches der Schülervertreter zukomme'n. 

Zu lit. k;' 

Die Angelegenheiten der Mitgestaltung des 
Schullebens sollen von einer Berat~ngszuständig­
keit des Schulgemeinschaftsausschusses in die Ent­
scheidungszuständigkeit übergeführt werden. 

Zu lit. m: 

Die Festlegung des Umfanges der neuen Mitwir­
kungsrechte der Erziehungsberechtigten (siehe die 
Bemerkungen zu Z 38) sollen in gleicher Weise wie 
die Festlegung des Umfanges der Mitwirkungs­
rechte der Schülervertreter (siehe die neue lit. j) in 
die Entscheidungszuständigkeit des Schulgemein­
schaftsausschusses übertragen werden. 
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Nicht mehr im Entscheidungskatalog des Schul­
gemeinschaftsausschusses findet sich die Aberken­
nung der Wählbarkeit eines Schülers zum Schüler­
vertreter (derzeitiger § 64 Abs. 7 lit. c), weil der 
derzeit geltende § 59 Abs. 6 in die Neufassung die­
ses Paragraphen nicht mehr übernommen wird. 
Der Grund für den Entfall dieser Bestimmungliegt 
darin, daß eine derartige Entscheidung, die erst für 
das kommende Schuljahr Geltung hat, in der Praxis 
ohne' Bedeutung ist. 

Zum vorgesehenen Abs. 2 Z 2 des § 64: 

Dieser Abschnitt des Zuständigkeitsbereiches des 
Schulgemeinschaftsausschusses enthält die Bera­
tungsangelegenheiten. Im Gegensatz zur Entschei­
dungszuständigkeit in Z 1, wo die- Aufgaben natur­
gemäß taxativ aufgezählt werden müssen, enthält 
Z 2 entsprechend der derzeit geltenden Regelung 
über die Beratungsrechte nur eine demonstrative 
Aufzählung. Bezüglich der Beratungsrechte ist im 
Zusammenhang mit den Bestimmungen über die 
Einberufung (Abs. 9) festzustellen, daß in den in 
Z 2 angeführten Angelegenheiten die zuständigen 
Organe der Schule Maßnahmen auch ohne vorher­
gehende Beratung durch den Schulgemeinschafts­
ausschuß setzen können. Dies geht deshalb aus 
dem Abs. 9 hervor, weil die Einberufung des Schul­
gemeinschaftsausschusses nicht in allen Fällen 
zwingend vorgeschrieben ist. Sofern jedoch die 
Lehrer, die Schüler oder die Erziehungsberechtig­
ten glauben, daß eine Beratung wesentlich ist, kön­
nen sie ohnehin auf Grund des Abs. 9 die Einberu­
fung einer diesbezüglichen Sitzung des Schulge­
meinschaftsausschusses verlangen. 

Zu den einzelnen Beratungspunkten ist festzu­
stellen: 

Lit. a , b, c und f entsprechen dem derzeit gelten­
den Abs. 7 lit. a sublit. aa, bb, cc sowie gg (die übri­
gen derzeitigen Beratungszuständigkeiten des 
Schulgemeinschaftsausschusses finden sich nun­
mehr in den Entscheidungsrechten). Neu hinzuge­
kommen ist die Beratung über die Wahl von Unter­
richtSmitteln sowie über die Verwendung von der 

. Schule zur Verwaltung übertragenen Budgetmit­
teln. 

Der neue Abs. 3 entspricht dem bisherigen 
Abs.2. 

Die neuen Abs. 4 bis 6 entsprechen im wesentli­
chen den derzeit geltenden Abs. 3 bis 5. Neu ist, 
daß für die einzelnen Vertreter auch Stellvertreter 
zu wählen bzw. zu entsenden sind; dies erscheint 
im Hinblick auf die neuen Entscheidungszuständig­
keiten des Schulgemeinschaftsausschusses erforder­
lich .. Ferner ist darauf hinzuweisen; daß bei den 
Lehrern aus Gründen der Verwaltungsökonomie 
die Wahl für die Dauer von zwei Jahren erfolgen 
kann. Eine solche Regelung für die Lehrer ist mög­
lich, da der Lehrkörper einer Schule im wesentli­
chen konstant ist; eine gleichartige Regelung 

erscheint jedoch für .die Vertreter der Schüler und 
Erziehungsberechtigten nicht sinnvoll. Ferner soll 
für die lehrgangs mäßigen Berufsschulen die Wahl 
ilicht mehr zu Beginn jedes Lehrganges erforder­
lich sein, sondern bei den Lehrern für das gesamte 
Schuljahr im Sinne des Schulzeitgesetzes gelten. 

Bei den Bestimmungen über die Wahl von Ver­
tretern in den Schulgemeinschaftsausschuß wurde 
überlegt, ob im Interesse von kleineren Gruppen 
ein besonderes Wahlsystem in Abweichung von 
dem auf Grund der Verordnung des Bundesmini­
sters für Unterricht und Kunst über die Durchfüh­
rung der Wahl der Mitglieder des Schulgemein­
schaftsausschusses, BGBI. Nr. 375/1974, vorgese­
hen werden soll. Ein derartiges System würde 
jedoch einen Wahivorgang erforderlich machen, 
der in der gleichen Weise wie die Wahl in die Schü­
lervertretungen auf Grund des Bundesgesetzes über . 
die Einrichtung einer überschulischen Schülerver­
tretung, BGBI. Nr.56/1981) vorgesehen ist; ein 
derartiger Wahlvorgang wäre jedoch mit einem 
starken Verwaltungs- und Zeitaufwand verbunden. 
Den diesbezüglichen Überlegungen wurde daher 
nicht näher getreten. Ebenso wurde die Möglich­
keit der Entsendung von Lehrervertretern durch 
Organe auf Grund des Bundes-Personalvertre­
tungsgesetzes. geprüft. Auch diesbezügliche Ände­
rungen des Bestellungsvorganges wurden in den 
Entwurf nicht aufgenommen, da· auch ein derarti­
ges Vorgehen ein Abgehen von der unmittelbaren 
Persönlichkeitswahl bedingen würde. 

Bei den Bestimmungen über die Wahl von Ver­
tretern in den Schulgemeinschaftsausschuß wurde 
im Interesse von kleineren Gruppen in Abweichung 
von der bisherigen Regelung des § 64 des Schulun­
terrichtsgesetzes und der Verordnung über die 
Durchführung der Wahl der Mitglieder des Schul­
gemeinschaftsausschusses, BGBI. Nr. 375/1974, 
das System der Wahl in die Schülervertretungen 
auf Grund des Bundesgesetzes über die Einrichtung 
einer überschulischen Schülervertretung, BGBI. 
Nr. 56/1981, in den neuen § 64 Abs.8 übernom­
men. Dementsprechend mußten auch die Abs. 4 bis 
7 geändert werden. Bisher ist der Schulleiter nur 
Vorsitzender bei der Wahl der Vertreter der Lehrer 
und Erziehungsberechtigten; bei der Wahl der 
Schülervertreter ist jedoch der Schulsprecher Wahl­
leiter. Da das neue System in der Handhabung 
schwieriger ist und das neue System auch an Poly­
technischen Lehrgängen und einjährigen Haushal­
tungsschulen gilt, erscheint es notwendig, auch bei 
der Wahl der Schülervertreter die Leitung dieser 
Wahl dem Schulleiter (oder einem von ihm nam­
haft gemachten Lehrer) zu übertragen, wobei aller­
dings der Schulsprecher als Beisitzer vorgesehen ist. 

Abs. 9 entspricht dem derzeitigen Abs. 8, wobei 
zusätzliche Be~timmungen betreffend die Festset­
zung des Sitzungstermines unter Bedachtnahme auf 
Wünsche aus der Elternschaft aufgenommen wor­
den sind. 
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Die Bestimmungen des derzeitigen Abs. 9 bezüg­
lich des Vorsitzes finden sich im Abs. 10 und hin­
sichtlich der Vertretung im Abs. 19. 

Eine dem derzeitigen Abs. 10 entsprechende 
Bestimmung erscheint im Hinblick auf die Neuor­
ganisierung des Schulgemeinschaftsausschusses ent­
behrlich. 

Die derzeit in den Abs. 11 und 12 enthaltenen 
Bestimmungen betreffend die Abstimmung finden 
sich in den neuen Abs. 11 und 12. 

Der nunmehr vorgesehene Abs. 13 entspricht der 
derzeitigen Regelung mit der gleichen Absatzbe­
zeichnung. 

Durch den neuen Abs. 14 soll geklärt werden, 
daß auch dem Schulgemeinschaftsausschuß nicht 
angehörende Abteilungsleiter, Fachvorstände, leh­
rer und Schülervertreter zur Beratung von Angele­
genheiten eingeladen werden können, weil dies zur 
Findung entsprechender Beschlußgrundlagen 
zweckmäßig erscheint. Unter dem Begriff Lehrer 
fallen im Sinne der Terminologie der §§ 52 bis 54 a 
auch Kustoden, Werkstätten- und Bauhofleiter, 
Klassenvorstände und Fachkoordinatoren. 

Die Aufnahme der in den Abs. 15 und 16 enthal­
tenen Formalbestimmungen entspricht den an das 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport 
herangebrachten diesbezüglichen Wünschen. 

Abs. 17 enthält die näheren Bestimmungen hin­
sichtlich der Durchführung von Beschlüssen des 
Schulgemeinschaftsausschusses sowie die V or­
schriften über das Verhalten des Schulleiters bei 
rechtswidrigen Beschlüssen. Die letztgenannte 
Regelung entspricht inhaltlich dem derzeitigen 
Abs. 14. 

Da dem Schulgemeinschaftsausschuß nunmehr 
die Entscheidungszuständigkeit in einer Reihe von 
Angelegenheiten übertragen worden ist, muß auch 
eine Regelung für den Fall getroffen werden, daß 
die Beschlußfähigkeit nicht gegeben ist. Die diesbe­
züglichen Regelungen enthält Abs. 18. 

Die im Abs. 19 enthaltenen Vorschriften über die 
Vertretung und das Vorgehen für den Fall der 
Befangenheit sind im Hinblick auf die Entschei­
dungszuständigkeiten erforderlich. 

Abs. 20 entspricht dem derzeit geltenden Abs. 15. 

Zu Z 42: 

Gemäß § 66 Abs .. 3 ist der Schuiarzt zur Teil­
nahme an Lehrerkonferenzen einzuladen, wenn 
Angelegenheiten des· Gesundheitszustandes von 
Schülern oder Fragen der Gesundheitserziehung 
behandelt werden. Im Hinblick auf die Ausweitung 
der Zuständigkeit des Schulgemeinschaftsausschus­
ses (siehe Z 41) sowie die Schaffung von Klassen­
und Schulforen (siehe Z 40) erscheint es zweckmä­
ßig, bei der Beratung von Angelegenheiten des 

Gesundheitszustandes oder Fragen der Gesund­
heitserziehung im Rahmen dieser Gremien des 
Schulgemeinschaftsausschusses den Schularzt auch 
zu den diesbezüglichen Beratungen einzuladen. 
Dieser Überlegung entspricht die Neuformulierung 
des § 66 Abs.3 (die korrespondierenden Bestim­
mungen finden sich in den neuen §§ 64 Abs. 14 und 
63 a Abs. 13). 

Zu Z 43: 

§68 des Schulunterrichtsgesetzes ermächtigt 
auch nicht eigenberechtigte Schüler ab der 
9. Schulstufe zum selbständigen Handeln in 
bestimmten Angelegenheiten. In der ursprünglichen 
Fassung des Schulunterrichtsgesetzes war es erfor­
derlich, daß jeweils eine Kenntnisnahme des Han­
delns (nicht eine Zustimmung zum Inhalt) durch 
die Erziehungsberechtigten erfolgt. Durch die 1. 
Schulunterrichtsgesetz-Novelle, BGBI. Nr. 
231/1977, wurde den Erziehungsberechtigten das 
Recht eingeräumt, durch Erklärungen auf die 
Kenntnisnahme schriftlich zu verzichten. Die der­
zeit geltende Regelung bedeutet, daß entweder auf 
die Kenntnisnahme aller im § 68 umschriebenen 
Handlungen des noch nicht eigenberechtigten 
Schülers verzichtet wird oder in allen Fällen eine 
derartige Kenntnisnahme beigebracht werden muß. 
Dies erscheint jedoch insbesondere im Zusammen­
hang mit der Rechtfertigung des Fernbleibens nicht 
zweckmäßig. Es kann sein, daß es zum Teil wäh­
rend eines vorübergehenden Zeitraumes aus erzie­
herischen Gründen vorteilhaft wäre, wenn die 
Erziehungsberechtigten vQn den Rechtfertigungen 
durch den Schüler Kenntnis erlangen. Auch ist 
'nicht einzusehen, daß die Erziehungsberechtigten 
auf die Kenntnisnahme von Handlungen, die für 
den weiteren Bildungsweg von wesentlicher Bedeu­
tung sein können, verzichten sollen, wenn sie in 
anderen Belangen die Eigenständigkeit ihres Kin­
des voll unterstützen. Der Entwurf sieht daher vor, 
daß die Erziehungsberechtigten auch auf die 
Kenntnisnahme einzelner Angelegenheiten verzich­
ten können. Da der Verzicht schriftlich erfolgen 
muß, ergibt sich für die Evidenzhaltung im Rahmen 
der Schule keine Schwierigkeit. 

Zu Z 44: 

Im Hinblick auf die im § 13 a enthaltene Neure­
gelung betreffend die schulbezogenen Veranstal­
tungen erscheint eine Ergänzung des § 68 hinsicht­
lich der Anmeldung zu derartigen Veranstaltungen 
sinnvoll. 

Zu Z 45 und 46: 

Die hier vorgesehenen Zitatänderungen sind 
wegen der in Z 9 vorgesehenen Neubezeichnung 
der Absätze im § 18 erforderlich. 
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Zu Z 47: 

Durch § 70 w~rdin den in Abs. 1 und 2 dieser 
Bestimmung genannten Fällen ein Berufungsrecht 
in den Angelegenheiten eingeräumt, in denen schu: 
fische Organe Entscheidungen treffen. Bei anderen 
schulischen Entscheidungen, wie zB bei der Unter­
sagung der Teilnahme an schulbezogenen Veran­
staltungen (zB bei einem Sportwettkampf - vg1. 
Art. I Z 8 und die Erläuterungen hiezu), wäre eine 
Berufungsmögli<;hkeit eine ungerechtfertigte Büro­
kratisierung, zumal es sich hier um Entscheidungen 
handelt, bei denen weder ein entprechendes 
Rechtsschutzinteresse besteht noch in den meisten 
Fällen eine rechtzeitige Berufungsentscheidung 
erwartet werden kann. Da in den Abs. 1 und 2 des 
§ 71 jedoch Fälle nicht erwähnt sind, zu deren Ent­
scheidung Schulbehörden des Bundes deshalb 
zuständig sind, weil es sich um besondere Angele­
genheiten handelt, wurde im neuen § 71 Abs.9 
auch darauf Bedacht genommen; wenngleich es 
selbstverständlich ist, daß sich der neue Abs. 9 nicht 
auch auf erstinstanzliehe Entscheidungen der 
Schulbehörden bezieht, erscheint eine diesbezügli­
che KlarsteIlung zweckmäßig. 

Zu Z 48: 

Die Gleichstellung von Zeugnissen über einen im 
Ausland zurückgelegten Schulbesuch oder über im 
Ausland abgelegte Prüfungen mit inländischen 
Zeugnissen erfordert im Regelfall einen sehr 
umfangreichen Verwaltungsaufwand. Die diesbe­
züglichen Erhebungen sind auf Grund des Erkennt­
nisses des Verwaltungsgerichtshofes vom 24. März 
1980, Z1. 2121177, besonders schwierig geworden, 
weil danach auch zu überprüfen ist, welche Beurtei­
lungsstufen des ausländischen Systems den österrei~ 
chischen entsprechen. Daher müssen die Fälle der 
Nostrifikation auf jene eingeschränkt werden, in 
denen glaubhaft gemacht wird, daß die Nostrifika­
tion für das Erlangen einer angestrebten Berechti­
gung oder eines angestrebten Anspruches erforder­
lich ist, um einen unnötigen Verwaltungsaufwand 
zu vermeiden. 

Zu Z 49: 

Die Ausführungen über die Nostrifikation aus­
ländischer Zeugnisse gelten sinngemäß auch für die 
Ausstellung von Ersatzbestätigungen für verlorene 
ausländische Zeugnisse. 

Zu Z 50: 

Auf Grund der wiederholt geäußerten Bedenken 
gegen die Erziehungsbögen wurden diese in den 
meisten Bundesländern durch Maßnahmen der 
Landesschulräte abgeschafft. Es erscheint daher 
unzweckmäßig, den diesbezüglichen Hinweis im 
Rahmen des § 77 lit. a aufrechtzuerhalten. 

Zu Z 51: 

Auf die Ausführungen zu Z 8 wird verwiesen. 

Zu Artikel II: 

§ 28 des Schulunterrichtsgesetzes enthält auch 
eine Sonderbestimmung bezüglich der Wertung des 
Abschlusses der 8. Schulstufe bzw. der Erfüllung 
der ersten acht Jahre der allgemeinen Schulpflicht 
als "erfolgreich" für die Erfüllung der Aufnahms­
voraussetzungen in die erste Stufe einer mittleren 
oder höheren Schule. Die Sonderregelung besteht 
darin, daß jene Pflichtgegenstände bei der Beurtei­
lung des erfolgreichen Abschlusses bzw. der erfolg­
reichen Erfüllung außer Betracht bleiben, die nicht 
an allen Schularten unterrichtet werden, welche zur 
Erfüllung des 8. Schuljahres der allgemeinen Schul­
pflicht geeignet sind. In diesem Si~ne sah § 28 
Abs. 4 in seiner ursprünglichen Fassung vor, daß 
die Pflichtgegenstände Latein, Lebende Fremdspra­
che, Geometrisches Zeichnen und Kurzschrift 
außer Betracht zu bleiben haben. Im Zusammen­
hang' mit der Einführung der neuen Hauptschule 
bestimmte der neue Abs. 3 des § 28 des Schulunter­
richtsgesetzes in der Fassung der 3. Schulunter­
richtsgesetz-Novelle, daß nur noch die Pflichtge­
genstände Latein und Geometrisches Zeichnen 
außer Betracht zu bleiben hätten; diese Bestim­
mung trat bereits mit J. Jänner 1985 in Kraft. Eine 
Reihe von Anfragen ergab, daß ein Bedürfnis hin­
sichtlich der Weiteranwendung der alten Regelung 
für alle jene Absolventen der 8. Schulstufe besteht, 
die noch nach den auslaufenden Bestimmungen 
betreffend die Volksschuloberstufe, die Haupt­
schule und die Unterstufe der allgemeinbildenden 
höheren Schule die 8. Schulstufe zurücklegen. Die 
Übergangsbestimmung des Art. 11 soll diesem 
Anliegen Rechnung tragen. 

Zu Artikel II1: 

Dieser enthält die erforderlichen Schlußbestim­
mungen. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung 

§ 4 •..... 

(3) Die Aufnahme als außerordentlicher Schüler im Sinne des Abs. 2 ist höch­
stens für die Dauer von zwölf Monaten zulässig. 

§ 9 ...... 

(2) In Schulen mit Klassenlehrersystem hat der Schulleiter für jedes Unter­
richtsjahr jede Klasse einem Lehrer als Klassenlehrer zuzuweisen, wobei ein 
Lehrerwechsel von einer Schulstufe zur nächsten nur dann vorgenommen wer­
den darf, wenn zwingende pädagogische oder sonstige Gründe die~ notwendig 
machen (Klassenzuweisung) . 

Pflichtgegenstände 

§ 11. ..... 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelteri sinn.~emäß, wenn an einer 
Schule im Pflichtgegenstand oder in der verbindlichen Ubung Lebende Fremd­
sprache die Möglichkeit der Wahl zwischen verschiedenen Sprachen besteht. 

(7) Die Schulbehörde erster Instanz hat einen Schüler auf sein Ansuchen 
von der Teilnahme an einzelnen Pflichtgegenständen zu befreien, wenn er durch 
Vorlage eines Zeugnisses über den erfolgreichen Abschluß einer öffentlichen 
oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schule gleicher oder größerer 
Bildungshöhe nachweist, daß er einen lehrplanmäßig gleichen Pflichtgegenstand 
bereits mit Erfolg besucht hat. 

Entwurf 

§4 ...... 

(3) Die Aufnahme als außerordentlicher Schüler im Sinne des Abs. 2 ist höch­
stens für die Dauer von zwölf Monaten zulässig, wobei im Falle einer Aufnahme 
während des zweiten Semesters diese Frist erst mit dem folgenden 1. September 
zu laufen beginnt. 

§ 9 •..... 

(2) In Schulen mit Klassenlehrersystem hat der Schulleiter für jedes Unter­
richtsjahr jede Klasse einem Lehrer als Klassenlehrer zuzuweisen, wobei ein 
Lehrerwechsel bis einschließlich zur 4. Schulstufe von einer Schulstufe zur näch­
sten nur dann vorgenommen werden darf, wenn zwingende pädagogische oder 
sonstige Gründe dies notwendig machen (Klassenzuweisung). 

Pflichtgegenstände und verbindliche Übungen 

§ 11. ..... 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 gelten sinn.~emäß, wenn an einer 
Schule im Pflichtgegenstand oder in der verbindlichen Ubung Lebende Fremd­
sprache die' Möglichkeit der Wahl zwischen verschiedenen Sprachen und im 
Pflichtgegenstand Instrumentalmusik die Möglichkeit der Wahl zwischen ver­
schi~denen Instrumenten besteht. 

(7) unverändert. 

Dies gilt auch beim erfolgreichen Besuch von lehrplanmäßig gleichen berufsbe­
zogenen, ausgenommen fachtheoretischen, Pflichtgegenständen bei erfolgrei­
chem Abschluß einer öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatte-
ten Schule niedriger Bildungshöhe. . 
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Geltende Fassung 

§ 12 •..... 

(7) Schüler an Schularten ohne Leistungsgruppen können sich nach' Feststel­
lung der Förderungsbedürftigkeit zur Teilnahme am Förderunterricht anmelden. 
Die Anmeldung gilt nur für den betreffenden Förderunterricht (Kurs). 

, , 

Entwurf 

§ 12 ..... . 

(7) Soweit nicht eine Verpflichtung zur Teilnahme am Förderunterricht 
gemäß Abs. 6 besteht, können sich Schüler nach Feststellung der Förderungsbe­
dürftigkeit durch den unterrichtenden Lehrer zur Teilnahme am Förderunter­
richt anmelden. Die Anmeldung gilt nur für den betreffenden Kurs des Förder­
unterrichtes oder - sofern ein Kurs lehrplan mäßig nicht vorgesehen ist - für 
die für den betreffenden Schüler vorgesehene Dauer des Förderunterrichtes. 

Schulbezogene Veranstaltungen 

§ 13 a. (1) Veranstaltungen, die nicht Schulveranstaltungen im Sinne des § 13 
sind, können zu schulbezogenen Veranstaltungen erklärt werden, wenn sie auf 
einem lehrplanmäßigen Unterricht auf?auen und der Erfüllung der Aufgabe der 
österreichischen Schule gemäß § 2 des Schulorganisationsgesetzes dienen und 
eine Gefährdung der Schüler weder in sittlicher noch in körperlicher Hinsicht zu 
befürchten ist. Die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbezogenen Ver­
anstaltung obliegt der Schulbehörde; sofern die Veranstaltung nur einzelne 
Schulen betrifft und wegen der Veranstaltung eine Teilnahme am Unterricht 
nicht entfällt, kann die Erklärung jeweils auch durch das Klassen- bzw. Schulfo­
rum (§ 63 a) bzw. den Schulgemeinschaftsausschuß(§ 64) erfolgen. Schulbezo­
gene Veranstaltungen können zB Wettbewerbe in Aufgabenbereichen einzelner 
Unterrichtsgegenstände oder Fahrten zu Veranstaltungen, die nicht unter § 13 
fallen, sein. 

(2) Die Teilnahme an schulbezogenen Veranstaltungen bedarf der vorherge­
henden Anmeldung durch den Schüler. Die Teilnahme ist zu untersagen, sofern 
der Schul er die für die Teilnahme an der schulbezogenen Veranstaltung erfor­
derlichen Voraussetzungen nicht erbringt oder durch die Teilnahme daran der 
erfolgreiche Abschluß der Schulstufe in Frage gestellt erscheint. Zuständig für 
die Annahme der Anmeldung und für die Untersagung ist der Schulleiter oder 
ein von ihm hiezu beauftragter Lehrer; die Untersagung hat unter Angabe des 
Gru~des zu erfolgen. 

(3) Schüler, die zur Teilnahme an der schulbezogenen Veranstaltung' ange­
meldet sind und deren Teilnahme nicht untersagt worden ist, sind zur Teilnahme 
verpflichtet, sofern kein Grund für das Fernbleiben im Sinne der Vorschriften 
über das Fernbleiben von der Schule (§ 45) gegeben ist. Sofern die Anmeldung 
für eine Reihe von Veranstaltungen erfolgt ist, darf sich der Schüler frühestens 
nach der ersten Veranstaltung, spätestens jedoch vier Wochen vor einer weiteren 
abmelden. 
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Geltende Fassung 

§ 18 ..... . 

(6) .... . 

(7) .... . 

(8) .... . 

(9) .... . 

(10) .... . 

(11) Auf Antrag eines Schülers, dessen Muttersprache nicht die Unterrichts­
sprache der betreffenden Schule ist, hat der Schulleiter zu bestimmen, daß hin­
sichtlich der Beurteilung die Unterrichtssprache an die Stelle der lebenden 
Fremdsprache tritt, wenn eine lebende Fremdsprache als Pflichtgegenstand in 
der betreffenden Schulstufe lehrplanmäßig vorgesehen ist; der Schüler hat in sei­
ner Muttersprache Leistungen nachzuweisen, die jenen eines Schülers deutscher 
Muttersprache im Pflichtgegenstand Deutsch entsprechen, allenfalls auch im 
Wege von Externistenprüfungen (§ 42), sofern die Durchführung von Prüfungen 
in der betreffenden Sprache möglich ist. Dasselbe gilt sinngemäß für die Pflicht­
gegenstände Kaufmännischer Schriftverkehr, Phonotypie, Kurzschrift und 
Maschinschreiben. Das Jahreszeugnis ist mit einem entsprechenden Vermerk zu 
versehen. 

(12) .... . 

§ 19 ..... . 

(8) In der 4. und 8. Schulstufe sind die 'ErZiehungsberechtigten gegen Ende 
des ersten Semesters oder am Beginn des zweiten Semesters des Unterrichtsjah-

Entwurf 

§ 18 ..... . 

(6) Schüler, die wegen einer körperlichen Behinderung eine entsprechende 
Leistung nicht erbringen können oder durch die Leistungsfeststellung gesund­
heitlich gefährdet wären, sind entsprechend den Forderungen des Lehrplanes 
unter Bedachtnahme auf den wegen der körperlichen Behinderung bzw. gesund­
heitlichen Gefährdung erreichbaren Stand des Unterrichtserfolges zu beurteilen, 
soweit die Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden Unterrichtsgegenstandes 
grundsätzlich erreicht wird. 

(7) .... . 

(8) .... . 

(9) ... .. 

(10) .. ; .. 

(11) ..... , 

(12) unverändert. 

Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten nicht für die Bildungsanstalten für 
Kindergärtnerinnen, für Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik und für 
Bildungsanstalten für Erzieher. ' 

(13) .... . 

§ 19 ..... . 

(8) In der 4. Schulstufe (ausgenommen an Sonderschulen mit eigenem Lehr­
plan) und 8. Schulstufe sind die Erziehungsberechtigten gegen Ende des ersten 
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Geltende Fassung 

res über den nach den Interessen und Leistungen empfehlenswerten weiteren Bil­
dungsweg nachweislich zu informieren. Die Information hat an Schulen mit 
Klassenlehrersystem auf Grund einer Beratung der Schulkonferenz und an den 
übrigen Schulen auf Grund einer Beratung der Klassenkonferenz zu erfolgen. 

§20 ..... . 

(4) Wenn ein Schüler an einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule 
im praktischen Unterricht mehr als das Achtfache der wöchentlichen Stunden­
anzahl eines Pflichtgegenstandes in einem Unterrichtsjahr ohne eigenes Ver­
schulden versäumt, ist ihm Gelegenheit zu geben, die in diesem Pflichtgegen­
stand geforderten Kenntnisse und Fertigkeiten durch eine Prüfung nachzuwei­
sen, sofern er die Versäumnisse durch eine facheinschlägige praktische Tätigkeit 
nachgeholt hat. 

§23 ..... . 

(2) Werin die Leistungen eines Schülers im Jahreszeugnis in mehr als zwei 
Pflichtgegenständen mit "Nicht genügend" beurteilt worden sind, aber nur 
höchstens zwei dieser Beurteilungen einem Übertritt in eine andere Schul art 
gemäß § 29 entgegenstehen, darf der Schüler aus den betreffenden Pflichtgegen­
ständen eine Wiederholungsprüfung ablegen. Die erfolgreiche Ablegung der 
Wiederholungsprüfung ist mit dem Hinweis auf den beabsichtigten Übertritt in 
eine andere Schulart auf dem Jahreszeugnis zu vermerken. 

§ 27 •..... 

. (2) Auf Ansuchen des Schülers hat die Schulbehörde erster Instanz nach Ein­
holung einer Stellungnahme der Klassenkonferenz die Wiederholung einer . 
Schulstufe durch einen Schüler, der zum Aufsteigen in die nächsthöhere Schul­
stufe berechtigt ist (§ 25), zu bewilligen, wenn die Aufholung eines Leistungs­
rückstandes, der aus entwicklungs- oder milieubedingten oder aus gesundheitli-

Entwurf 

Semesters oder am Beginn des zweiten Semesters des Unterrichtsjahres über den 
nach den Interessen und Leistungen des Schülers empfehlenswerten weiteren Bil­
dungsweg mündlich zu informieren. Die Erziehungsberechtigten sind von der 
Informationsmöglichkeit nachweislich in Kenntnis zu setzen. Sofern eine münd­
liche Information nicht möglich ist und eine Information dennoch geboten 
erscheint, kann diese schriftlich erfolgen.' Die Information hat an Schulen mit 
Klassenlehrersystem auf Grund einer Beratung der Schulkonferenz und an den 
übrigen Schulen auf Grund einer Beratung der Klassenkonferenz zu erfolgen. 

§ 20 ..... . 

(4) Wenn ein Schüler an einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule 
im praktischen Unterricht oder an einer Anstalt der Lehrerbildung und der 
Erzieherbildung in Kindergarten-, Hort- oder Heimpraxis oder Leibeserziehung 
mehr als das Achtfache der wöchentlichen Stundenanzahl eines Pflichtgegen­
standes in einem Unterrichtsjahr ohne eigenes Verschulden versäumt, ist ihm 
Gelegenheit zu geben, die in diesem Pflichtgegenstand geforderten Kenntnisse 
und Fertigkeiten durch eine Prüfung nachzuweisen, sofern er die Versäumnisse 
durc::h eine facheinschlägige praktische Tätigkeit nachgeholt hat. 

§ 23 •..... 

(2) unverändert. 

Dies gilt sinngemäß, wenn die Beurteilung mit "Nicht genügend" in höchstens 
zwei Pflichtgegenständen einem erfolgreichen Abschluß der 8. Schulstufe im 
Sinne des § 28 Abs. 3 entgegensteht. 

§27 ..... . 

(2) Auf Ansuchen des Schülers hat die Klassenkonferenz die Wiederholung 
einer Schulstufe durch einen Schüler, der zum Aufsteigen in die. nächsthöhere 
Schulstufe berechtigt ist (§ 25), zu bewilligen, wenn die Aufholung eines Lei­
stungsrückstandes, der aus entwicklungs- oder milieubedingten oder aus gesund­
heitlichen Gründen eingetreten ist, ermöglicht werden soll und die Einordnung 
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Geltende Fassung 

chen Gründen eingetreten ist, ermöglicht werden soll und die Einordnung des 
Schülers in die neue Klassengemeinschaft zu erwarten ist. Eine solche Wieder- . 
holung darf während des gesamten Bildungsganges eines Schülers nur ein Mal 
bewilligt werden; ferner sind die Bestimmungen des Abs. 3 anzuwenden. Dem 
Schüler ist über die wiederholte Schulstufeein Jahreszeugnis (§ 22 Abs. 1) aus­
zustellen. Die Berechtigung des Schülers zum Aufsteigen richtet sich nach die­
sem Jahreszeugnis, es sei denn, daß das vor der Wiederholung der Schulstufe 
ausgestellte für ihn günstiger ist. 

§ 28. (1) Der erfolgreiche Abschluß der vierten Stufe der Volksschule als Vor­
aussetzung für die Aufnahme in die erste Stufe einer Hauptschule o,der einer all­
gemeinbildenden höheren Schule ist gegeben, wenn das Zeugnis über die vierte 
Stufe der Volksschule in allen Pflichtgegenständen eine Beurteilung aufweist 
und in keinem Pflichtgegenstand die Note "Nicht genügend" enthält. Darüber 
hinaus gelten für die Aufnahme in die erste Klasse einer allgemeinbildenden 
höheren Schule die Bestimmungen des §40 Abs. 1 des Schulorganisationsgeset­
zes. 

§ 29 ..... . 

Entwurf 

des Schülers in die neue Klassengemeinschaft zu erwarten ist und Abs. 3 nicht 
entgegensteht. Eine solche Wiederholung der letzten Stufe einer Schulart im 
Sinne dieses Absatzes - ausgenommen der vierten Stufe der Volksschule sowie' 
der letzten Stufe einer Sonderschule - ist unzulässig. Eine freiwillige Wiederho­
lung ist während des gesamten Bildungsganges nur ein Mal zulässig; hievon ist 
der Schüler nachweislich in Kenntnis zu setzen. Er ist berechtigt, trotz einer 
Bewilligung zur freiwilligen Wiederholung in die nächsthöhere Schulstufeauf­
zusteigen. Dem Schüler ist über die wiederholte Schulstufe ein Jahreszeugnis 
(§ 22 Abs. 1) auszustellen. Die Berechtigung des Schülers zum Aufsteigen richtet 
sich nach diesem Jahreszeugnis, es sei denn, daß das vor der Wiederholung der 
Schulstufe ausgestellte für ihn günstiger ist. 

§ 28. (1) unverändert. 

Für eine Aufnahme in die erste Stufe einer Hauptschule aus einer Sonderschule 
mit eigenem Lehrplan ist Voraussetzung, daß die Schulbehörde im Rahmen des 
Verfahrens nach § 8 ades Schulpflichtgesetzes feststellt, d;tß der Schüler auf 
Grund seiner Leistungen mit großer Wahrscheinlichkeit den Anforderungen der 
Hauptschule genügen wird. 

§ 29 •..... 

(7) Für die Aufnahme in eine Sonderschule nach dem Besuch einer V olks­
oder Hauptschule und für die Aufnahme in die Volksschule oder die zweite bis 
vierte Stufe der Hauptschule nach dem Besuch einer Sonderschule mit eigenem 
Lehrplan hat die Schulbehörde im Verfahren nach § 8 bzw. § 8 ades Schul­
pflichtgesetzes auf Grund der Leistungen des Schülers festzustellen, welche 
Stufe der aufnehmenden Schulart zu besuchen ist. Zeugnisse von Sonderschulen, 
in denen der Lehrplan der Volksschule; der Hauptschule oder des Polytechni~ 
sehen Lehrganges angewendet wird, sind für den Übertritt in eine andere Schul­
art wie Zeugnisse der Volks- bzw. Hauptschule bzw. des Polytechnischen lehr­
ganges zu werten. 

...., 
oe 

a­...., 
...... 
0-

"' ... 
C::I 
~. 

cf 
::s 

637 der B
eilagen X

V
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
38 von 61

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung 

pt b ..... . 

(2) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat durch Verordnung unter 
Bedachtnahme auf die Bildungs- und Lehraufgaben der leistungsdifferenzierten 
Pflichtgegenstände den Beobachtungszeitraum festzusetzen, der ab Beginn des 
Unterrichtsjahres mindestens zwei Wochen - an lehrgangs- und saisonmäßigen 
Berufsschulen mindestens eine Woche - zu umfassen und spätestens mit dem 
Ende des ersten Semesters, an lehrgangs" und saisonmäßigen Berufsschulen spä­
testens vier Wochen vor Ende des Unterrichtsjahres zu enden hat. . 

§ 3t c ..... . 

(7) Über die Umstufung für die nächste Schulstufe gemäß Abs. 2 und 5 ent­
scheidet die Klassenkonferenz gemäß § 20 Abs. 6, und zwar in den Fällen des 
Abs.2 auf Antrag des unterrichtenden Lehrers oder des Schülers (Abs. 5). Die 
Entscheidungen der Klassenkonferenz über die Umstufung in eine niedrigere 
Leistungsgruppe und die Ablehnung eines Antrages gemäß Abs. 5 sind spätestens 
am folgenden Tag unter Angabe der Gründe und Beifügung einer Rechtsmittel­
belehrung dem Schüler bekanntzugeben. 

§ 32 •..... 

(7) Bei der Anwendung der Bestimmungen des Abs. 6 auf allgemeinbildende 
höhere Schulen sind in der Volksschuloberstufe oCler der Hauptschule oder 
einer anderen Form der allgemeinbildenden höheren Schule zurückgelegte 
Schulstufen einzurechnen; wenn der Schüler wegen Unzumutbarkeit des Schul­
weges die Volksschul oberstufe besucht hat und von dieser in eine niedrigere 
Stufe der allgemeinbildenden höheren Schule übertritt, ist ein Schuljahr nicht zu 
berücksichtigen. 

Entwurf 

pt b ..... . 

(2) unverändert. 

Sofern der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport das Ende des Beob­
achtungszeitraumes vor dem Ende des ersten Semesters festlegt, kann er in der 
Verordnung die Schulleiter ermächtigen, in begründeten Fällen (wie bei einer 
besonderen Lernsituation, besonderen Klassenzusammensetzungen, regionalen 
Erfordernissen) den Einstufungstermin zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch mit Ende des ersten Semesters festzusetzen. . 

pt c ....... 

(7) Über die Umstufung für die nächste Schulstufe gemäß Abs. 2, 3 und 5 ent­
scheidet die Klassenkonferenz gemäß § 20 Abs. 6, und zwar in den Fällen des 
Abs. 2· und 3 auf Antrag des unterrichtenden Lehrers oder. im Falle des Abs. 2 
auch auf Antrag des Schülers (Abs. 5). Die Entscheidungen der Klassenkonfe­
renz über die Umstufung in eine niedrigere Leistungsgruppe und die Ablehnung 
eines Antrages gemäß Abs. 5 sind spätestens am folgenden Schultag unter 
Angabe der Gründe und Beifügung einer Rechtsmittelbelehrung dem Schüler 
bekanntzugeben. 

§ 32 ..... . 

(7) unverändert. 

Die Übergangsstufe des Oberstufenrealgymnasiums, des Aufbaugymnasiums 
und des Aufbaurealgymnasiums sowie deren allfällige Wiederholung sind auf die 
zulässige Höchstdauer des Schulbesuches nicht anzurechnen. 
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§36 •..... 

(6) ..... 

Geltende Fassung 

In die Zeugnisse über Vorprüfungen sind die Prüfungsgegenstände und die 
Beurteilung der darin erbrachten Leistungen aufzunehmen; darüber hinaus gel­
ten die Bestimmungen des § ·22 Abs. 2 Iit. abis c und lit. i sinngemäß. 

§ 42 ..... . 

(6) Voraussetzung für die Zulassung ist, daß der Prüfungskandidat im Zeit­
punkt der Externistenprüfunf$ nicht jünger ist, als er im Falle des Besuches der 
betreffenden Schulart ohne Uberspringen von Schulstufen wäre. Soweit es sich 
um eine Externistenprüfung handelt, die einer Reife-, Befähigungs-' oder 
Abschlußprüfung entspricht, bezieht sich dieses Alterserfordernis auf die Zulas­
sung zur Hauptprüfung. Für die Zulassung zu einer Externistenprüfung über 
eine St~fe oder den ganzen Bildungsgang einer mittleren oder höheren Schule 
oder zu einer Externistenprüfung, die einer Reife-, Befähigungs- oder Abschluß­
prüfung entspricht, ist ferner der Nachweis des erfolgreichen Abschlusses der 
achten Schulstufe (§ 28 Abs.4 bis 6) bzw. der erfolgreichen Ablegung einer 
Externistenprüfung über diese Schulstufe Voraussetzung; dies gilt nicht für die 
Zulassung zu einer Externistenprüfung über eine. Stufe der Unterstufe der allge­
meinbildenden höheren Schule. 

§ 43 •..... 

§ 44. (1) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat durch Verordnung 
die näheren Vorschriften über das Verhalten der Schüler in der Schule und bei 
Schulveranstaltungen, über Maßnahmen zur Sicherheit der Schüler in der Schule 

Entwurf 

§ 36 ..... . 

(6) unverändert. 

In die Zeugnisse über Vorprüfungen sind die Prüfungsgegenstände und die 
Beurteilung der darin erbrachten Leistungen aufzunehmen; darüber hinaus gilt 
§ 22 Abs. 2 lit. abis c und lit. j sinngemäß. 

§ 42 ...... 

(6) Voraussetzung für die Zulassung ist, daß der Prüfungskandidat im Zeit­
punkt der Externistenprüfung nicht jünger ist, als er im Falle des Besuches der 
betreffenden Schul art ohne überspringen von Schulstufen wäre; ein bisheriger 
Schulbesuch bleibt außer Betracht, wenn der Prüfungskandidat um mindestens 
drei Jahre älter ist als ein Schüler im Falle des Besuches der betreffenden 
Stufe(n) der betreffenden Schulart ohne vorzeitige Aufnahme in die V olks­
schule, Wiederholen von Schulstufen und überspringen von Schulstufen. Soweit 
es sich um eine Externistenprüfung handelt, die ~iner Reife-, Befähigungs- oder 
Abschlußprüfung entspricht, bezieht sich dieses Alterserfordernis auf die Zulas­
sung zur Hauptprüfung. Für die Zulassung zu einer Externistenprüfung über 
eine Stufe einer mittleren oder höheren Schule (ausgenommen die Unterstufe 
der allgemeinbildenden höheren Schule) oder über den ganzen Bildungsgang 
einer mittleren oder höheren Schule oder zu einer Externistenprüfung, die einer 
Reife-, Befähigungs- oder Abschlußprüfung entspricht, ist ferner der Nachweis 
des erfolgreichen Abschlusses der achten Schulstufe (§ 28 Abs. 3 bis 5) bzw. der 
erfolgreichen Ablegung einer Externistenprüfung über diese Schulstufe V oraus­
setzung. Sofern für die Aufnahme in eine Schulart, Form oder Fachrichtung 
neben einer Aufnahms- oder Eignungsprüfung besondere Aufnahmsvorausset­
zungen festgelegt sind, ist der Nachweis der Erfüllung dieser besonderen Auf­
nahmsvoraussetzungen Voraussetzung für die Zulassung zur Externistenprüfung 
für eine Schulstufe oder einen ganzen Bildungsgang oder zu einer Exterriisten­
prüfung, die einer Reife-, Befähigungs- oder Abschlußprüfung entspricht. 

§43. (1) ..... 

(2) Der Schüler ist verpflichtet, böswillig durch ihn herbeigeführte Beschädi­
gungen oder Beschmutzungen der Schulliegenschaft und schulischer Einrichtun­
gen zu beseitigen, sofern dies zumutbar ist und er hiezu beauftragt wird. 

§ 44. (1) Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport h~t durch Ver­
ordnung die näheren Vorschriften über das Verhalten der Schüler in der Schule, 
bei Schulveranstaltungen (§ 13) und bei sch.ulbezogenen Veranstaltungen 
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und bei Schulveranstaltungen sowie zur Ermöglichung eines ordnungsgemäßen 
Schulbetriebes auf Grund der Bestimmungen dieses Abschnittes und unter 
Bedachtnahme auf das Alter der Schüler, die Schulart sowie die der Schule oblie­
genden Aufgaben zu erlassen. Die Schulkonferenz kann darüber hinaus, soweit 
es die besonderen Verhältnisse erfordern, eine Hausordnung erlassen; sie ist der 
Schulbehörde erster Instanz zur Kenntnis zu bringen und durch Anschlag in der 
Schule kundzumachen. 

§ 45 ..... . 

(3) Der Schüler hat den Klassenvorstand oder den Schulleiter von jeder Ver­
hinderung ohne Aufschub mündlich oder schriftlich unter Angabe des Grundes 
zu benachrichtigen. Auf Verlangen des' Klassenvorstandes oder des Schulleiters 
hat die Benachrichtigung jedenfalls schriftlich und bei einer länger als eine 
Woche dauernden Erkrankung oder Erholungsbedürftigkeit in Zweifelsfällen 
unter Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses zu erfolgen. 

§ 46. (1) Sammlungen unter den Schülern in der Schule (einschließlich der 
Eirihebung von Mitgliedsbeiträgen) sind nur mit Bewilligung der Schulbehörde 
erster Instanz - für allgemeinbildende Pflichtschulen der Schulbehörde zweiter 
Instanz - zulässig. Die Bewilligung darf für höchstens fünf Sammlungen je 
Schuljahr und Klasse und nur dann erteilt werden, wenn sichergestellt ist, daß 
kein wie immer gearteter Druck zur Beitragsleistung ausgeübt wird, der Zweck 
der Sammlung erzieherisch wertvoll ist und mit der Schule im Zusammenhang 
steht. Unter diese Bestimmung fallen Sammlungen nicht, die von den Schülerver- . 
tretern (§ 59) aus besonderen Anlässen, wie Todesfälle und soziale Hilfsaktio­
nen, beschlossen werden. 

(2) Die Teilnahme von Schülern an Veranstaltungen, die nicht Schulveranstal­
tungen (§ 13) sind, darf in der Schule nur organisiert werden, wenn dies von der 

Entwurf 

(§ 13 a), über Maßnahmen zur Sicherheit .der Schüler in der Schule, bei Schul­
veranstaltungen und bei schulbezogenen Veranstaltungen sowie zur Ermögli­
chung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes auf Grund der Bestimmungen die­
ses Abschnittes und unter Bedachtnahme auf das Alter der Schüler, die Schulart 
sowie die der Schule obliegenden Aufgaben zu erlassen. Das Schulforum (§ 63 a) 
bzw. der Schulgemeinschaftsausschuß (§ 64) kann darüber hinaus, soweit es die 
besonderen Verhältnisse erfordern, eine Hausordnung erlassen; sie ist der Schul­
behörde erster Instanz zur Kenntnis zu bringen und durch Anschlag in der 
Schule kundzumachen. Die Hausordnung einer Privatschule darf deren beson­
dere Zielsetzung nicht beeinträchtigen. 

§ 45 ..... . 

(3) Der Schüler hat den Klassenvorstand oder den Schulleiter von jeder Ver­
hinderung ohne Aufschub mündlich oder schriftlich unter Angabe des Grundes 
zu benachrichtigen. Auf Verlangen des Klassenvorstandes oder des Schulleiters 
hat die Benachrichtigung jedenfalls schriftlich zu erfolgen. Bei einer länger als 
eine Woche dauernden Erkrankung oder Erholungsbedürftigkeit oder bei wie­
.derholtem krankheitsbedingtem kürzerem Fernbleiben kann der Klassenvor­
stand oder der Schulleiter die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen, 
sofern Zweifel darüber bestehen, ob eine Krankheit oder Erholungsbedürftigkeit 
gegeben war. 

§ 46. (1) Sammlungen unter den Schülern in der Schule (einschließlich der 
Einhebung von Mitgliedsbeiträgen) sind nur mit Bewilligung zulässig. Zur Ertei­
lung der Bewilligung für Sammlungen, die nur unter Schülern der betreffenden 
Schule durchgeführt werden sollen, ist das Klassen- bzw. Schulforum (§ 63 a) 
bzw. der Schulgemeinschaftsausschuß (§ 64), im übrigen die Schulbehörde erster 
Instanz - für allgemeinbildende Pflichtschulen die Schulbehörde zweiter 
Instanz - zuständig. Die Bewilligung darf vom Klassen- und Schulforum bzw. 
Schulgemeinschaftsausschuß insgesamt für höchstens zwei und von der Schulbe­
hörde ebenfalls für höchstens zwei Sammlungen je Schuljahr und Klasse und nur 
dann erteilt werden, wenn sichergestellt ist, daß kein wie immer gearteter Druck 
zur Beitragsleistung ausgeübt wird, der Zweck der Sammlung erzieherisch wert­
voll ist und mit der Schule im Zusammenhang steht. Dies gilt nicht für Sammlun­
gen, die von den Schülervertretern (§ 59) aus besonderen Anlässen, wie T odes­
fälle und soziale Hilfsaktionen, beschlossen werden. 

(2) Die Teilnahme von Schülern an Veranstaltungen, die nicht Schulveranstal­
tungen (§ 13) oder schulbezogene Veranstaltungen (§ 13 a) sind, darf in der 
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Schulbehörde erster Instanz bewilligt worden ist. Die Bewilligung darf nur 
erteilt werden, wenn sichergestellt ist, daß die Teilnahme der Schüler freiwillig 
und auf Grund schriftlicher Zustimmungserklärung der Erziehungsberechtigten 
erfolgt, eine Gefährdung der Schüler weder in sittlicher noch in körperlicher 
Hinsicht zu befürchten ist und der Zweck der Veranstaltung auf andere Weise 
nicht erreicht werden kann. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für die 
im Religionsunterricht erfolgende Organisation von Schülergottesdiensten sowie 
religiösen Übungen und Veranstaltungen (§ 2 a Abs. 1 des Religionsunterrichts­
gesetzes, BGBI. Nr. 190/1949, in der Fassung der N~velle BGBI. Nr. 243/1962). 

§ 47. (1) Im Rahmen der Mitwirkung der Schule an der Erziehung der Schü­
ler (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) hat der Lehrer in seiner Unterrichts­
und Erziehungsarbeit die der Erziehungssituation angemessenen persönlich­
keits- und gemeinschaftsbildenden Erziehungsmittel anzuwenden, die insbeson­
dere Anerkennung, Aufforderung oder Zurechtweisung sein können. Diese 
Maßnahmen können auch vom Klassenvorstand und vom Schulleiter (Abtei­
lungsvorstand), in besonderen Fällen auch von der Schulbehörde erster Instanz 
ausgesprochen werden. 

§ 51. ..... 

(2) Außer den ihm obliegenden unterrichtlichen, erzieherischen und admini­
strativen Aufgaben hat der Lehrer erforderlichenfalls die Funktionen eines K1as­
senvorstandes, Werkstätten- oder Bauhofleiters, Kustos sowie eines Mitgliedes 
einer Prüfungskommission zu übernehmen und an den Lehrerkonferenzen teil­
z).mehmen. 

(3) Der Lehrer hat nach der jeweiligen Diensteinteilung die Schüler in der 
Schule auch 15 Minuten vor Beginn des Unterrichtes, in den Unterrichtspausen 
- ausgenommen die zwischen dem Vormittags- und dem Nachmittagsunter­
richt liegende Zeit - und unmittelbar nach Beendigung des Unterrichtes beim 
Verlassen der Schule sowie bei allen Schulveranstaltungen innerhalb und außer­
halb des Schulhauses zu beaufsichtigen, soweit dies nach dem Alter und der gei-

Entwurf 

Schule nur mit Bewilligung organisiert werden. Zur Erteilung der Bewilligung ist 
das K1assen- bzw. Schulforum bzw. der Schulgemeinschaftsausschuß zuständig. 
Ferner kann die Bewilligung durch die Schulbehörde erster Instanz erteilt wer­
den; sofern die Teilnahme von Schülern mehrerer Schulen, für die verschiedene 
Schulbehörden in erster Instanz zuständig sind, organisiert werden soll, kann die 
Bewilligung von der für alle diese Schulen in Betracht kommenden gemeinsamen 
Schulbehörde erteilt werden. Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn 
sichergestellt ist, daß die Teilnahme der Schüler freiwillig und auf Grund schrift­
licher Zustimmungserklärung der Erziehungsberechtigten erfolgt sowie eine 
Gefährdung der Schüler weder in sittlicher noch in körperlicher Hinsicht zu 
befürchten ist und der Zweck der Veranstaltung auf andere Weise nicht erreicht 
werden kann. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für die im Religions­
unterricht erfolgende Organisation von Schülergottesdiensten sowie religiösen 
Übungen und Veranstaltungen (§ 2 a Abs. 1 des Religionsunterrichtsgesetzes, 
BGBI. Nr. 190/1949). . 

§ 47. (1) Im Rahmen der Mitwirkung der Schule an der Erziehung der Schü­
ler (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) hat der Lehrer in seiner Unterrichts­
und Erziehungsarbeit die der Erziehungssituation angemessenen persönlich­
keits- und gemeinschaftsbildenden Erziehungsmittel anzuwenden, die insbeson­
dere Anerkennung, Aufforderung oder Zurechtweisung sein können. Diese 
Maßnahmen können auch vom Klassenvorstand, vom Schulleiter (Abteilungs­
vorstand), vom K1assen- und Schulforum (§ 63 a) oder vom Schulgemeinschafts­
ausschuß (§ 64), in besonderen Fällen auch von der Schulbehörde erster Instanz 
ausgesproche'n werden. 

§ 51. ..... 

(2) Außer den ihm obliegenden unterrichtlichen, erzieherischen und admini­
strativen Aufgaben hat der Lehrer erforderlichenfalls die Funktionen eines Klas­
senvorstandes, Werkstätten- oder Bauhofleiters, Kustos, Fachkoordinators sowie 
eines Mitgliedes einer Prüfungskommission zu übernehmen und an den Lehrer­
konferenzen teilzunehmen. 

(3) unverändert. 

... Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen ... 
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stigen Reife der Schüler erforderlich ist. Hiebei hat er insbesondere auf die kör­
perliche Sicherheit und auf die Gesundheit der Schüler zu achten und Gefahren 
nach Kräften abzuwehren. 

§ 55 •..... 

(2) Dem Abteilungsvorstand an den Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen 
obliegt außer den ihm als Lehrer zukommenden Aufgaben die Leitung des 
Übungskindergartens und der Kindergarten- und Hortpraxis in Unterordnung 
unter den Schulleiter. 

§ 56 •. ~ ... 

(4) Außer den ihm obliegenden unterrichtlichen,. erzieherischen und admini­
strativen Aufgaben hat er für die Einhaltung aller Rechtsvorschriften und schul­
behördlichen Weisungen sowie für die Führung der Amtsschriften der Schule 
und.die Ordnung in der Schule zu sorgen. Für die Beaufsichtigung der Schüler 
im Sinne des § 51 Abs. 3 hat er eipe Diensteinteilung zu treffen. Er hat dem 
Schulerhalter wahrgenommene Mängel der Schulliegenschaften und ihrer Ein­
richtungen zu melden. 

§ 57 •..... 

(3) Aus besonderen Anlässen können ,zur Erreichung bestimmter Ziele auch 
andere Lehrerkonferenzen, wie zB Konferenzen der Lehrer für einen Unter­
richtsgegenstand, einberufen werden. Den· Vorsitz bei derartigen Lehrerkonfe­
renzen hat der jeweils anwesende dienstälteste Lehrer zu führen. 

In Lehrerkonferenzen gemäß § 31 b Abs. 3 hat der jeweilige Fachkoordinator 
den Vorsitz zu führen; ist kein Fachkoordinator bestellt oder ist dieser verhin­
dert, obliegt der Vorsitz dem jeweils anwesenden dienstältesten Lehrer. 

(5) Die Einberufung von Lehrerkonferenzen obliegt dem Schulleiter. Darüber 
hinaus können Abteilungskonferenzen vom Abteilungsvorstand, Werkstättenleh­
rer(Bauhoflehrer)konferenzen vom Werkstättenleiter (Bauhofleiter), Klassen­
konferenzen vom Klassenvorstand, jeweils mit Zustimmung des Schulleiters, ein­
berufen werden; Klassenkonferenzen können auch mit Zustimmung des Abtei­
lungsvorstandes einberufen werden. 

Entwurf 

unverändert. 

§ 55 •..... 

(2) Dem Abteilungsvorstand an den Bildungsanstalten für Kindergartenpäda­
~ogik ob~iegt außer den ihm als Lehrer zukomm~!lden Aufgaben die Leitu~g des 

. Ubungskindergartens, gegebenenfalls auch des Ubungshortes, und der Kinder­
garten- und Hortpraxis in Unterordnung unter den Schulleiter. 

§ 56 •..... 

( 4) unverändert. 

Er hat dem Schulerhalter Wünsche bezüglich der Schulliegenschaft und ihrer 
Einrichtungen bekanntzugeben; wahrgenommene Mängel an der Schulliegen­
schaft und ihren Einrichtungen hat er dem Schulerhalter zu melden. 

§57 •..... 

(3) unverändert. 

In Lehrerkonferenzen gemäß § 31 b Abs. 3, in Lehrerkonferenzen betreffend 
einzelne leistungsdifferenzierte Pflichtgegenstände und an Schulen unter beson­
derer Berücksichtigung der musischen oder sportlichen Ausbildung, in Lehrer­
konferenzen betreffend den Schwerpunktbereich hat der jeweilige Fachkoordi­
nator den Vorsitz zu Jühren; ist kein Fachkoordinator bestellt oder ist dieser ver­
hindert, obliegt der Vorsitz dem jeweils anwesenden dienstältesten Lehrer. 

(5) Die Einberufung von Lehrerkonferenzen obliegt dem Schulteiter. Darüber 
hinaus können vom Abteilungsvorstand Abteilungskonferenzen bzw. auf den 

. Bereich der Kindergarten- und Hortpraxis bezogene Konferenzen, vom Fach­
vorstand Lehrerkonferenzen für seinen Zuständigkeitsbereich, vom Wet:kstätten­
leiter (Bauhofleiter) Werkstättenlehrer(Bauhoflehrer)konferenzen, vom Klassen­
vorstand Klassenkonferenzen und vom Fachkoordinator Lehrerkonferenzen, bei 
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(6) Der Schulleiter (Abteilungsvorstand, Werkstättenleiter, Bauhofleiter, Klas­
senvorstand) ist verpflichtet, Lehrerkonferenzen einzuberufen, wenn dies ein 
Drittel der für die Teilnahme an den Lehrerkonferenzen jeweils in Betracht 
kommenden Lehrer (Abs. 2 und 3) verlangt. In diesen Fällen ist die im Abs. 5 
vorgesehene Zustimmung zu eneilen. Der Schulleiter (Abteilungsvorstand, 
Werkstättenleiter, Bauhofleiter, Klassenvorstand) ist ferner verpflichtet, in den 
Lehrerkonferenzen jene Angelegenheiten zu beraten, deren Behandlung von 
einem Drittel der für die Teilnahme an den Lehrerkonferenzen jeweils in 
Betracht kommenden Lehrer (Abs. 2 und 3) verlangt wird. 

§ 58 ..... . 

(2) Im Rahmen der Interessenvenretung gegenüber den Lehrern, dem Schul­
leiter und den Schulbehörden stehen den Schülern folgende Rechte zu: 

a) Mitwirkungsrechte : 
das Recht auf Anhörung, 
das Recht auf Information, 
das Recht auf Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen, 

Entwurf 

denen gemäß Abs. 3 der Fachkoordinator den Vorsitz fühn, jeweils mit Zustim­
mung des Schulleiters, einberufen werden; Klassenkonferenzen können auch mit 
Zustimmung des Abteilungsvorstandes einberufen werden. 

(6) Der Schulleiter (Abteilungsvorstand, Fachvorstand, Werkstättenleiter, 
Bauhofleiter, Klassenvorstand, Fachkoordinator) ist verpflichtet, Lehrerkonfe­
renzen einzuberufen, wenn dies ein Drittel der für die Teilnahme an den Lehrer­
konferenzen jeweils in Betracht kommenden Lehrer (Abs. 2 und 3) verlangt. In 
diesen Fällen ist die im Abs. 5 vorgesehene Zustimmung zu eneilen. Der Schul­
leiter (Abteilungsvorstand, Fachvorstand, Werkstättenleit'er, Bauhofleiter, Klas­
senvorstand, Fachkoordinator) ist ferner verpflichtet, in den Lehrerkonferenzen 
jene Angelegenheiten zu beraten, deren Behandlung von einem Drittel der für 
die Teilnahme an den Lehrerkonferenzen jeweils in Betracht kommenden Lehrer 
(Abs.2 und 3) verlangt wird. 

(11) In Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit von Lehrerkonferenzen fal­
len und bei denen den Schülern und Erziehungsberechtigten ein Mitentschei­
dungsrecht zusteht, ist dieses Recht von den Venretern der Schüler bzw. Erzie­
hungsberechtigten im Schulgemeinschaftsausschuß (§ 64) durch Teilnahme an 
den Beratungen und Abstimmungen in den Lehrerkonferenzen auszuüben. Über 
Antrag des Schulsprechers kann an den Beratungen in den Angelegenheiten des 
§ 58 Abs. 2 Z 2 auch der Klassensprecher der Klasse des betroffenen Schülers 
teilnehmen. 

Rechte der Schüler 

§ 57 a. Der Schüler hat außer den sonst gesetzlichen festgelegten Rechten das 
Recht, sich nach Maßgabe seiner Fähigkeiten im Rahmen der Förderung der 
Unterrichtsarbeit (§ 43) an der Gest;altung des Unterrichtes und der Wahl der 
Unterrichtsmittel zu beteiligen, ferner hat er das Recht auf Anhörung sowie auf 
Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen. 

§ 58 •..... 

(2) Im Rahmen der Interessenvenretung gegenüber den Lehrern, dem Schul­
leiter und den, Schulbehörden stehen den Schülervenretern folgende Rechte zu: 

1. Mitwirkungsrechte : 
a) das Recht auf Anhörung, 
b) das Recht auf Information, 
c) das Recht auf Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen, 
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das Recht auf Teilnahme an einzelnen Punkten von Lehrerkonferenzen, 
ausgenommen Beratungen über die Leistungsbeurteilung gemäß § 20 
Abs. 6 und die Angelegenheiten gemäß § 22 Abs. 2 lit .. f, 
das Recht auf Mitsprache bei der Gestaltung des Unterrichtes im Rahmen 
des Lehrplanes, 
das Recht auf B.eteiligung an der Wahl der Unterrichtsmittel; 

b) Mitbestimmungsrechte: 
das Recht auf Mitentscheidung bei der Erstellung der Hausordnung, 
das Recht auf Mitentscheidung bei der Anwendung von Erziehungsmitteln 
gemäß § 47 Abs. 2, 
das Recht auf Mitentscheidung bei der AntragsteIlung auf Ausschluß eines 
Schülers. 

Die Festsetzung des Umfanges der Mitwirkungsrechte und der Mitbestim­
mungsrechte der Schüler obliegt dem Schulgemeinschaftsausschuß (§ 64). 

§ 59. (1) Zur Interessenvertretung (§ 58 Abs.2) und Zur Mitgestaltung des 
Schullebens (§ 58 Abs.3) sind in den Polytechnischen Lehrgängen, in den 
Berufsschulen, in den mittleren Schulen und ab der neunten Schulstufe in den 
höheren Schulen Schülervertreter zu bestellen. Sie sind von den Schülern ab der 
neunten Schulstufe in gleicher, unmittelbarer, geheimer und persönlicher Wahl 
zu wählen. 

(2) Der Schulleiter hat nach Anhören der Schulkonferenz eine Beteiligung der 
Schüler am Schulleben auch in den nicht unter Abs. 1 fallenden Schul arten bzw. 
Schulstufen, allenfalls auch nur in einzelnen Klassen der Schule einzurichten, 
insoweit es im Hinblick auf die Reife der Schüler und aus erzieherischen Grün­
den zweckmäßig erscheint. 

(3) Schülervertreter im Sinne des Abs. 1 sind: 
a) der von den Schülern einer 'Klasse zu wählende Klassensprecher, der an 

Schulen mit ]ahrgangseinteilung als ]ahrgangssprecher zu bezeichnen ist, 
b) der von den Klassensprechern einer Fachabteilung zu wählende Abtei­

lungssprecher, 

Entwurf 

d) das Recht auf Teilnahme an einzelnen Punkten von Lehrerkonferen­
zen, ausgenommen Beratungen über bestimmte Schüler betreffende 
Leistungsbeurteilungen und die sonstigen im § 22 Abs. 2 lit. f genannten 
Angelegenheiten, 

e) das Recht auf Mitsprache bei der Gestaltung des Unterrichtes im Rah­
men des Lehrplanes, 

f) das Recht auf Beteiligung an der Wahl der Unterrichtsmittel; 

2. Mitbestimmungsrechte: 
a) das Recht auf Mitentscheidung bei der Androhung des Antrages auf 

Ausschluß, 
b) das Recht auf Mitentscheidung bei der AntragsteIlung auf Ausschluß 

eines Schülers. 

Die in Z 1 lit. d und Z 2 genannten Rechte stehen erst ab der neunten Schulstufe 
zu. Die Festsetzung des Umfanges der Mitwirkungsrechte der Schüler obliegt 
dem SchulgemeinschaftSausschuß (§ 64). 

§ 59. (1) Zur Interessenvertretung (§ 58 Abs.2) und zur Mitgestaltung des 
Schullebens (§ 58 Abs. 3) sind an allen Schulen, ausgenommen die Volksschulen 
und jene Sonderschulen, die nicht nach dem Lehrplan der Hauptschule oder des 
Polytechnischen Lehrganges geführt werden, Schülervertreter zu bestellen. Sie 
sind von den Schülenl in gleicher, unmittelbarer, geheimer und persönlicher 
Wahl zu wählen. Werden an einer Schule mehrere Schularten geführt, so ist nur 
eine Schülervertretung zu bestellen, deren Tätigkeitsbereich sich auf die gesamte 
Schule erstreckt. 

(2) Schülervertreter im Sinne des Abs. 1 sind: 
1. der von den Schülern einer Klasse zu wählende Klassensprecher, der an 

Schulen mit ]ahrgangseinteilung als ]ahrgangssprecher zu bezeichnen ist, 
2. der von den Klassensprechern einer Fachabteilung zu wählende Abtei­

lungssprecher, 
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c) an ganzjährigen Berufsschulen die von den für die Klassen eines Schulta­
ges gewählten Klassensprechern einer Schule für die betreffenden einzel­
nen Schultage einer Woche zu wählenden Tagessprecher, 

d) der von den Klassensprechern einer Schule zu wählende Schulsprecher; in 
Schulen mit mindestens fünf Fachabteilungen der von den Abteilungsspre­
chern einer Schule zu wählende Schulsprecher; in ganzjährigen Berufs­
schulen der von den Tagessprechern zu wählende Schulsprecher. 

Die Schülervertreter werden im Falle der Verhinderung jeweils von ihrem Stell­
vertreter vertreten. An ganzjährigen Berufsschulen wird der Schulsprecher vom 
jeweiligen Tagessprecher vertreten. 

(4) Die in Abs. 3 genannten Schülervertreter bilden in ihrer Gesamtheit die 
Versammlung der Schülervertreter. Die Einberufung d~r Versammlung obliegt 
dem Schulsprecher (dessen Stellvertreter). Den Vorsitz in der Versammlung 
führt der Schulsp-recher (dessen Stellvertreter). 

(5) Die Festsetzung des Wirkungsbereiches der Schülervertreter obliegt dem 
Schulgemeinschaftsausschuß (§ 64). 

Entwurf 

3. an ganzjährigen Berufsschulen die von den für die Klassen eines Schultages 
gewählten Klassensprechern einer Schule für die betreffenden Schultage 
einer Woche zu wählenden Tagessprecher, 

4. der von den Klassensprechern einer Schule zu wählende Schulsprecher; in 
Schulen mit mindestens fünf Fachabteilungen der von den Abteilungsspre­
chern einer Schule zu wählende Schulsprecher; in ganzjährigen Berufs­
schulen der von den Tagessprechern zu wählende Schulsprecher. 

An Hauptschulen und an Sonderschulen, die nach dem Lehrplan der Haupt­
schule geführt werden, sind nur Klassensprecher zu wählen. An allgemeinbilden­
den höheren Schulen sind die Schulsprecher nur von den Klassensprechern der 
Oberstufe zu wählen. 

(3) Die Schülervertreter werden im Falle der Verhinderung jeweils von ihrem 
Stellvertreter vertreten. An ganzjährigen Berufsschulen wird der Schulsprecher 
vom jeweiligerrTagessprecher vertreten. 

-l>­
a-

a-

(4) Die im Abs. 2 genannten Schülervertreter bilden in ihrer Gesamtheit die ~ 
Versammlung der Schülervertreter. Der Versammlung der Scltülervertreter ~ 
obliegt die Beratung über Angelegenheiten der Interessenvertretung der Schüler ;, 
(§ 58 Abs. 2) und der Mitgestaltung des Schullebens (§ 58 Abs. 3), soweit diese ~ 
von allgemeiner Bedeutung sind. Ferner dient die Versammlung der Schülerver- ~ 
treter der Information der Schülervertreter durch den Schulsprecher und den ::s 
Abteilungssprecher sowie der Wahl der Schülervertreter in den Schulgemein­
schaftsausschuß (§ 64 Abs. 5). Die Einberufung der Versammlung obliegt dem 
Schulsprecher (dessen Stellvertreter). Die Versammlungen haben außerhalb der 
Unterrichtszeit stattzufinden; sofern die Teilnahme einzelner Schülervertreter 
an der Versammlung wegen für die Schulfahrt benötigter Verkehrsmittel außer-
halb der Unterrichtszeit unmöglich ist, dürfen für derartige Versammlungen 
\löchstens fünf Unterrichtsstunden, an Berufsschulen jedoch höchstens zwei 
Unterrichtsstunden, je Semester verwendet werden, wobei zur Feststellung des 
zweckmäßigsten Termines das Einvernehmen mit dem Schulleiter zu pflegen ist. 
Den Vorsitz in der Versammlung führt der Schulsprecher (dessen Stellvertreter). 
Dieser Absatz findet an Hauptschulen und Sonderschulen, die nach dem. Lehr-
plan der Hauptschule geführt werden, keine Anwendung. 

(5) Die Festsetzung des Wirkungsbereiches der Schülervertreter obliegt dem 
Schulgemeinschaftsausschuß (§ 64). Das Recht auf Teilnahme an Lehrerltonfe­
renzen (§ 58 Abs.2 2,1 lit. d) ist von den Vertretern der Schüler im Schulge­
meinschaftsausschuß (§ 64 Abs. 5) auszuüben. . 
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Geltende Fassung 

(6) Wählbar zum Klassensprecher ist jeder Schüler der betreffenden Klasse, 
zum Abteilungssprecher jeder Schüler der betreffenden Abteilung, zum Schul­
sprecher jeder Schüler der Schule, zum Tagessprecher jeder Schüler der Schule 
des betreffenden Schultages, und zwar jeweils von der neunten Schulstufe an. 
Der Schulgemeinschaftsausschuß (§ 64) . hat einem Schüler die Wählbarkeit 
abzuerkennen, wenn er wegen eines schwerwiegenden ordnungswidrigen Ver­
haltens oder wegen Gefährdung seines edolgreichen Abschlusses der betreffen­
den Schulstufe zur Edüllung der Aufgaben eines Schülervertreters ungeeignet 
erscheint. 

(9) ..... 

. . . der jeweils Wahlberechtigten (Abs. 3) ... 

Pflichten der Erziehungsberechtigten 

§ 61. (1) Die Erziehungsberechtigten haben die Unterrichts- und Erziehungs­
arbeit der Schule zu unterstützen, die Schüler mit den edorderlichen Unter­
richtsmitteln auszustattenund auf die gewissenhafte Edüllung der sich aus dem: 
Schulbesuch ergebenden Pflichten des Schülers hinzuwirken sowie zur Förde­
rung der Schulgemeinschaft (§ 2) beizutragen. 

Entwurf 

(6) Wählbar zum Klassensprecher ist jeder Schüler der betreffenden Klasse ab 
der 5. Schulstufe. Wählbar zum Abteilungssprecher ist jeder Schüler der betref­
fenden Abteilung, zum-Schulsprecher jeder Schüler der Schule (an allgemeinbil­
denden höheren Schulen jedoch nur Schüler der Oberstufe), zum Tagessprecher 
jeder Schüler des betreffenden Schultages. 

(9) ..... 

. .. der jeweils Wahlberechtigten (Abs. 2) ... 

Rechte und Pflichten der Erziehungsberechtigten 

§ 61. (1) Die Erziehungsberechtigten haben das Recht und die Pflicht, die 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule zu unterstützen. Sie haben das 
Recht auf Anhörung sowie auf Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen. 
Sie sind verpflichtet, die Schüler mit den erforderlichen Unterrichtsmitteln aus­
zustatten und auf die gewissenhafte Erfüllung der sich aus dem Schulbesuch 
ergebenden Pflichten des Schülers hinzuwirken sowie zur Förderung der Schul­
gemeinschaft (§ 2) beizutragen. 

(2) Unbeschadet des Vertretungsrechtes der Erziehungsberechtigten gemäß 
§ 67 sowie der Tätigkeit eines Elternvereines im Sinne des § 63 haben die Erzie­
hungsberechtigten das Recht auf Interessenvertretung gegenüber den Lehrern, 
dem Schulleiter (Abteilungsvorstand) und den Schulbehörden die Klasseneltern­
vertreter (§ 63 a Abs.5) bzw. durch ihre Vertreter im Schulgemeinschaftsaus­
schuß (§ 64 Abs. 5). Diese haben folgende Rechte: 

1. Mitwirkungsrechte : 
a) das Recht auf Anhörung, 
b) das Recht auf Information, 
c) das Recht auf Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen, 
d) das Recht auf Teilnahme an einzelnen Punkten von Lehrerkonferen­

zen, ausgenommen Beratungen in den Angelegenheiten des § 19 Abs. 8, 
über bestimmte Schüler betreffende Leistungsbeurteilungen sowie in 

a-­..., 
'I 

Cl-
~ 
t::J:j 
('l) 

~ 
OQ 

('l) 

t:l 

+­
'I 

637 der B
eilagen X

V
I. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
47 von 61

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung 

(2) Die Erziehungsberechtigten haben die für die Führung der Amtsschriften 
der Schule edorderlichen Dokumente vorzulegen und Auskünfte zu geben 
sowie erhebliche Änderungen dieser Angaben unverzüglich der Schule mitzutei­
len. 

Beratung zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigten 

§,62. Lehrer und Erziehungsberechtigte haben eine möglichst enge Zusam­
menarbeit in allen Fragen der Erziehung und des Unterrichtes der Schüler zu 
pflegen. Zu diesem Zweck sind Einzelaussprachen (§ 19 Abs. 1) und gemeinsame 
Beratungen' zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigten über Fragen der 
Erziehung, den Leistungsstand, den geeignetsten Bildungsweg (§ 3 Abs. 1 des 
Schulorganisationsgesetzes) und der Schulgesundheitspflege durchzuführen. 

Entwurf 

den sonstigen im § 22 Abs. 2 lit. f dieses Gesetzes genannten Angele­
genheiten sowie in den Angelegenheiten des § 40 Abs. 1 des Schulorga­
nisationsgesetzes ; dieses Recht besteht nicht an Schulen, an denen 
Klassenforen einzurichten sind (§ 63 a Abs. 1), 

e) das Recht auf Stellungnahme bei der Wahl von Unterrichtsmitteln; 
2. Mitbestimmungsrechte: 

a) das Recht auf Mitentscheidung bei der Androhung des Antrages auf 
Ausschluß, 

b) das Recht auf Mitentscheidung bei der Antragstellung auf Ausschluß 
eines Schülers. ' 

Die Festsetzung des Umfanges der Mitwirkungsrechte der Erziehungsberechtig­
ten obliegt dem Schulforum (§ 63 a) bzw. dem Schulgemeinschaftsausschuß 
(§ 64). 

(3) Die Erziehungsberechtigten haben die für die Führung der Amtsschrif­
ten der Schule edorderlichen Dokumente vorzulegen und Auskünfte zu geben 
sowie erhebliche Änderungen dieser Angaben unverzüglich der Schule mitzutei­
len. 

Beratung zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigten 

§ 62. (1) Lehrer und Erziehungsberechtigte haben eine möglichst enge Zusam­
menarbeit in allen Fragen der Erziehung und des Unterrichtes der Schüler zu 
pflegen. Zu diesem Zweck sind Einzelaussprachen (§ 19 Abs. 1) und gemeinsame 
Beratungen zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigten über Fragen der 
Erziehung, den Leistungsstand, den geeignetsten Bildungsweg (§ 3 Abs. l' des 
Schulorganisationsgesetzes) und der Schulgesundheitspflege 1urchzuführen. 

(2) Gemeinsame Beratungen zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigen 
können im Rahmen von Klassenelternberatungen erfolgen. Klassenelternbera­
tungen sind jedenfalls in der ersten Stufe jeder Schulart (ausgenommen die 
Berufsschulen) sowie dann durchzuführen, wenn dies die Erziehungsberechtig­
ten eines Drittels der Schüler der betreffenden Klasse verlangen, an Schulen, an 
denen Klassenforen eingerichtet sind (§ 63 a Abs. 1), sind Klassenelternberatun­
gen nach Möglichkeit gemeinsam mit Sitzungen des Klassenforums durchzufüh-, 
ren. 
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Geltende Fassung 

§ 63 ..... . 

(4) In den V olks-, Haupt- und Sonderschulen ist dem Elternverein ferner in 
den im § 64 Abs. 7 lit. a sublit. aa bis hh genannten Angelegenheiten Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. 

Entwurf 

§ 63 •..... 

(4) Die Rechte gemäß Abs. 1 bis 3 stehen nur zu, wenn an einer Schule nur ein 
Elternverein errichtet werden soll oder besteht und sich dessen Wirkungsbereich 
nur auf diese Schule bezieht; sie stehen ferner zu, wenn sich der Wirkungsbe­
reich des Elternvereines auf mehrere in einem engen örtlichen Zusammenhang 
stehende Schulen oder der Wirkungsbereich des Elternvereines einer V olks-, 
Haupt- oder Sonderschule auch auf einen Polytechnischen Lehrgang bezieht. 

Klassen- und Schulforum 

§ 63 a. (1) In den Volksschulen, Hauptschulen und Sonderschulen, die nicht 
nach dem Lehrplan des Polytechnischen Lehrganges geführt werden, sind zur 
Förderung und Festigung der Schulgemeinschaft (§ 2) für jede Klasse ein Klas­
senforum und für jede Schule ein Schulforum einzurichten. 

(2) Dem Klassenforum obliegt die Beschlußfassung in den folgenden Angele­
genheiten, soweit sie nup eine Klasse betreffen; dem Schulforum obliegt die 
Beschlußfassung in den folgenden Angelegenheiten, soweit sie mehr als eine 
Klasse berühren und im Falle des Überganges der Zuständigkeit gemäß Abs. 7: 

1. die Entscheidung über 
a) Fragen der Planung von mehrtägigen Schulveranstaltungen, soweit sie 

die von den Schülern zu tragenden Kosten und - im Falle einer Wahl­
möglichkeit durch die Schule - die Art dieser Schulveranstaltungen 
betreffen, 

b) die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbezogenen Veranstal-
tung (§ 13 a Abs. 1), 

c) die Hausordnung gemäß § 44 Abs. 1, 
d) die Bewilligung zur Durchführung von Sammlungen gemäß § 46 Abs. 1, 
e) die Bewilligung zur Organisierung der Teilnahme von Schülern an Ver­

anstaltungen gemäß § 46 Abs. 2, 
f) Maßnahmen im Rahmen der Mitwirkung der Schule an der Erziehung 

gemäß § 47 Abs. 1, 
g) die Durchführung von Veranstaltungen der Schulbahnberatung, 
h) die Durchführung von Veranstaltungen betreffend die Schulgesundheits­

pflege, 
i) den Umfang der Mitwirkungsrechte der Erziehungsberechtigten gemäß 

§ 61 Abs. 2 Z 1; 
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Geltende Fassung Entwurf 

2. die Beratung insbesondere über 
a) wichtige Fragen des Unterrichtes, 
b) wichtige Fragen der Erziehung, 
c) Fragen detPlanung von Schulveranstaltungen (insbesondere von Wan­

dertagen und mehrtägigen Schulveranstaltungen), soweit diese nicht 
unter Z 1 lit. a fallen, 

d) die Termine und die Art der Durchführung von Elternsprechtagen, 
e) die Wahl von Unterrichtsmitteln, 
f) die Verwendung von der Schule zur Verwaltung übertragenen Budget­

mitteln, 
g) Baurnaßnahmen im Bereich der Schule. 

(3) Dem Klassenforum gehören der Klassenlehrer oder Klassenvorstand und 
die Erziehungsberechtigten der Schüler der betreffenden Klasse an. Den Vorsitz 
im Klassenforum führt der Klassenlehrer bzw. Klassenvorstand; sofern der 
Schulleiter anwesend ist, kann dieser den Vorsitz übernehmen. Sonstige Lehrer 
der Klassen sind berechtigt, mit beratender Stimme am Klassenforum teilzuneh­
men. 

(4) Das Klassenforum ist vom Klassenlehrer oder Klassenvorstand jedenfalls 
zu einer Sitzung innerhalb der ersten sechs Wochen jedes Schuljahres einzuberu­
fen. Ferner ist das Klassenforum einzuberufen, wenn dies die Erziehungsberech­
tigten eines Drittels der Schüler der betreffenden Klasse oder der Klasseneltern­
vertreter (Abs. 5) unter gleichzeitiger Einbringung eines Antrages auf Behand­
lung einer der im Abs. 2 genannten Angelegenheiten verlangen; die Frist für die 
Einberufung beträgt eine Woche, gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem das 
Verlangen gestellt wurde. Der Klassenlehrer oder Klassenvorstand hat auch 
ohne Verlangen auf Einberufung das Klassenforum einzuberufen, sofern eine 
Entscheidung gemäß Abs. 2 Z 1 erforderlich ist oder eine Beratung gemäß Abs. 2 
Z 2 zweckmäßig erscheint. Mit jeder Einberufung ist die Tagesordnung zu über­
mitteln. Die Einberufung hat spätestens zwei Wochen vor der Sitzung zu erfol­
gen. 

(5) Das Klassenforum hat in der ersten Sitzung jedes Schuljahres einen Klas­
senelternvertreter und einen Stellvertreter, der diesen im Verhinderungsfalle zu 
vertreten hat, in gleicher, unmittelbarer, geheimer und persönlicher Wahl für die 
Zeit bis zur nächsten Wahl zu wählen. Besteht an der Schule ein Elternverein im 
Sinne des § 63, so ist dieser zur Erstattung eines Wahlvorschlages berechtigt. 
Zum. Klassenelternvertreter (Stellvertreter) dünen nur Erziehungsberechtigte 
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Geltende Fassung Entwurf 

von die betreffende Klasse besuchenden Schülern gewählt werden. Der Bundes­
minister für Unterricht, Kunst und Sport hat durch Verordnung die näheren 
Bestimmungen über die Durchführung der Wahl der Klassenelternvertreter zu 
erlassen. 

(6) Im Klassenforum kommt dem Klassenlehrer oder dem Klassenvorstand 
und den' Erziehungsberechtigten jedes Schülers der betreffenden Klasse jeweils 
eine beschließende Stimme zu; bei der Wahl des Klassenelternvertreters (Stell­
vertreters) kommt dem Klassenlehrer bzw. Klassenvorstand keine Stimme zu. 
Stimmenthaltung ist unzulässig. Eine Übertragung der Stimme auf eine andere 
Person ist unzulässig und unwirksam. 

(7) Das Klassenforum ist beschlußfähig, wenn der Klassenlehrer oder Klassen­
vorstand und die Erziehungsberechtigten mindestens eines Drittels der Schüler 
anwesend sind. Für einen Beschluß ist die unbedingte Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen erforderlich.' Bei Stimmengleichheit in den Fällen des Abs. 2 Z 1 ent­
scheidet die Stimme des Klassenlehrers oder Klassenvorstandes und in den Fäl­
len des Abs. 2 Z 2 gilt der Antrag als abgelehnt. Entspricht die Stimme des Klas­
senlehrers oder Klassenvorstandes nicht der Mehrheit de'I- abgegebenen Stim­
men, ist der Beschluß auszusetzen und geht die Zuständigkeit zur Beschlußfas­
sung auf das Schulforum über. Ebenso geht die Zuständigkeit zur Behandlung 
der auf einer Tagesordnung stehenden Angelegenheiten auf das Schulforum 
über, wenn die Beschlußfähigkeit des Klassenforums trotz ordnungsgemäßer 
Einladung nicht gegeben ist. Im Falle der Wahl des Klassenelternvertreters 
(Stellvertreters) ist die Beschlußfähigkeit auch bei Nichterfüllung der Anwesen­
heitsvoraussetzungen g!!geben, sofern die Einladung ordnungsgemäß ergangen 
und seit dem vorgesehenen Beginn der Sitzung eine halbe Stunde vergangen ist. 
Werden die meisten Stimmen für zwei Kandidaten in gleicher Anzahl abgege­
ben, entscheidet das Los, wer von ihnen Klassenelternvertreter ist; der andere ist 
Stellvertreter. 

(8) Dem Schulforum gehören der Schulleiter, alle Klassenlehrer oder Klassen­
vorstände und alle Klassenelternvertreter aller Klassen der betreffenden Schule 
an. Das Schulforum kann zur Behandlung und Beschlußfassung von eine oder 
mehrere Klassen betreffenden Angelegenheiten sowie von besonderen die 
gesamte Schule betreffenden Angelegenheiten Ausschüsse einsetzen. Den Aus­
schüssen für eine oder mehrere Klassen haben die Klassenlehrer oder Klassen­
vorstände und Klassenelternvertreter der betreffenden Klassen anzugehören. Bei 
der Einsetz~ng eines Ausschusses für besondere die gesamte Schule betreffenden 
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Geltende Fassung Entwurf 

Angelegenheiten ist festzulegen, welche Klassenlehrer oder Klassenvorstände 
und Klassenelternvertreter dem Ausschuß anzugehören haben; die Anzahl der 
Klassenlehrer oder Klassenvorstände und der Klassenelternvertreter hat gleich 
zu sein. Den Vorsitz im Schulforum führt der Schulleiter und in den Ausschüs­
sen der jeweils anwesende dienstälteste Klassenlehrer oder Klassenvorstand; 
sofern der Schulleiter bei Ausschußsitzungen anwesend ist, kann dieser den V or­
sitz führen. 

(9) Das Schulforum ist vom Schulleiter jedenfalls zu einer Sitzung innerhalb 
der ersten acht Wochen jedes Schuljahres einzuberufen. ~erner ist das Schulfo­
rum einzuberufen, wenn dies ein Drittel seiner Mitglieder unter gleichzeitiger 
Einbringung eines Antrages auf Behandlung einer der im Abs. 2 genannten 
Angelegenheiten verlangt; die Frist für die Einberufung beträgt eine Woche, 
gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem das Verlangen gestellt wurde. Der Schul­
leiter hat auch ohne Verlangen auf Einberufung das Schulforum einzuberufen, 
sofern eine Entscheidung gemäß Abs. 2 Z 1 erforderlich ist oder eine Beratung 
gemäß Abs. 2 Z 2 zweckmäßig erscheint. Mit jeder Einberufung ist die Tages­
ordnung zu übermitteln. Die Einberufung hat spätestens zwei Wochen vor der 
Sitzung zu erfolgen, sofern nicht sämtliche Mitglieder einem früheren Termin 
zustimmen. Jedes Schuljahr hat mindestens eine Sitzung stattzufinden. 

(10) Im Schulforum und den Ausschüssen kommt den ihnen angehörenden 
Klassenlehrern oder Klassenvorständen und Klassenelternvertretern jeweils eine 
beschließende Stimme zu. Stimmenthaltung ist unzulässig. Eine Übertragung der 
Stimme auf eine andere Person ist unzulässig und unwirksam. Der Schulleiter 
hat keine beschließende Stimme. 

(11) Das Schulforum und die Ausschüsse sind beschlußfähig, wenn mehr als 
die Hälfte der Mitglieder mit beschließender Stimme anwesend ist. Für einen 
Beschluß ist die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
Bei Stimmengleichheit in den Fällen des Abs. 2 Z 1 entscheidet der Schulleiter; in 
den Fällen des Abs. 2· Z 2 gilt der Antrag als abgelehnt. 

(12) Kann das Schulforum in den Fällen des Abs. 2 Z 1 lit. a und c bis i keine 
Entscheidung treffen, weil die Beschlußfähigkeit nicht gegeben ist, hat der 
Schulleiter das Schulforum unverzüglich zu einer neuerlichen Sitzung einzula­
den; ist auch in der neuen Sitzung eine Beschlußfähigkeit nicht gegeben, hat der 
Schulleiter. zu entscheiden und in der nächsten Sitzung des Schulforums über 
diese Entscheidung zu berichten. Dies gilt sinngemäß für die Ausschüsse. Ist die 
Erlassung oder Änderung der Hausordnung aus Gründen der körperlichen 
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Geltende Fassung Entwurf 

Sicherheit erforderlich und kann eine Entscheidung des Schulforums mangels 
Beschlußfähigkeit nicht erfolgen, finden die beiden vorstehenden Sätze mit der 
Maßgabe Anwendung, daß die Zuständigkeit zur Entscheidung auf die Schul­
konferenz übergeht. 

(13) Sofern Tagesordnungspunkte besondere Angelegenheiten betreffen, die 
die Beteiligung anderer Lehrer oder von Klassensprechern zweckmäßig erschei­
nen läßt, hat der Schulleiter die betroffenen Lehrer bzw. Klassensprecher einzu­
laden; die Einladung von Klassensprechern ist nUr zulässig, wenn dies auf Grund 
der besonderen Verhältnisse, insbesondere der Zeit der Sitzung, möglich ist. Bei 
Behandlung von Angelegenheiten der Bildungsberatung ist ein entsprechend 
befähigter Lehrer, bei der Behandlung von Angelegenheiten der Schulgesund­
heitspflege der Schularzt einzuladen. Der Schulleiter hat weiters den pädagogi­
schen Leiter eines Schülerheimes einzuladen, sofern das Schülerheim überwie­
gend von Schülern der betreffenden Schule besucht wird und Angelegenheiten 
beraten werden, die die Anwesenheit dieses pädagogischen Leiters zweckmäßig 
erscheinen lassen. Den nach diesem Absatz Eingeladenen kommt nur beratende 
Stimme zu. 

(14) Über den Verlauf der Sitzungen ist eine schriftliche Aufzeichnung zu 
führen. 

(15) Das Schulforum kann für sich, die Ausschüsse und die Klassenforen bei 
Bedarf eine Geschäftsordnung beschließen. Diese ist der Schulbehörde erster 
Instanz zur Kenntnis zu bringen. 

(16) Der Schulleiter hat für die Durchführung der Beschlüsse des Klassenfo­
rums bzw. des Schulforums in den Fällen des Abs. 2 Z 1 zu sorgen; hält er einen 
derartigen Beschluß für rechtswidrig, hat er diesen auszusetzen und die Weisung 
der Schulbehörde erster Instanz einzuholen. Sofern ein Beschluß in den Fällen 
des Abs. 2 Z 2 nicht an den Schulleiter gerichtet ist, hat er diesen Beschluß an die 
zuständige Stelle weiterzuleiten. ' 

(17) In den Angelegenheiten der Klassenforen, des Schulforums sowie der 
Ausschüsse obliegt die Vertretung des Klassenlehrers oder Klassenvorstandes bei 
dessen Verhinderung einem für ihn vom Schulleiter zu bestellenden Lehrer und 
die Vertretung des Schulleiters bei dessen Verhinderung einem von ihm namhaft 
gemachten Lehrer. Bei Verhinderung eines Klassenelternvertreters ist dieser von 
seinem Stellvertreter zu vertreten, Ein Mitglied, das im Sinne des § 7 AVG 1950 
befangen ist, gilt als verhindert. 
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Geltende Fassung­

Schulgemeinschaftsausschuß 

§ 64. (1) Zur Förderung und Festigung der Schulgemeinschaft (§ 2) ist in den 
Polytechnischen Lehrgängen, in den Berufsschulen und in den mittleren und 
höheren Schulen ein Schulgemeinschaftsausschuß zu bilden. 

(7) Dem Schulgemeinschaftsausschuß obliegen 
a) die Beratung insbesondere über 

aa) wichtige Fragen des Unterrichtes, 
bb) wichtige Fragen der Erziehung, 
cc) Fragen der Planung von Schulveranstaltungen (insbesondere von 

Wandertagen, Schullandwochen und Schulschikursen), 
dd) die Durchführung von Elternsprechtagen, 
ee) die Durchführung von Sammlungen, 
ff) die Durchführung von Veranstaltungen der Schulbahnberatung, 

gg) Baumaßnahmen im Bereich der Schule, 
hh) Fragen der Schulgesundheitspflege, 

ii) Vorhaben, die der Mitgestaltung des .schullebens dienen (§ 58 
Abs.3); 

b) die Festsetzung des Umfanges der Mitwirkungs- und Mitbestimmungs­
rechte der Schüler (§ 58 Abs. 2) und die Festsetzung des Wirkungsberei-
ches der Schülervertreter (§ 59 Abs. 5); . 

c) die Aberkennung der Wählbarkeit eines Schülers zum Schülervertreter 
(§ 59 Abs. 6). 

Entwurf 

Schulgemeinschaftsausschuß 

§ 64. (1) In den Polytechnischen Lehrgängen, in den Sonderschulen, die nach 
dem Lehrplan des Polytechnischen Lehrganges geführt werden, in den Berufs­
schulen und in den mittleren und höheren Schulen ist zur Förderung und Festi­
gung der Schulgemeinschaft (§ 2) ein Schulgemeinschaftsausschuß zu bilden. 

(2) Dem Schulgemeinschaftsausschuß obliegen 
1. die Entscheidung über 

a) fragen der Planung von mehrtägigen Schulveranstaltungen, soweit sie 
die von den Schülern zu tragenden Kosten und - im Falle einer Wahl­
möglichkeit durch die Schule - die Art dieser Schulveranstaltungen 
betreffen, 

b) die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbezogenen Veranstal­
tung (§ 13 a Abs. 1), 

c) die Durchführung (einschließlich der Terminfestlegung) von Eltern-
sprechtagen (§ 19 Abs. 1), 

d) die Hausordnung gemäß § 44 Abs. 1, . 
e) die Bewilligung zur Durchführung von Sammlungen gemäß § 46 Abs. 1, 
f) die Bewilligung zur Organisierung der Teilnahme von Schülern an Ver­

anstaltungen gemäß § 46 Abs. 2, 
g) Maßnahmen im Rahmen der Mitwirkung der Schule an der Erziehung 

gemäß § 47 Abs. 1, . 
h) die Durchführung von Veranstaltungen der Schulbahnberatung, 
i) die Durchführung von Veranstaltungen betreffend die Schulgesundheits­

pflege, 
j) den Umfang der Mitwirkungsrechte der Schülervertreter gemäß § 58 

Abs.2, 
k) Vorhaben, die der Mitgestaltung des Schullebens dienen (§ 58 Abs~ 3), 
I) den Wirkungsbereich de:r Schülervertreter gemäß§ 59 Abs. 5, 

m) den Umfang der Mitwirkungsrechte der Erziehungsberechtigten-gemäß 
§ 61 Abs. 2; 

2. die Beratung insbesondere über 
a) wichtige Fragen des Unterrichtes, 
b) wichtige Fragen der Erziehung, 
c) Fragen der Planung von Schulveranstaltungen (insbesondere von Wan­

dertagen und mehrtägigen Schulveranstaltungen), soweit diese nicht 
unter Z 1 lit. a fallen, 

d) die Wahl von Unt~rrichtsmitteln, 
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Geltende Fassung 

(2) Dem Schulgemeinschaftsausschuß gehören der Schulleiter und je drei Ver­
treter der Lehrer, der Schüler und der 'Erziehungsberechtigten an. An den 
Berufsschulen gehören dem Schulgemeinschaftsausschuß Vertreter der Erzie­
hungsberechtigten nur dann an, wenn dies die Erziehungsberechtigten von 
20 v. H. der Schüler verlangen; das Verlangen hat für ein Schuljahr Gültigkeit. 

(3) Die Vertreter der Lehrer sind von der Schulkonferenz aus dem Kreis der 
an der betreffenden Schule tätigen Lehrer in gleicher, unmittelbarer, geheimer 
und persönlicher Wahl innerhalb der ersten drei Monate eines jeden Schuljahres 
für die Zeit bis zur nächsten Wahl zu wählen. 

(4) Die Vertreter der Schüler sind der Schulsprecher sowie zwei weitere Schü­
ler, die von der Versammlung,der Schülervertreter der betreffenden Schule (§ 59 
Abs. 4) aus dem Kreis der Schülervertreter und deren Stellvertreter (§ 59 Abs. 3) 
zu wählen sind; hiebei sind die Bestimmungen des Abs. 3 über die Wahlrechts­
grundsätze, die Frist, innerhalb der die Wahl stattzufinden hat, und die Funk­
tionsdauer anzuwenden. 

(5) Die Vertreter der Erziehungsberechtigten sind von den Erziehungsberech­
tigten der Schüler der betreffenden Schule aus deren Kreis unter der Leitung des 
Schulleiters zu wählen; hiebe i sind die Bestimmungen des Abs. 3 über die Wahl­
rechtsgrundsätze, die Frist, innerhalb der die Wahl stattzufinden hat, und die 

, Funktionsdauer anzuwenden. Besteht an der Schule ein Elternverein, so sind die 
Vertreter der Erziehungsberechtigten jedoch von diesem zu entsenden; bestehen 
an einer Schule mehrere Elternvereine, so ist nach dem ersten Satz vorzugehen. 

Entwurf 

e) die Verwendung von der Schule zur Verwaltung übertragenen Budget­
mitteln, 

f) Baumaßnahmen im Bereich der Schule. 

(3) Dem Schulgemeinschaftsausschuß gehören der Schulleiter und je drei Ver­
treter der Lehrer, der Schüler und der Erziehungsberechtigten an. An den 
Berufsschulen gehören dem Schulgemeinschaftsausschuß Vertreter der Erzie­
hungsberechtigten nur dann an, wenn dies die Erziehungsberechtigten von 
20 vH der Schüler verlangen; das Verlangen hat für ein Schuljahr Gültigkeit. 

(4) Die Vertreter der Lehrer sind von der Schulkonferenz aus dem Kreis der 
an der betreffenden Schule tätigen Lehrer innerhalb der ersten' drei Monate 
eines jeden Schuljahres für die Zeit bis zur nächsten Wahl zu wählen. An lehr­
gangsmäßigen Berufsschulen sind die Lehrervertreter im September jedes Jahres 
zu wählen. Die Schulkonferenz kann beschließen, daß die Wahl der Vertreter 
der Lehrer für die Dauer von zwei Jahren erfolgt. Bei weniger als vier Lehrern 
(wobei der Schulleiter nicht mitzuzählen ist) an einer Schule ist keine Wahl 
durchzuführen; in.,diesem Fall gehören alle Lehrer dem Schulgemeinschaftsaus­
schuß an. Gleichzeitig mit der Wahl der Vertreter der Lehrer sind drei Stellver­
treter zu wählen. 

(5) Die Vertreter der Schüler sind der Schulsprecher sowie zwei weitere Schü- . 
ler, die zumindest, die 9. 'Schulstufe besuchen und von der Versammlung der 
Schülervertreter der betreffenden Schule (§ 59 Abs. 4) aus dem Kreis der Schü­
lervertreter innerhalb der ersten drei Monate eines jeden Schuljahres, an lehr­
gangsmäßigen Berufsschulen innerhalb der ersten drei Wochen eines jeden lehr­
ganges, für die Zeit bis zur nächsten Wahl zu wählen. ,Bei weniger als drei Schü­
lervertretern (wobei der Schulsprecher nicht mitzuzählen ist) an einer Schule ist 
keine Wahl durchzuführen; in diesem Fall- gehören alle Schülervertreter dem 
Schulgemeinschaftsausschuß an. Gleichzeitig mit der Wahl der Vertreter der 
Schüler sind zwei Stellvertreter zu wählen. 

(6) Die Vertreter der Erziehungsberechtigten sind von den Erziehungsberech­
tigten der Schüler der betreffenden Schule aus deren Kreis innerhalb der ersten 
drei Monate, an lehrgangsmäßigen Berufsschulen innerhalb der ersten drei 
Wochen eines jeden Lehrganges, eines jeden Schuljahres für die Zeit bis zur 
nächsten Wahl zu w~hlen. Gleichzeitig mit der Wahl der Vertreter der Erzie­
hungsberechtigten sind drei Stellvertreter zu wählen. Besteht' für die Schule ein 
Elternverein im Sinne des § 63, so sind die Vertreter der Erziehungsberechtigten 
jedoch von diesem zu entsenden; hiebei dürfen nur Erziehungsberechtigte von 
Kindern, die die betreffende Schule besuchen, entsendet werden. 
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Geltende Fassung 

(6) Zum Mitglied des Schulgetneinschaftsausschusses ist gewählt, wer die 
unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Erreicht kei­
ner der Vorgeschlagenen die unbedingte Mehrheit, so hat zwischen jenen beiden 
Kandidaten, die die meisten Stimmen auf sich vereinigt haben, eine Stichwahl 
stattzufinden. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

(Abs. 7 in Hinblick auf eine möglichst sachbezogene Gegenüberstellung auf 
Seite XX.) 

(8) Die Einberufung des Schulgemeinschaftsausschusses obliegt dem Schullei­
ter. Ein Drittel der Mitglieder kann die Einberufung des Schulgemeinschaftsaus­
schusses unter gleichzeitiger Einbringung eines Antrages auf Behandlung einer 
der im Abs. 7 genannten Angelegenheiten verlangen. In den Fällen des Abs. 7 
lit. a sublit. ii,-lit. bund lit. c können ein solches Verlangen nur die Mitglieder 
stellen, denen in diesen Fällen beschließende Stimme zukommt. Die Frist für die 
Einberufung beträgt zwei Wochen, gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem das 
Verlangen gestellt wurde. Der Schulleiter ist berechtigt, auch ohne Verlangen 

Entwurf 

(7) Die Wahlen sind unter der Leitung des Schulleiters, die Wahlen der Ver­
treter der Schüler unter der Leitung des Schulleiters (oder einem vom Schulleiter 
namhaft gemachten Lehrer) und dem Beisitz des Schulsprechers durchzuführen. 
Die Wahl ist geheim. Das Wahlrecht ist persönlich durch Übergabe des Stimm­
zettels an den Leiter der Wahl auszuüben. Ist die Wahl ungültig oder wurde 
nicht die erforderliche Anzahl von Vertretern und Stellvertretern gewählt, 
obwohl Wählbare in genügender Zahl vorhanden sind, ist 'die Wahl unverzüglich 
zu wiederholen. 

(8) Die Ausfüllung und Auswertung der Stimmzettel ist wie folgt vorzuneh­
men: 

1. Von den Wahlberechtigten sind auf dem Stimmzettel untereinander so 
viele Namen zu verzeichnen als Mitglieder und Stellvertreter zu wählen 
sind. Hiebei hat ein getrenntes Verzeichnis nach Mitgliedern und Stellver­
tretern zu unterbleiben. Enthält ein Stimmzettel mehr Namen als Mitglie­
der und Stellvertreter zu wählen sind, so sind die über diese Zahl im. 
Stimmzettel eingesetzten Namen unberücksichtigt zu lassen. Enthält er 
weniger Namen, so wird deshalb seine Gültigkeit nicht beeinträchtigt. 

2. Der auf dem Stimmzettel an erster Stelle Gereihte erhält so viele Wahl­
punkte als Mitglieder und Stellvertreter zu wählen sind; der an zweiter und 
weiterer Stelle Gereihte erhält jeweils um einen Wahlpunkt weniger. 

3. Ist derselbe Name auf einem Stimmzettel mehrmals verzeichnet, so ist er 
bei der Zählung derWahlpunkte nur an der Stelle mit der höchsten Zahl 
von Wahlpunkten zu berücksichtigen. 

4. Von den Wählbaren sind entsprechend der Zahl der zu wählenden Mitglie­
der und Stellvertreter die mit der höheren Zahl an Wahlpunkten als Mit­
glieder und die mit der niedrigeren Zahl.an Wahlpunkten als Stellvertreter 
gewählt. Wenn infolge gleicher Zahl an Wahlpunkten mehr Wählbare, als 
zu wählen sind, als Mitglieder oder Stellvertreter in Betracht kommen, so 
entscheidet das vom Leiter der Wahl zu ziehende Los. 

(9) Der Schulleiter hat den Schulgemeinschaftsausschuß einzuberufen, wenn 
dies ein Drittel der Mitglieder des Schulgemeinschaftsausschusses unter gleich­
zeitiger Einbringung eines Antrages auf Behandlung einer der im Abs. 2 genann­
ten Angelegenheiten verlangt; die Frist für die Einberufung beträgt eine Woche, 
gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem das Verlangen gestellt wurde. Der Schul­
leiter hat auch ohne Verlangen auf Einberufung den Schulgemeinschaftsaus­
schuß einzuberufen, sofern eine Entscheidung gemäß Abs. 2 Z 1 erforderlich ist 
oder eine Beratung gemäß Abs. 2 Z 2 zweckmäßig erscheint. Mit jeder Einberu-
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Gel t end e F a s.s u n g 

auf Einberufung den Schulgemeinschaftsausschuß einzuberufen, sofern eine der 
im Abs. 7 genannten Angelegenheiten zu behandeln ist. 

(9) Den Vorsitz im Schulgemeinschaftsausschuß führt der Schulleiter oder ein 
von ihm namhaft gemachter Vertreter. 

(10) Die Festsetzungen nach Abs. 7 lit. b und die Entscheidung nach Abs. 7 
lit. c unterliegen der Beschlußfassung des Schulgemeinschaftsausschusses; des­
gleichen die Abgabe von Empfehlungen und Stellungnahmen in den im Abs. 7 
lit. a genannten Angelegenheiten. 

(11) Jedem Mitglied der im Schulgemeinschaftsausschuß vertretenen Gruppen 
(Lehrer, Schüler, Erziehungsberechtigte) kommt. eine beschließende Stimme zu; 
dem Schulleiter kommt in allen Fällen des Abs. 7, den Erziehungsberechtigten in 
den Fällen des Abs. 7 lit. a sublit. ii, lit. bund lit. c nur beratende Stimme zu. 
Stimmenthaltung ist unzulässig. Eine Übertragung der Stimme auf eine andere 
Person ist unzulässig. und unwirksam. 

(12) Der Schulgemeinschaftsausschuß ist beschlußfähig, wenn mehr als die 
Hälfte der Mitglieder mit beschließender Stimme und mindestens je ein Mitglied 
der im Ausschuß vertretenen Gruppen (Lehrer, Schüler, Erziehungsberechtigte) 
anwesend sind. In den Fällen des Abs. 7 lit. a sublit. ii, lit. bund lit. c bleibt für 
die Beschlußfähigkeit die Anwesenheit von Vertretern der Erziehungsberechtig­
ten außer Betracht. Für einen Beschluß ist die unbedingte Mehrheit der abgege­
benen Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgewie­
sen. 

(13) Für die Vorberatung einzelner der im Abs. 7 genannten Angelegenheiten 
kann der Schulgemeinschaftsausschuß Unterausschüsse einsetzen. Die Einset­
zung eines Unterausschusses unterliegt den Beschlußfassungserfordernissen des 
Abs.12. 

Entwurf 

fung ist die Tagesordnung zu,übermitteln. Die Einberufung hat spätestens zwei 
Wochen vor der Sitzung zu erfolgen, sofern nicht sämtliche Mitglieder einem 
früheren Termin zustimmen. Jedes Schuljahr haben mindestens zwei Sitzungen, 
davon die erste innerhalb von zwei Wochen nach der Bestellung der Lehrer." 
Schüler- und Elternvertreter für dieses Schuljahr, stattzufinden; an Berufsschu­
len hat mindestens eine Sitzung im Schuljahr stattzufinden. , 

(10) Den Vorsitz im Schulgemein~chaftsausschuß führt der Schulleiter. 

(11) Jedem Mitglied der im Schulgemeinschaftsausschuß vertretenen Gruppen 
(Lehrer, Schüler, Erziehungsberechtigte) kommt eine beschließende Stimme zu. 
Stimmenthaltung ist. unzulässig. Eine Übertragung der Stimme auf eine andere 
Person ist unzulässig und unwirksam. Der Schulleiter hat keine beschließende 
Stimme. . 

(12) Der Schulgemeinschaftsausschuß ist beschlußfähig, wenn mehr als die 
Hälfte der Mitglieder mit beschließender Stimme und mindestens je ein Mitglied 
der im Ausschuß vertretenen Gruppen (Lehrer, Schüler, Erziehungsberechtigte) 
anwesend sind; an lehrgangsmäßigen und saisonmäßigen Berufsschulen ist der 
Schulgemeinschaftsausschuß bei ordnungsgemäßer Einladung jedenfalls eine 
halbe Stunde nach dem ursprünglich vorgesehenen Beginn beschlußfähig. Für 
einen Beschluß ist die unbedingte Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforder­
lich. Bei Stimmengleichheit in den Fällen des Abs. 2 Z 1 entscheidet der Schullei­
ter; in den Fällen desAbs. 2 Z 2 gilt der Antrag als aBgelehnt. 

(13) Für die Vorberatung einzelner der im Abs. 2 genannten Angelegenheiten 
kann der Schulgemeinschaftsausschuß Unteralisschüsse einsetzen. Die Einset­
zung eines Unterausschusses unterliegt den Beschlußerfordernissen des Abs. 12. 

(14) Sofern Tagesordnungspunkte besondere Angelegenheiten einzelner 
Abteilungen oder Klassen betreffen, hat der Schulleiter die entsprechenden 
Abteilungsvorstände, Fachvorstände, Lehrer, Abteilungssprecher bzw. Klassen­
sprecher einzuladen, soweit dies zweckmäßig ist; bis einschließlich zur achten 
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Geltende Fassung 

(14) Der Schulleiter hat einen Beschluß des Schulgemeinschaftsausschusses in 
den Fällen des Abs. 7 lit. a sublit. ii, lit. bund lit. c zu sistieren, wenn er ihn für 
rechtswidrig hält, und die Weisung der Schulbehörde erster Instanz einzuholen. 

Entwurf 

Schulstufe, darf die Einladung eines Klassensprechers nur erfolgen, wenn dies 
auf Grund der besonderen Verhältnisse, insbesondere der Zeit der Sitzung, mög­
lich ist. Bei Behandlung von Angelegenheiten der Bildungsberatung ist ein ent­
sprechend befähigter Lehrer, bei der Behandlung von Angelegenheiten der 
Schulgesundheitspflege der Schularzt einzuladen. Der Schulleiter hat weiters 
den pädagogischen Leiter eines Schülerheimes 'einzuladen, sofern das Schüler­
heim überwiegend von Schülern der betreffenden Schule besucht wird und 
Angelegenheiten beraten werden, die die Anwesenheit dieses pädagogischen Lei­
ters zweckmäßig erscheinen lassen. Den nach diesem Absatz Eingeladenen 
kommt nur beratende Stimme zu. 

(15) Über den Verlauf der Sitzungen ist eine schriftliche Aufzeichnung zu 
führen. 

(16) Der Schulgemeinschaftsausschuß kann bei Bedarf eine Geschäftsox:dnung 
beschließen. Diese ist der Schulbehörde erster Inst;l.nz zur Kenntnis zu bringen. 

(17) Der Schulleiter hat für die Durchführung der Beschlüsse des Schulge­
meinschaftsausschusses in den Fällen des Abs. 2 Z 1 zu sorgen; hält er einen der­
artigen Beschluß für rechtswidrig, hat er diesen auszusetzen und die Weisung 
der Schulbehörde erster Instanz einzuholen. Sofern ein Beschluß in den Fällen 
des Abs. 2 Z 2 nicht an den Schulleiter gerichtet ist, hat er diesen Beschluß a-n die 
zus'tändige Stelle weiterzuleiten. 

(18) Kann der Schulgemeinschaftsausschuß in den Fällen des Abs. 2 Z 1 lit. a 
und c bis i keine Entscheidung treffen, weil die Beschlußfähigkeit nicht gegeben 
ist, hat der Schulleiter den Schulgemeinschaftsausschuß unverzüglich zu einer 
neuerlichen Sitzung einzuladen; ist auch in der neuen Sitzung eine Beschlußfä­
higkeit nicht gegeben, hat der Schulleiter zu entscheiden und in der nächsten Sit­
zung des Schulgemeinschaftsausschusses über diese Entscheidung zu berichten. 
Ist die Erlassung oder Änderung der Hausordnung aus Gründen der körperli­
chen Sicherheit erforderlich und kann eine Entscheidung des Schulgemein­
schaftsausschusses mangels Beschlußfähigkeit nicht erfolgen, finden die beiden 
vorstehenden Sätze mit der Maßgabe Anwendung, daß die Zuständigkeit Zur 
Entscheidung auf die Schulkonferenz übergeht. 

(19) In den Angelegenheiten des Schulgemeinschaftsausschusses obliegt die 
Vertretung des Schulleiters bei dessen Verhinderung dem Leiterstellvertreter 
(§ 56 Abs. 6) oder einem vom Schulleiter namhaft gemachten Lehrer und die 
Vertretung des Schulsprechers seinem Stellvertreter. Bei Verhinderung eines 
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Geltende Fassung 

(15) Der Bundesminister für Unterricht und Kunst hat durch Verordnung die 
näheren Bestimmungen über die Durchführung der Wahl der Mitglieder des 
Schulgemeinschaftsausschusses zu erlassen. 

§ 66 ..... . 

(3) Insoweit bei Lehrerkonferenzen Angelegenheiten des Gesundheitszustan­
des von Schülern oder Fragen der Gesundheitserziehung behandelt werden, sind 
die Schulärzte zur Teilnahme an den Lehrerkonferenzen mit beratender Stimme 
einzuladen. 

§ 68. Ab der neunten Schulstufe ist der nichteigenberechtigte Schüler (Prü­
fung~kandidat) zum selbständigen Handeln in nachstehenden Angelegenheiten 
befugt, sofern die Kenntnisnahme durch die Erziehungsberechtigten nachgewie­
sen wird. Die Kenntnisnahme hat an lehrgangsmäßigen Berufsschulen zu entfal­
len. Die Erziehungsberechtigten können durch Erklärung dem Klassenvorstand 
gegenüber auf die Kenntnisnahme schriftlich verzichten, diesen Verzicht jedoch 
jederzeit schriftlich widerrufen. 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

g) Antrag betreffend Beurteilung fremdsprachiger Schüler (§ 18 Abs. 11), 

Entwurf 

sonstigen Mitgliedes des Schulgemeinschaftsausschusses hat das verhinderte 
Mitglied aus den Stellvertretern der betreffenden Gruppe seinen Vertreter zu 
bestellen; sofern das verhinderte Mitglied seinen Stellvertreter nicht bestimmen 
kann, hat das älteste nicht verhinderte Mitglied der betreffenden Gruppe den 
Vertreter für das verhinderte Mitglied zu bestimmen. Ein Mitglied, das im Sinne 
des § 7 AVG 1950 befangen ist, gilt als verhindert. Scheidet ein Mitglied aus dem 
Schulgemeinschaftsausschuß aus, tritt der 'mit der höchsten Wahlpunkteanzahl 
gewählte Stellvertreter (Abs. 8 Z 4) der betreffenden Gruppe an die Stelle des 
ausgeschiedenen Mitgliedes. 

(20) Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport hat durch Verord­
nüng die näheren Bestimmungen über die Durchführung der Wahl der Mitglie­
der des Schulgemeinschaftsausschusses zu erlassen. 

§ 66 ..... . 

(3) Insoweit bei Lehrerkonfetenzen oder Sitzungen des Klassen- und Schulfo- 0-­

rums bzw. des Schulgemeinschaftsausschusses Angelegenheiten des Gesundheits- - ~ 
-zustandes von Schülern oder Fragen der Gesundheitserziehung behandelt wer- ~ 
den, sind die Schulärzte zur Teilnahme an den genannten Konferenzen bzw. Sit- .., 

- zungen mit beratender Stimme einzuladen. 
t:I:' 
~. 

§ 68. unverändert. 

Die Erziehungsberechtigten können durch Erklärung dem Klassenvorstand 
gegenüber auf die Kenntnisnahme in allen oder einzelnen in lit. abis w genann­
ten Angelegenheiten schriftlich verzichten, diesen Verzicht jedoch jederzeit 
'schriftlich widerrufen. 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) Anmeldung zu schulbezogenen Veranstaltungen (§ 13 a), 

rF 
("b 

::I 

g) Antrag betreffend Beurteilung fremdsprachiger Schüler (§ 18 Abs. 12), ~. 
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Geltende Fassung 

§ 70. (1) ..... 
d) Bestimmung von Beurteilungsgrundlagen gemäß § 18 Abs. 11, 

§ 75. (1) Zeugnisse über einen im Ausland zurückgelegten Schulbesuch oder 
über im Ausland abgelegte Prüfungen von Personen mit ordentlichem Wohnsitz 
im Inland oder von österreichischen Staatsbürgern mit ordentlichem Wohnsitz 
im Ausland sind auf deren Ansuchen vom Bundesminister für Unterricht und 
Kunst mit einem Zeugnis über einen Schulbesuch oder die Ablegung von Prü­
fungen im Sinne dieses Bundesgesetzes als gleichwertig anzuerkennen (Nostrifi­
kation), wenn die in den folgenden Bestimmungen festgelegten Voraussetzun­
gen erfüllt sind. Die Nostrifikation kann auch mit Zeugnissen von Schularten 
und mit Prüfungen, die nicht mehr bestehen, vorgenommen werden; ausgenom­
men davon ist eine Anerkennung als dem Zeugnis einer Lehrerbildungsanstalt 
gleichartig, soweit es sich um die Lehrbefähigung handelt. 

§ 76 ..... . 

(5) Eine Ersatzbestätigung für ein ausländisches Zeugnis kann auch einer 
Nostrifikation gemäß § 75 unterzogen werden, wobei die beiden Verfahren ver­
bunden werden können. 

§ 77 ..... . 

a) Schülerstammblätter, in die die für die Ausstellung von Zeugnissen (§ 22) 
notwendigen Daten sowie die Noten der Jahreszeugnisse und die darin 
enthaltenen Entscheidungen und Verfügungen aufzunehmen sind; Erzie­
hungsbögen; Gesundheitsblätter; 

Entwurf 

po. (1) ..... 
d) Bestimmung von Beurteilungsgrundlagen gemäß § 18 Abs. 12, 

§ 71. ..... 

(9) Gegen Entsch~idungen, die weder im Abs. 1 noch im Abs. 2 genannt wer­
den, noch in erster Instanz von einer Schulbehörde zu treffen sind, .ist eine Beru­
fung nicht zulässig. 

§ 75. (1) Zeugnisse über einen im Ausland zurückgelegten Schulbesuch oder 
über im Ausland abgelegte Prüfungen von Personen mit ordentlichem Wohnsitz 
im Inland oder von österreichischen Staatsbürgern mit ordentlichem Wohnsitz 
im Ausland sind auf deren Ansuchen vom Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport mit einem Zeugnis über einen Schulbesuch oder die Ablegung von 
Prüfungen im Sinne dieses Bundesgesetzes als gleichwertig anzuerkennen 
(Nostrifikation), wenn glaubhaft gemacht wird, daß die Nostrifikation für das 
Erlangen einer angestrebten Berechtigung oder eines angestrebten Anspruches 
erforderlich ist und die in den folgenden Bestimmungen festgelegten V orausset­
zungen erfüllt sind. Eine Nostrifikation ist nicht erforderlich, wenn ein Schüler 
die Aufnahme in eine Schule anstrebt und die Ablegung von Einstufungsprüfun­
gen (§ 3 Abs. 6) zulässig ist. Die Nostrifikation kann auch mit Zeugnissen von 
Schularten und mit Prüfungen, die nicht mehr bestehen, vorgenommen werden; 
ausgenommen davon ist eine Anerkennung als dem Zeugnis einer Lehrerbil­
dungsanstalt gleichartig, soweit es sich um die Lehrbefähigung handelt. 

§76 •..... 

(5) Eine Ersatzbestätigung für~in ausländisches Zeugnis kann bei Vorliegen 
der im § 75 Abs. 1 genannten Voraussetzungen auch einer Nostrifikation gemäß 
§ 75 unterzogen werden, v,;obei die beiden Verfahren verbunden werden kön­
nen. 

§ 77 ...... 

a) unverändert. 

... aufzunehmen sind; Gesundheitsblätter; ... 

Unverändert. 

0"­
e> 
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Geltende Fassung 

§ 79. Wenn auf Grund dieses Bundesgesetzes zu erlassende Verordnungen 
sich nur·auf einzelne Schulen beziehen, so sind sie abweichend von den sonst 
geltenden Bestimmungen über die Kundmachung solcher Verordnungen durch 
Anschlag in der betreffenden Schule kundzumachen. Sie treten, soweit darin 
nicht anderes bestimmt ist, mit Ablauf des Tages des Anschlages in der Schule in 
Kraft. Die Schüler und die Erziehungsb.erechtigten sind in geeigneter Weise auf 
diese Kundmachung hinzuweisen. 

Entwu'rf 

§ 79. (1) unverändert. 

(2) Erklärungen v0l! Veranstaltungen zu schulbezogenen Veranstaltungen 
gemäß § 13 a Abs. 1 sind abweichend von sonstigen Kundmachungsvorschriften 
durch Anschlag in der (den) betreffenden Schule(n) kundzumachen. Eine Kund­
machung kann unterbleiben, wenn alle in Betracht kommenden Schüler und 
deren Erziehungsberechtigte von der Erklärung in Kenntnis gesetzt werden. 

,I 
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